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Erläuterungen

Am 13. Januar 2018 treten aufgrund europarechtlicher Vor­
gaben neue gesetzliche Bestimmungen für die Erbringung 
von Zahlungsdiensten in Kraft („Gesetz zur Umsetzung der 
Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie“). Diese vollziehen wir in 
den mit Ihnen vereinbarten Geschäftsbedingungen zum Zah­
lungsverkehr nach. Folgende Bedingungen werden deshalb 
mit Wirkung ab dem 13. Januar 2018 geändert: 

– �Allgemeine Geschäftsbedingungen
– �Preis- und Leistungsverzeichnis (Auszug)
– �Allgemeine Bedingungen für Zahlungsdienste
– �Commerzbank Online Banking-Bedingungen
– �Kreditkartenbedingungen der Commerzbank AG
– �Bedingungen für die Commerzbank Girocard (Debitkarte)
– �Bedingungen für Telefon Banking
– �Bedingungen für die Datenfernübertragung
– �Bedingungen für den Lastschrifteinzug für Privat- und Unter­

nehmerkunden

Die neu gefassten Bedingungstexte sind auf unserer Internet- 
Seite www.commerzbank.de/psd2 für Sie abrufbar. Diese 
werden Ihnen auf Wunsch auch zugesendet. Erläuterungen zu 
den wesentlichen Änderungen können Sie dieser Kunden- 
information entnehmen.
Unsere Entgelte, die Annahme- und Ausführungsfristen für 
Zahlungsaufträge und unsere Geschäftstage entnehmen Sie 
bitte – wie gewohnt – dem „Preisaushang“, dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ und unseren „Allgemeinen Bedingungen 
für Zahlungsdienste“.

A. �Eckpunkte der Gesetzesänderung und  
Umsetzung in den Bedingungen

�Mit der Gesetzesänderung werden folgende Aspekte erfasst:
• 	�Neue Regeln für Zahlungsauslösedienste und Kontoinfor­

mationsdienste
	� Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste 

werden nunmehr im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) 
reguliert. Kunden, deren Zahlungskonten per Online Banking 
zugänglich sind, können mittels dieser Dienste Zahlungs­
aufträge auslösen oder Kontoinformationen abrufen. Dies 
berücksichtigen wir in den Allgemeinen Bedingungen für 
Zahlungsdienste und den Commerzbank Online Banking 
Bedingungen.

• 	�Ansprüche bei verspäteter Ausführung einer Zahlung
	� Im Falle der verspäteten Ausführung einer Zahlung hat 

der Zahlungsempfänger gegenüber seinem Institut einen 
Anspruch auf Wertstellung des eingegangenen Betrages 
auf den Tag, an dem es ordnungsgemäß das Zahlungs­
empfängerinstitut hätte erreichen müssen. Dies berück­
sichtigen wir in unseren Allgemeinen Bedingungen für 
Zahlungsdienste und den Bedingungen für Debit- und 
Kreditkarten.

• 	�Änderung von Haftungsregeln
	� Sollte es ausnahmsweise zu missbräuchlichen Verfügun­

gen im Online Banking kommen, beläuft sich die gesetz­
liche Haftungsgrenze für Verbraucher nur noch auf 50 € 
(bisher 150 €), es sei denn, der Schaden wurde grob fahr­
lässig, vorsätzlich oder betrügerisch herbeigeführt. Das 

führt zu Anpassungen beim Online Banking und Telefon 
Banking sowie bei den Bedingungen für die Commerzbank 
Girocard und der Kreditkarte. Bestehende Haftungsbefrei­
ungen bleiben erhalten bzw. wurden neu aufgenommen 
(siehe nachfolgend). 

• 	�Erstattung von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen
	� Im Falle einer nicht autorisierten Zahlung oder Kartenver­

fügungen von Ihrem Konto können Sie von uns als Bank 
binnen einer kurzen Frist Erstattung des zu Unrecht 
abgebuchten Geldbetrages verlangen. Diese Änderungen 
vollziehen wir in unseren Allgemeinen Bedingungen für 
Zahlungsdienste nach.

• 	�Zahlungen in Drittstaatenwährungen innerhalb des  
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

	� Das neue Zahlungsdiensterecht erfasst zukünftig grund­
sätzlich auch die Zahlungsvorgänge, bei denen der Zah­
lungsvorgang innerhalb des EWR in der Währung eines 
Staates erfolgt, der nicht dem Europäischen Wirtschafts­
raum angehört (d.h. in einer Drittstaatenwährung, z. B. 
US-Dollar). Die gesetzlich vorgegebenen Informations­
pflichten und vertragsrechtlichen Vorschriften gelten nur 
für die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
getätigten Bestandteile eines Zahlungsvorgangs. Dem­
entsprechend werden die Allgemeinen Bedingungen für 
Zahlungsdienste angepasst.

• 	Außergerichtliche Streitbeilegung
	� Sollten Sie mit unseren Dienstleistungen nicht zufrieden 

sein, können Sie sich an folgende Stelle der Bank mit Ihrer 
Beschwerde wenden:

Commerzbank AG
Qualitätsmanagement
60261 Frankfurt am Main
Internet: www.commerzbank.de/Beschwerdestelle

	� Die Regelungen zur außergerichtlichen Streitbelegung sind 
nun in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zusammen­
gefasst. Auf Wiederholungen in den einzelnen Sonder­
bedingungen kann daher verzichtet werden.

B. �Erläuterungen zu den Änderungen in den  
jeweiligen Kundenbedingungen

1. �Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
– �Vertragsänderungsmechanismus
	� In den Regelungen zur Änderung von Vertragsbedingun­

gen und von Entgelten (Nummer 1 Absatz 2 und Nummer 
12 Absatz 5) wird klargestellt, dass Sie innerhalb der Ihnen 
zustehenden zweimonatigen Widerspruchsfrist den Ände­
rungen entweder zustimmen oder aber diese ablehnen 
können. Zudem ist die Regelung in Nummer 12 Absatz 7 
für Zahlungsdiensteverträge mit Verbrauchern vereinfacht 
worden, indem auf Ausnahmen für Zahlungen in Staaten 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums verzichtet 
wird. Diese Änderungen werden auch in den Sonderbedin­
gungen für den Zahlungsverkehr nachvollzogen.

– �SEPA-Firmenlastschriftverfahren
	� In Nummer 9 Absatz 2 wird aufgrund einer Änderung im 

Regelwerk des Europäischen Zahlungsverkehrsrats die 
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Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften gesondert gere­
gelt. Danach gelten diese als eingelöst, wenn die Belas­
tungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätes­
tens am dritten (bisher zweiten) Bankarbeitstag nach ihrer 
Vornahme rückgängig gemacht wird.1 

– �Außergerichtliche Streitbeilegung
	� In Nummer 21 werden nunmehr alle Regelungen zur außer­

gerichtlichen Streitbeilegung zusammengefasst, die bislang 
in den Sonderbedingungen enthalten waren. Danach 
können Sie sich an die Beschwerdestelle der Bank, bei einer 
Streitigkeit über einen Zahlungsdiensterahmenvertrag an 
den Ombudsmann der privaten Banken sowie an die Ban­
kenaufsicht wenden. Die Beantwortung von Beschwerden 
durch die Bank erfolgt in geeigneter Weise, bei Zahlungs­
diensteverträgen wird Textform (z. B. Brief, Telefax oder 
E-Mail) vereinbart.

2. �Preis- und Leistungsverzeichnis
– �Allgemeine Informationen zur Bank
	� Das Preis- und Leistungsverzeichnis enthält nunmehr zu Ihrer 

Information auch die Angaben zum Namen und Anschrift 
der Bank, Hinweise zur Kommunikation mit der Bank und 
den zuständigen Aufsichtsbehörden. Sie finden dort zudem 
die Kontaktadresse für die Beschwerdestelle der Bank.

– �Wechselkurs
	� Für Ihre Geschäfte, die eine Umrechnung in eine oder von 

einer anderen Währung als Euro erfordern (z. B. Zahlungs­
aus- und Zahlungseingänge in Devisen) werden die Kurse 
für den An- und Verkauf von fremden Währungen künftig 
fortlaufend an jedem Geschäftstag in einem Abrechnungs­
zeitraum von 14,5 Stunden ermittelt (vgl. Kapitel E Num­
mer 1). Über den berechneten Kurs werden Sie mit der 
Zahlungsabrechnung oder in der mit Ihnen vereinbarten 
Art und Weise unterrichtet. Sie finden die Wechselkurse 
auch auf unserer Internet-Seite www.commerzbank.de/
devisenkurse. 

	� Bei Ihren Zahlungsvorgängen in fremder Währung aus 
dem Einsatz einer Karte bleibt es bei der Kursermittlung 
zu einem bestimmten, festen Abrechnungstermin (vgl. 
Kapitel E Nummer 2).

	� Für die Gutschrift des Gegenwerts eines Fremdwährungs­
schecks vor dessen Einlösung („Eingang vorbehalten“) 
legt die Bank den bankarbeitstäglich ermittelten Scheck­
ankaufskurs zugrunde (vgl. Kapitel E Nummer 3). Erfolgt 
die Gutschrift des Gegenwerts eines Fremdwährungs­
schecks erst „nach erfolgter Bezahlung“ durch die Fremd­
bank, kommt der von der Bank bei Eingang des Scheck­
betrags ermittelte Devisenbriefkurs zur Anwendung (vgl. 
Kapitel E Nummer 3).

3. �Allgemeine Bedingungen für Zahlungsdienste
– �Nutzung von Zahlungsauslösediensten 
	� Aufgrund des neuen Zahlungsdiensterechts sind Sie als 

Kunde berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauf­
trages an die Bank auch einen Zahlungsauslösedienst 
gemäß § 1 Abs. 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu 
nutzen, es sei denn, Ihr Zahlungskonto ist nicht online 
zugänglich (vgl. Abschnitt D Nummer 1.3, letzter Satz). 
Dementsprechend werden die weiteren Klauseln zum 
Zugang (vgl. Abschnitt A III. Nummer 2) und zum Widerruf 
von Überweisungsaufträgen (vgl. Abschnitt D Nummer 1.5) 
sowie zur Haftung (vgl. Abschnitt A VII.) entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Nutzung von Zah­
lungsauslösediensten angepasst.

– �Erteilung einer Entgeltweisung „OUR“
	� Nach Abschnitt A II. Nummer 4.1a. tragen Zahlungsemp­

fänger und Zahler bei Zahlungsvorgängen innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) grundsätzlich jeweils 
die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 
selbst (Entgeltweisung „SHARE“). Abweichend hiervon 
können Sie uns auch die Anweisung erteilen, dass Sie 
ausnahmsweise alle Entgelte selbst zahlen wollen (Entgelt­
weisung „OUR“). Ist jedoch die Ausführung eines Zah­
lungsvorgangs mit der Entgeltweisung „OUR“ in dem Staat 
des EWR, in dem der Zahlungsdienstleister des Zahlungs­
empfängers belegen ist, nicht gestattet, werden wir Ihre 
Entgeltweisung in „SHARE“ umwandeln.

– �Wechselkurse
	� Für Ihre Zahlungsvorgänge, die eine Umrechnung in eine 

oder von einer anderen Währung als Euro erfordern (z. B. 
Zahlungsaus- und Zahlungseingänge in Devisen) werden 
die Kurse für den An- und Verkauf von fremden Währun­
gen künftig fortlaufend an jedem Geschäftstag in einem 
Abrechnungszeitraum von 14,5 Stunden ermittelt (vgl. 
Abschnitt A II. Nummer 5.1). Über den berechneten Kurs 
werden Sie mit der Zahlungsabrechnung oder in der mit 
Ihnen vereinbarten Art und Weise unterrichtet. Sie finden 
die Wechselkurse auch auf unserer Internet-Seite www.
commerzbank.de/devisenkurse. Bei Ihren Zahlungsvor­
gängen in fremder Währung aus dem Einsatz einer Karte 
bleibt es bei der Kursermittlung zu einem bestimmten, fes­
ten Abrechnungstermin (vgl. Abschnitt A II. Nummer 5.2).

– �Erstattungsfrist bei nicht autorisierten Zahlungen
	� In den Klauseln zur Erstattung bei einer nicht autorisierten 

Zahlung (Abschnitt A VII. 1.1.1, 2.1.1.1 und 2.2.1.1) wird 
berücksichtigt, dass die Erstattung spätestens bis zum 
Ende des Geschäftstages der Bank gemäß Abschnitt A III. 
Nummer 1 zu erfüllen ist, der auf den Tag folgt, an welchem 
der Bank angezeigt wird, dass der Zahlungsauftrag nicht 
autorisiert ist. 

	� Bei einem begründeten Verdacht eines betrügerischen 
Verhaltens gilt die Erstattungsfrist nicht, es sei denn, der 
Verdacht eines betrügerischen Verhaltens bestätigt sich in 
der Folge nicht.

– �Berichtigung bei verspäteter Ausführung
	� Im Falle der verspäteten Ausführung eines Zahlungsauftra­

ges innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
können Verbraucher uns als beauftragte Bank auffordern, 
der Bank des Zahlungsempfängers mitzuteilen, dass diese 
die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungs­
konto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen hat, als 
sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden 
(Abschnitt A VII. Nummer 1.1.2 und 2.1.1.2).

– �Nachforschung bei Fehlleitungen
	� Kommt es aufgrund der von Ihnen angegebenen Kunden­

kennung (z. B. IBAN) zu einer Fehlleitung der Überweisung, 
ist die Bank dazu verpflichtet, Ihnen auf schriftlichen 
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit 
Sie einen Anspruch auf Erstattung des Zahlungsbetrags 
geltend machen können (Abschnitt A VII. Nummer 1.1.5 
und 2.2.1.6).

– �Zahlungsaufträge mit Drittstaatenbezug (z.B. USA)
	� Mit dem geänderten Zahlungsdiensterecht werden für 

Zahlungsaufträge innerhalb des Europäischen Wirtschafts­
raums in Drittstaatenwährungen (z. B. US-Dollar) in Ab­
schnitt A VII. Nummer 2.1 die Erstattungs-, Berichtigungs- 
und Schadensersatzansprüche des Kunden gegen die 
Bank neu geregelt. Die dortigen Regelungen sind weit- 

1 Nur gegenüber Kunden relevant, die das SEPA-Firmenlastschriftverfahren nutzen können.
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gehend gleichlautend mit den entsprechenden Bestim­
mungen für Zahlungsaufträge innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums in EWR-Währungen in Abschnitt A VII. 
Nummer 1.1. Allerdings gibt es eine Sonderregelung in 
Abschnitt A VII. Nummer 2.1.1.4 für die außerhalb des 
EWR getätigten Bestandteile der Zahlung. Danach gelten 
die besonderen Haftungsregeln des europäischen Zah­
lungsdiensterechts nur für die Bestandteile des Zahlungs­
auftrages, die innerhalb des EWR-Raums stattfinden. Für 
diejenigen Bestandteile, die außerhalb des EWR-Raums  
(z. B. erforderliche Abwicklung der US-Dollar Zahlung 
über ein Kreditinstitut in den Vereinigten Staaten) getätigt 
werden, gelten weiterhin die allgemeinen gesetzlichen Haf­
tungsgrundsätze, wie sie in der Klausel in Abschnitt A VII. 
Nummer 2.1.1.4 und Nummer 2.1.1.5 beschrieben werden. 

	� Die Regelungen für Zahlungsaufträge in Staaten außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums (z. B. USA) sind weit­
gehend unverändert geblieben. Eine Ausnahme bildet die 
Erstattungsregelung für nicht autorisierte Zahlungsauf­
träge in Abschnitt A VII. Nummer 2.2.1.1. Dort ist gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben ergänzend geregelt, in welcher 
Frist die Bank dem Erstattungsverlangen des Kunden 
nachzukommen hat.

	� Für Zahlungsaufträge mit Drittstaatenbezug ist in Ab­
schnitt A IV. gesondert geregelt, dass keine Pflicht zur 
Ausführung eines Zahlungsauftrages besteht, wenn diese 
in dem Staat, in dessen Währung der Zahlungsvorgang 
beauftragt ist oder in dem der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers oder Zahlers belegen ist, gegen 
Rechtsvorschriften verstoßen würde.

– �SEPA-Firmenlastschriftverfahren
	� In Abschnitt C Nummer 2.4.1 und 2.4.2 wird – wie in Num­

mer 9 Absatz 2 AGB-Banken – eine Änderung im Regelwerk 
des Europäischen Zahlungsverkehrsrats für die Einlösung 
von SEPA-Firmenlastschriften nachvollzogen. Danach gelten 
diese als eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens am dritten Bankarbeits­
tag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

4. �Commerzbank Online Banking Bedingungen
In den Commerzbank Online Banking Bedingungen werden 
vor allem neue Regelungen zu „Zahlungsauslösediensten“ 
und „Kontoinformationsdiensten“ aufgenommen. Zudem 
werden die Vorgaben zur Authentifizierung/Autorisierung 
sowie die Haftungsregelungen neu gefasst. Hervorzuheben 
sind insbesondere folgende Änderungen:
– �Nutzung Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienste
	� In Nummer 1 Absatz 1 bilden wir Ihren gesetzlichen 

Anspruch nach § 675f Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetz­
buches auf die Nutzung von Zahlungsauslösediensten und 
Kontoinformationsdiensten ab. Unter Verwendung Ihrer 
Personalisierten Sicherheitsmerkmale und Zahlungsinstru­
mente können Sie mittels dieser neuen Dienste Zahlungs­
aufträge auslösen und Zahlungskontoinformationen anfor­
dern. In diesem Zusammenhang wurden auch die in 
Nummer 7.1. und 7.2. vereinbarten Sorgfaltspflichten ent­
sprechend angepasst.

– �Sperre auf Veranlassung der Bank 
	� In Nummer 10.2. Absatz 2 wird vereinbart, dass die Unter­

richtung des Konto-/Depotinhabers über die Sperre des 
Online Banking Zugangs eines Teilnehmers auf Veranlas­
sung der Bank unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) 
oder telefonisch erfolgt.

– �Haftung bei unautorisierten Zahlungsvorgängen
	� Die Haftungsregelung wurde neu gefasst. 
	� Nr. 11.1 berücksichtigt die Haftung der Bank bei einer ver­

spätet ausgeführten Zahlung. Nach Nr. 11.2 haften Sie 
nunmehr bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen 
grundsätzlich vor der Sperranzeige verschuldensunabhän­
gig nur noch bis zu einem Betrag von 50 Euro (statt bisher 
150 Euro). Weiterhin gilt aber unsere Sicherheitsgarantie, 
wenn Sie photoTAN oder mobileTAN nutzen. 

	� Sollte es Ihnen nicht möglich gewesen sein, den Verlust, 
Diebstahl o. ä. Ihres Authentifizierungsinstruments zu 
bemerken, entfällt Ihre Haftung, es sei denn, Sie haben in 
betrügerischer Absicht gehandelt oder Ihre Anzeige- und 
Sorgfaltspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt.

	� Den gesetzlichen Vorgaben gemäß besteht eine Haftung 
Ihrerseits bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen auch 
dann nicht, wenn wir von Ihnen keine starke Kunden­
authentifizierung verlangt bzw. geprüft haben. Dies gilt 
allerdings nur, wenn Sie nicht in betrügerischer Absicht 
gehandelt haben.

5. �Kreditkartenbedingungen der Commerzbank AG
– �Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karten- 

inhaber (Ziffer 3)
	� Unter Ziffer 3 wurden die Regelungen zum kontaktlosen 

Bezahlen und für das Zahlen von Kleinbeträgen ohne PIN 
oder Unterschrift neu aufgenommen. Zusätzlich wurde eine 
Regelung zum Mastercard® SecureCode™- bzw. Verified by 
Visa-Verfahren aufgenommen, mit dem Zahlungen im Inter­
net zusätzlich autorisiert werden können. Schließlich wurde 
noch ergänzt, dass mit der Autorisierung die Zustimmung 
zur Datenverarbeitung erteilt wird.

– �Sperrung eines verfügbaren Geldbetrages (Ziffer 4)
	� Wenn Sie zugestimmt haben, vor der eigentlichen Zahlung 

einen bestimmten Betrag z. B. an einem Tankautomaten 
oder im Hotel zu reservieren, ist die Bank berechtigt, auf 
Ihrem Konto einen im Rahmen der finanziellen Nutzungs­
grenze verfügbaren Geldbetrag vorübergehend zu sperren. 

– �Ausführungsfrist (Ziffer 6)
	� Im Falle der verspäteten Ausführung einer Zahlung hat der 

Zahlungsempfänger gegenüber seinem Institut Anspruch 
auf Wertstellung des eingegangenen Betrages auf den Tag, 
an der sie ordnungsgemäß das Zahlungsempfängerinstitut 
hätte erreichen müssen. Dies wurde am Ende der Vorschrift 
berücksichtigt.

– �Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten (Ziffer 9)
	� In Ziffer 9c) erstrecken sich die Geheimhaltungspflichten 

jetzt auch auf das Ihnen von der Bank für die Nutzung des 
Mastercard® SecureCode™- und Verified by Visa Verfahrens 
zur Verfügung gestellte Personalisierte Sicherheitsmerkmal 
(vgl. Ziffer 3a). Bei Verdacht, dass dieses Merkmal miss­
braucht wurde, ist gemäß Ziffer 9d) (2) eine Sperranzeige 
zu erstatten. Klargestellt wird in Ziffer 9d) (3), dass die 
Bank unverzüglich über eine nicht autorisierte oder fehler­
haft ausgeführte Kartenverfügung zu unterrichten ist. 

– �Kontrollpflichten bei Mastercard® SecureCode™ und Veri­
fied by Visa (Ziffer 9e)

	� Die Ihnen im Rahmen der Autorisierung mitgeteilten Daten 
zum Zahlungsvorgang sind von Ihnen vor der Freigabe auf 
Richtigkeit zu prüfen.

– �Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Karten­
verfügungen (Ziffer 14)

	� Diese Bestimmung wurde neu strukturiert. Sollte es aus­
nahmsweise zu missbräuchlichen Verfügungen mit der 
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Karte kommen, beläuft sich die gesetzliche Haftungsgrenze 
für Verbraucher nur noch auf 50 Euro (bisher 150 Euro), es 
sei denn, der Schaden wurde grob fahrlässig, vorsätzlich 
oder betrügerisch herbeigeführt. 

	� Wichtig: Für Sie gilt bei einfacher Fahrlässigkeit eine Haf­
tungssumme von 0 Euro.

	� Ergänzt wurde eine Regelung zu Kartenverfügungen im 
Internet, bei denen eine starke Kundenauthentifizierung nach 
dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht eingesetzt wird.

6. �Bedingungen für die Commerzbank Girocard
– �Begriff „Debitkarte“
	� Im Titel und im Einleitungssatz wird wegen neuer gesetzlicher 

Vorgaben zur Transparenz von Produkten herausgestellt, dass 
die Commerzbank Girocard zur Kategorie der Debitkarten 
gehört. Wesentliches Merkmal dieser Kategorie ist, dass die 
Debitkartenzahlungen – anders als Kreditkartenzahlungen – 
umgehend dem Kundenkonto belastet werden.

– �Ziffer I, 3 Einsatz ohne persönliche Geheimzahl
	� Neu aufgenommen wurde unter a) und b) die Regelung 

zum kontaktlosen Bezahlen mit der Commerzbank Girocard 
für Beträge bis zu 25 Euro. Die entsprechende Funktionali­
tät wird bei den Debitkarten voraussichtlich im Laufe des 
Jahres 2018 nach und nach eingeführt.

– �Ziffer II, 7 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den 
Karteninhaber

	� Am Ende dieser Bestimmung wird klargestellt, dass die 
Autorisierung der Kartenzahlung die Zustimmung enthält, 
dass alle ihre notwendigen personenbezogenen Daten, die 
für die Abwicklung der Kartenzahlungen erforderlich sind, 
auch von der Bank verarbeitet, übermittelt und gespeichert 
werden dürfen.

– �Ziffer II, 8 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrages
	� Wenn Sie zugestimmt haben, vor der eigentlichen Zahlung 

einen bestimmten Betrag z. B. an einem Tankautomaten 
oder im Hotel zu reservieren, ist die Bank berechtigt, auf 
Ihrem Konto einen im Rahmen der finanziellen Nutzungs­
grenze verfügbaren Geldbetrag vorübergehend zu sperren.

– �Ziffer II, 10 Ausführungsfrist 
	� Im Falle der verspäteten Ausführung einer Zahlung hat der 

Zahlungsempfänger gegenüber seinem Institut Anspruch 
auf Wertstellung des eingegangenen Betrages auf den Tag, 
an dem sie ordnungsgemäß das Zahlungsempfängerinstitut 
hätte erreichen müssen. Dies wurde am Ende der Vorschrift 
berücksichtigt. 

– �Änderung von Haftungsregeln bei missbräuchlichen Verfü­
gungen mit der Girocard

	� Sollte es ausnahmsweise zu missbräuchlichen Verfügungen 
mit der Karte kommen, beläuft sich die gesetzliche Haf­
tungsgrenze für Verbraucher nur noch auf 50 Euro (bisher 
150 Euro), es sei denn, der Schaden wurde grob fahrlässig, 
vorsätzlich oder betrügerisch herbeigeführt. 

	� Wichtig: Für Sie gilt bei einfacher Fahrlässigkeit eine Haf­
tungssumme von 0 Euro (vgl. Ziffer 12).

– �Ziffer III, 1 Geldautomaten-Service und Einsatz an automa­
tisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunter­
nehmen

	� Unter Ziffer D wurde der klarstellende Hinweis aufgenom­
men, dass der Händler bestimmen kann, welche Karte er 
akzeptiert, er Ihnen aber ein Wahlrecht überlassen muss.

7. �Bedingungen für Telefon Banking
– �Änderung der Haftungsregelung
	� Sollte es ausnahmsweise zu missbräuchlichen Verfügungen 

im Telefon Banking kommen, beläuft sich die gesetzliche 
Haftungsgrenze für Verbraucher nur noch auf 50 € (bisher 

150 €). Dementsprechend werden die Regelungen über die 
Haftung bei missbräuchlicher Nutzung einer PIN oder der 
Zugangsdaten in Ziffer 11.2 an die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen angepasst. 

8. �Bedingungen für die Datenfernübertragung (DFÜ-Bedin­
gungen)

– �Verbraucher; Haftung
	� Die Bedingungen für die Datenfernübertragung (DFÜ-Be­

dingungen) wurden insbesondere auch aufgrund einer 
möglichen Anwendbarkeit auf Verbraucher angepasst. 

	� In diesem Zusammenhang wurden die Haftungsregelun­
gen in Nummer 11 teilweise neu strukturiert und unter­
scheiden nun ausdrücklich zwischen der Haftung von Ver­
brauchern und Nichtverbrauchern. 

	� Nach Nummer 11.2.1. Absatz 1 haftet ein Kunde, der kein 
Verbraucher ist, vor der Sperranzeige bei nicht autorisierten 
Zahlungsvorgängen aufgrund einer missbräuchlichen Nut­
zung der Legitimations- oder Sicherungsmedien gegenüber 
der Bank für die ihr dadurch entstehenden Schäden, wenn 
der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Ver­
haltens- und Sorgfaltspflichten verstoßen hat. 

	� Die Haftung eines Kunden, der Verbraucher ist, ist in den 
Fällen, in denen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor 
der Sperranzeige auf der Nutzung eines verloren gegange­
nen, gestohlenen oder sonst abhandengekommenen oder 
auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung eines Legiti­
mations- oder Sicherungsmediums beruhen, grundsätzlich 
nach Nummer 11.2.1. Absatz 2 a) auf 50 Euro beschränkt. 
Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz ist die Haftungs­
grenze das vereinbarte Verfügungslimit. Sollte es dem Ver­
braucher nicht möglich gewesen sein, den Verlust, Dieb­
stahl o. ä. des Legitimations- oder Sicherungsmediums zu 
bemerken, entfällt die Haftung, es sei denn, der Verbrau­
cher hat in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine 
Anzeige- und Sorgfaltspflichten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt.

	� Für nicht autorisierte Vorgänge, die keine Zahlungsvor­
gänge sind, die vor der Sperranzeige erfolgen, und die auf 
der Nutzung eines verloren gegangenen oder gestohlenen 
Legitimations- oder Sicherungsmediums oder auf der sons­
tigen missbräuchlichen Nutzung des Legitimations- oder 
Sicherungsmediums beruhen, haften der Kunde und die 
Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschul­
dens, wenn der Bank ein Schaden entstanden ist.

	� Nach der neu eingefügten Nummer 11.3. sind Haftungs­
ansprüche ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und 
unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Par­
tei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, 
und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorg­
falt von ihr nicht hätten vermieden werden können.

9. �Bedingungen für den Lastschrifteinzug für Privat- und 
Unternehmerkunden

– �Ansprüche bei verspäteter Ausführung eines Lastschrift­
inkassoauftrags

	� Im Falle der verspäteten Ausführung eines Lastschriftin­
kassoauftrags haben Sie nach Nummer 1.5.2 Absatz 3 
gegenüber der Bank den Anspruch auf Wertstellung des 
eingegangenen Betrages auf den Tag, an dem dieser ord­
nungsgemäß die Bank hätte erreichen müssen. Der Fall 
einer verspäteten Ausführung eines Lastschriftinkassoauf­
trags wurde ergänzend in die Regelung des Schadenser­
satzes bei einer Pflichtverletzung in Nummer 1.5.3 aufge­
nommen.



7Erläuterungen

– �Kundenkennungen
	� Bei SEPA-Basislastschriften (vgl. Nummer 2.2) und bei 

SEPA-Firmenlastschriften (vgl. Nummer 3.2) müssen Sie 
nur noch bei grenzüberschreitenden Lastschrifteinzügen 
in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(z. B. Schweiz) die IBAN der Bank und des Zahlungs­
dienstleisters des Zahlers angeben.

– �Einreichungsfristen
	� Die Unterscheidung zwischen Erst-, Einmal- und Folgelast­

schrift bei der Bestimmung der spätesten Einreichungsfrist 
in der Anlage A und die Kennzeichnung mit „COR1“ entfällt. 
Danach sind SEPA-Basislastschriften und SEPA-Firmen­
lastschriften spätestens 2 Geschäftstage bis 17:00 Uhr vor 
Lastschriftfälligkeit bei der Bank einzureichen.

Commerzbank AG
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand: 13. Januar 2018)

I. �Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde 
und Bank

1. �Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbe­
dingungen und der Sonderbedingungen für einzelne 
Geschäftsbeziehungen

(1)	Geltungsbereich
	� Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die 

gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und 
den inländischen Geschäftsstellen der Bank (im Folgen­
den Bank genannt). Daneben gelten für einzelne Ge- 
schäftsbeziehungen (z. B. für das Wertpapiergeschäft, 
den Zahlungsverkehr und den Sparverkehr) Sonderbedin­
gungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden 
bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrages 
mit dem Kunden vereinbart. Unterhält der Kunde auch 
Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstel­
len, sichert das Pfandrecht der Bank (Nr. 14 dieser Ge- 
schäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser ausländi­
schen Geschäftsstellen.

(2)	Änderungen
	� Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Son­

derbedingungen werden dem Kunden spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk­
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit 
der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek­
tronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das 
Online Banking), können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Änderun­
gen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksam­
werdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf 
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden 
Änderungen zu Bedingungen zu Zahlungsdiensten (z. B. 
Allgemeine Bedingungen für Zahlungsdienste) angebo­
ten, kann er den von der Änderung betroffenen Zahlungs­
diensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeit­
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos 
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird 
ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft
(1)	Bankgeheimnis
	� Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezo­

genen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen 
sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über 
den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetz­
liche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde einge­
willigt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft 
befugt ist.

(2)	Bankauskunft
	� Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststel­

lungen und Bemerkungen über die wirtschaftlichen  
Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zah­
lungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über Konto­
stände, Sparguthaben, Depot oder sonstige der Bank 

anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die 
Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.

(3)	Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
	� Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Han­

delsregister eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu 
erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschäftliche 
Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, 
wenn ihr eine anderslautende Weisung des Kunden vor­
liegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere 
über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank nur 
dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich 
zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, 
wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der 
gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Be- 
lange des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4)	Empfänger von Bankauskünften
	� Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie 

anderen Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer 
Kunden.

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
(1)	Haftungsgrundsätze
	� Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für 

jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die 
sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit 
die Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehun­
gen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes 
regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung der in 
Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwir­
kungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beige­
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver­
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

(2)	Weitergeleitete Aufträge
	� Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der 

Form ausgeführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der 
weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag 
dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten wei­
terleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft z. B. die Ein­
holung von Bankauskünften bei anderen Kreditinstituten oder 
die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Aus­
land. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank 
auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3)	Störung des Betriebs
	� Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere 

Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch 
sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B. 
Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von 
hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden
�Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrech­
nen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind.

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
�Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber 
der Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der 
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Bank seine erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise 
nachzuweisen. Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine 
beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testa­
ment, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift 
vorgelegt, darf die Bank demjenigen, der darin als Erbe oder 
Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten anse­
hen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender 
Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt 
ist, dass der dort Genannte (z. B. nach Anfechtung oder 
wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberech­
tigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt 
geworden ist.

6. �Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei  
kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden

(1)	Geltung deutschen Rechts
	� Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und 

der Bank gilt deutsches Recht.
(2)	Gerichtsstand für Inlandskunden
	� Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Ge- 

schäftsbeziehung dem Betriebe seines Handelsgewerbes 
zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für 
die kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei 
einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe 
gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und 
für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst 
kann von diesen Kunden nur an dem für die kontofüh­
rende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden.

(3)	Gerichtsstand für Auslandskunden
	� Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die 

im Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit aus­
üben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inländi­
schen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sonderver­
mögen vergleichbar sind.

II. Kontoführung

7. �Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten  
(Konten in laufender Rechnung)

(1)	Erteilung der Rechnungsabschlüsse
	� Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht 

etwas anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines 
Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss; dabei wer­
den die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen 
Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der 
Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich 
aus der Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 dieser Geschäfts­
bedingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig 
getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

(2)	Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
	� Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständig­

keit eines Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätes­
tens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang 
zu erheben; macht er seine Einwendungen in Textform 
geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs- 
Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen 
gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei 
Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinwei­
sen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichti­
gung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann 
aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder 
eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank
(1)	Vor Rechnungsabschluss
	� Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (z. B. 

wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis 
zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine Belas­
tungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rück­
zahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Storno- 
buchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belas­
tungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gut­
schrift bereits verfügt hat.

(2) 	Nach Rechnungsabschluss
	� Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem 

Rechnungsabschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungs­
anspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres 
Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung). 
Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Ein­
wendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wie­
der gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch geson­
dert geltend machen.

(3)	Information des Kunden; Zinsberechnung
	� Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank 

den Kunden unverzüglich unterrichten. Die Buchungen 
nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwir­
kend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung 
durchgeführt wurde.

9. Einzugsaufträge
(1)	�Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
	� Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Last­

schriften schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies 
unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar auch dann, 
wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der 
Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem 
Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaf­
fen (z. B. Zinsscheine), und erteilt die Bank über den 
Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, 
dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch 
dann, wenn die Schecks, Lastschriften und andere Papiere 
bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder 
Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den 
Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die 
Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhän­
gig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss 
erteilt wurde.

(2)	�Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter 
Schecks

	� Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bank­
arbeitstag – bei SEPA-Firmenlastschriften nicht spätestens 
am dritten Bankarbeitstag – nach ihrer Vornahme rückgän­
gig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an 
den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon 
dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahlt­
meldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungs­
stelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, 
wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank fest­
gesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

10. �Fremdwährungsgeschäfte und Risiken  
bei Fremdwährungskonten

(1)	Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
	� Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlun­

gen an den Kunden und Verfügungen des Kunden in frem­
der Währung bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen über 
Guthaben auf Fremdwährungskonten (z. B. durch Über­
weisungen zulasten des Fremdwährungsguthabens) wer­
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den unter Einschaltung von Banken im Heimatland der 
Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig 
innerhalb des eigenen Hauses ausführt.

(2)	�Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem 
	 Kunden
	� Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (z. B. ein 

Devisentermingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung 
eines Betrages in fremder Währung schuldet, wird sie ihre 
Fremdwährungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem 
Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern nicht 
etwas anderes vereinbart ist.

(3)	�Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die 
Bank

	� Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfü­
gung zulasten eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) 
oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit 
(Absatz 2) ist in dem Umfang und so lange ausgesetzt, 
wie die Bank in der Währung, auf die das Fremdwäh­
rungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen 
politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Land 
dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen 
kann. In dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder 
Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfül­
lung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der 
Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) 
oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Ver­
pflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung 
zulasten eines Fremdwährungsguthabens ist dagegen 
nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eige­
nen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und der 
Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben Wäh­
rung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorste­
henden Regelungen unberührt.

(4)	Wechselkurs
	� Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungs­

geschäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungs­
verzeichnis“. Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der 
Zahlungsdiensterahmenvertrag.

III.	Mitwirkungspflichten des Kunden

11.	Mitwirkungspflichten des Kunden
(1)	Mitteilung von Änderungen
	� Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsver­

kehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank Ände­
rungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das 
Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der Bank 
erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Voll­
macht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht 
besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein 
öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) einge­
tragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses 
Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich 
weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbeson­
dere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.

(2)	Klarheit von Aufträgen
	� Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. 

Nicht eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen 
zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. 
Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit 
und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der 
Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN1 und BIC2 

sowie der Währung, zu achten. Änderungen, Bestätigun­
gen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als sol­
che gekennzeichnet sein.

(3)	�Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung 
eines Auftrages

	� Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrages be- 
sondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mit­
zuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies 
außerhalb des Formulars erfolgen.

(4)	Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
	� Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, 

Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnun­
gen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie 
Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen 
(Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüg­
lich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüg­
lich zu erheben.

(5)	�Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von 
	 Mitteilungen
	� Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem 

Kunden nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich 
benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht 
auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Ein­
gang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kon­
toauszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kun­
den oder über Zahlungen, die der Kunde erwartet).

IV.	Preise für Bankdienstleistungen

12.	Zinsen, Entgelte und Aufwendungen
(1)	Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern
	� Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen 

Bankleistungen, die die Bank gegenüber Verbrauchern 
erbringt, einschließlich der Höhe von Zahlungen, die über 
die für die Hauptleistung vereinbarten Entgelte hinausge­
hen, ergeben sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im 
standardisierten Privatkundengeschäft“ und aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“.

	� Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleis­
tung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende 
Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeit­
punkt im Preisaushang oder Preis- und Leistungs­
verzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte. 

	� Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Ent­
gelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des 
Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Ver­
braucher nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im Preis- 
aushang oder im Preis- und Leistungsverzeichnis ausge­
wiesen ist.

	� Für die Vergütung der nicht im Preisaushang oder im 
Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen, 
die im Auftrag des Verbrauchers erbracht werden, und 
die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Ver­
gütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Ver­
einbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

(2)	�Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine
	 Verbraucher sind
	� Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen 

Bankleistungen, die die Bank gegenüber Kunden, die 
keine Verbraucher sind, erbringt, ergeben sich aus dem 
„Preisaushang – Regelsätze im standardisierten Privatkun­
dengeschäft“ und aus dem „Preis- und Leistungsverzeich­

1 IBAN: International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer) 
2 BIC: Business Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)
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nis“, soweit der Preisaushang und das Preis- und Leis­
tungsverzeichnis übliche Bankleistungen gegenüber 
Kunden, die keine Verbraucher sind (z. B. Geschäftskun­
den), ausweisen.

	� Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort auf­
geführte Bankleistung in Anspruch nimmt und dabei keine 
abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu 
diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- und Leis­
tungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte. 

	� Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Ver­
einbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmun­
gen dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und 
Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches).

(3)	Nicht entgeltfähige Leistung
	� Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft 

Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht 
verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahr­
nimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, 
es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der 
gesetzlichen Regelung erhoben.

(4)	�Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei 
Erhöhung

	� Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem verän­
derlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kredit­
vereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird dem Kun­
den Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung 
kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die 
davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs 
Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit soforti­
ger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die 
erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung 
nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine 
angemessene Frist einräumen.

(5)	�Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft 
in Anspruch genommenen Leistungen

	� Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von 
Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung typischer­
weise dauerhaft in Anspruch genommen werden (z. B. 
Konto- und Depotführung), werden dem Kunden spätes­
tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. 
das Online Banking), können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden. Der Kunde kann den 
Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Ange­
bot besonders hinweisen. Werden dem Kunden die Ände­
rungen angeboten, kann er den von der Änderung betrof­
fenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung auch fristlos und kosten­
frei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot hinweisen. Kündigt der Kunde, 
wird das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäfts­
beziehung nicht zugrunde gelegt.

	� Die vorstehende Vereinbarung gilt gegenüber Verbrau­
chern nur dann, wenn die Bank Entgelte für Hauptleistun­
gen ändern will, die vom Verbraucher im Rahmen der 

Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in An- 
spruch genommen werden. Eine Vereinbarung über die 
Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleis­
tung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet 
ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich 
vereinbaren.

(6)	Ersatz von Aufwendungen
	� Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwen­

dungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
(7)	�Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und 

Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlun­
gen

	� Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdienste­
verträgen mit Verbrauchern für Zahlungen richten sich die 
Zinsen und die Kosten (Entgelte, Auslagen) nach den 
jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und Sonderbedin­
gungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschrif­
ten. Die Änderung von Entgelten von Zahlungsdiensterah­
menverträgen (z. B. Girovertrag) richtet sich nach Absatz 5.

V. �Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen 
den Kunden

13.	�Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen den 
Kunden

(1)	Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
	� Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen 

Geschäftsverbindung die Bestellung bankmäßiger Sicher­
heiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die An- 
sprüche bedingt sind (z. B. Aufwendungsersatzanspruch 
wegen der Inanspruchnahme aus einer für den Kunden 
übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber 
der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen 
Kunden der Bank übernommen (z. B. als Bürge), so besteht 
für die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haftungsüber­
nahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(2)	Veränderungen des Risikos
	� Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen 

den Kunden zunächst ganz oder teilweise davon abgese­
hen, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten zu 
verlangen, kann sie auch später noch eine Besicherung 
fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände 
eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobe­
wertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. 
Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn

	 – �sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nach­
teilig verändert haben oder sich zu verändern drohen 
oder

	 – �sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlech­
tert haben oder zu verschlechtern drohen.

	� Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn 
ausdrücklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder 
ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu 
bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht 
ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag 
angegeben sind. Übersteigt der Nettodarlehensbetrag 
75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder 
Verstärkung auch dann, wenn in einem vor dem 21. März 
2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder 
in einem ab dem 21. März 2016 abgeschlossenen Allge­
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mein-Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von § 491 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches keine oder keine 
abschließenden Angaben über Sicherheiten enthalten sind.

(3)	�Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von  
Sicherheiten

	� Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
wird die Bank eine angemessene Frist einräumen. Beab­
sichtigt die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kündi­
gung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbedingungen 
Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflich­
tung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf 
hinweisen.

14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
(1)	Einigung über das Pfandrecht
	� Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die 

Bank ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen 
erwirbt, an denen eine inländische Filiale im bankmäßigen 
Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen 
wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den 
Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der 
bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig 
zustehen werden (z. B. Kontoguthaben).

(2)	Gesicherte Ansprüche
	� Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, 

künftigen und bedingten Ansprüche, die der Bank mit 
ihren sämtlichen in- und ausländischen Filialen aus der 
bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den Kunden 
zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung 
für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank 
übernommen (z. B. als Bürge), so sichert das Pfandrecht 
die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch 
erst ab ihrer Fälligkeit.

(3)	Ausnahmen vom Pfandrecht
	� Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in 

die Verfügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen 
bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (z. B. 
Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt 
sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Das­
selbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen 
Aktien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die 
Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. Außerdem 
erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von der Bank 
selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genuss­
scheine und nicht auf die verbrieften und die nicht ver­
brieften nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank.

(4)	Zins- und Gewinnanteilscheine
	� Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der 

Kunde nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen 
Papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine zu 
verlangen.

15. �Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten 
Wechseln

(1)	Sicherungsübereignung
	� Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten 

Schecks und Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung  
Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln erwirbt 
die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs uneinge­
schränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel 
dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigen­
tum an diesen Wechseln.

(2)	Sicherungsabtretung
	� Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln 

gehen auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die 

Bank über; ein Forderungsübergang findet ferner statt, 
wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht werden 
(z. B. Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).

(3)	Zweckgebundene Einzugspapiere
	� Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe einge­

reicht, dass ihr Gegenwert nur für einen bestimmten 
Zweck verwendet werden darf, erstrecken sich die Siche­
rungsübereignung und die Sicherungsabtretung nicht auf 
diese Papiere.

(4)	Gesicherte Ansprüche der Bank
	� Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung 

dienen der Sicherung aller Ansprüche, die der Bank gegen 
den Kunden bei Einreichung von Einzugspapieren aus sei­
nen Kontokorrentkonten zustehen oder die infolge der 
Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder dis­
kontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kun­
den nimmt die Bank eine Rückübertragung des Siche­
rungseigentums an den Papieren und der auf sie 
übergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr 
im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden 
Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder sie ihn über 
den Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger Bezah­
lung nicht verfügen lässt.

16. ��Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabe­
verpflichtung

(1)	Deckungsgrenze
	� Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Ver­

stärkung von Sicherheiten so lange geltend machen, bis 
der realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbe­
trag aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsver­
bindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2)	Freigabe
	� Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die  

Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend übersteigt, hat 
die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach 
ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die 
Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; sie wird bei 
der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die 
berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Siche­
rungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden 
Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem 
Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des  
Kunden über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte 
auszuführen (z. B. Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung 
von Sparguthaben).

(3)	Sondervereinbarungen
	� Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungs­

maßstab als der realisierbare Wert oder ist eine andere 
Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze für die Frei­
gabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese maßgeblich.

17. Verwertung von Sicherheiten
(1)	Wahlrecht der Bank
	� Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicher­

heiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der 
Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die be- 
rechtigten Belange des Kunden und eines dritten Siche­
rungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden 
Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.

(2)	Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
	� Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unter­

liegt, wird die Bank dem Kunden über den Erlös eine Gut­
schrift erteilen, die als Rechnung für die Lieferung der als 
Sicherheit dienenden Sache gilt und den Voraussetzungen 
des Umsatzsteuerrechts entspricht.
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VI. Kündigung

18. Kündigungsrechte des Kunden
(1)	Jederzeitiges Kündigungsrecht
	� Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder 

einzelne Geschäftsbeziehungen (z. B. den Scheckvertrag), 
für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündi­
gungsregelung vereinbart sind, jederzeit ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen.

(2)	Kündigung aus wichtigem Grund
	� Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine 

abweichende Kündigungsregelung vereinbart, kann eine 
fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen werden, 
wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem 
Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten 
Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Ge- 
schäftsbeziehung fortzusetzen.

(3)	Gesetzliche Kündigungsrechte
	 Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19. Kündigungsrechte der Bank
(1)	Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
	� Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder 

einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Lauf­
zeit noch eine abweichende Kündigungsregelung verein­
bart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen 
Kündigungsfrist kündigen (z. B. den Scheckvertrag, der 
zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der 
Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die 
berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für 
die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages 
(z. B. laufende Konten oder Kartenvertrag) und eines Depots 
beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2)	Kündigung unbefristeter Kredite
	� Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit 

noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart 
ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kündi­
gungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung die­
ses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des 
Kunden Rücksicht nehmen.

	� Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für 
die Kündigung eines Verbraucherdarlehensvertrages vor­
sieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen 
kündigen.

(3)	�Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist

	� Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbin­
dung oder einzelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank deren 
Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der berechtig­
ten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

	 – �wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermö­
gensverhältnisse gemacht hat, die für die Entscheidung 
der Bank über eine Kreditgewährung oder über andere 
mit Risiken für die Bank verbundene Geschäfte (z. B. 
Aushändigung einer Zahlungskarte) von erheblicher 
Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, 
wenn der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung rele­
vante Informationen wissentlich vorenthalten oder diese 
gefälscht hat und dies zu einem Mangel der Kreditwür­
digkeitsprüfung geführt hat, oder

	 – �wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermö­
gensverhältnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit 
einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und 
dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die Erfül­

lung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank 
– auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden 
Sicherheit – gefährdet ist oder

	 – �wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten nach Nr. 13 Absatz 2 
dieser Geschäftsbedingungen oder aufgrund einer sons­
tigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank 
gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

	� Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer ver­
traglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem 
Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist 
oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, 
dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 
Abs. 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.

(4)	�Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen 
	 bei Verzug
	� Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen 

für die Kündigung wegen Verzuges mit der Rückzahlung 
eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die 
Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(5)	Kündigung eines Basiskontovertrages
	� Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwi­

schen der Bank und dem Kunden auf Grundlage des Zah­
lungskontengesetzes getroffenen Vereinbarungen und den 
Bestimmungen des Zahlungskontengesetzes kündigen.

(6)	Abwicklung nach einer Kündigung
	� Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die 

Bank dem Kunden für die Abwicklung (insbesondere für 
die Rückzahlung eines Kredites) eine angemessene Frist 
einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erfor­
derlich ist (z. B. bei der Kündigung des Scheckvertrages 
die Rückgabe der Scheckvordrucke).

VII. Schutz der Einlagen

20. Einlagensicherungsfonds
(1)	Schutzumfang
	� Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundes­

verbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen.
	� Der Einlagensicherungsfonds sichert gemäß seinem Statut 

– vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen – Ein­
lagen, d.h. Guthaben, die sich im Rahmen von Bankge­
schäften aus Beträgen, die auf einem Konto verblieben 
sind, oder aus Zwischenpositionen ergeben und die nach 
den geltenden Bedingungen von der Bank zurückzuzah­
len sind.

	� Nicht gesichert werden unter anderem die zu den Eigen­
mitteln der Bank zählenden Einlagen, Verbindlichkeiten 
aus Inhaber- und Orderschuldverschreibungen sowie Ein­
lagen von Kreditinstituten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Finanzinstituten im 
Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 der Verordnung (EU)  
Nr. 575/2013, Wertpapierfirmen im Sinne des Art. 4 Abs. 1 
Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG und Gebietskörperschaf­
ten.

	� Einlagen von anderen Gläubigern als natürlichen Personen 
und rechtsfähigen Stiftungen werden nur geschützt, wenn

	 – �es sich bei der Einlage um keine Verbindlichkeit aus einer 
Namensschuldverschreibung oder einem Schuldschein­
darlehen handelt und 

	 – �die Laufzeit der Einlage nicht mehr als 18 Monate be­
trägt. Auf Einlagen, die bereits vor dem 01. Januar 2020 
bestanden haben, findet die Laufzeitbeschränkung keine 
Anwendung. Nach dem 31. Dezember 2019 entfällt der 
Bestandsschutz nach vorstehendem Satz, sobald die 
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betreffende Einlage fällig wird, gekündigt werden kann 
oder anderweitig zurückgefordert werden kann, oder 
wenn die Einlage im Wege einer Einzel- oder Gesamt­
rechtsnachfolge übergeht.

	� Verbindlichkeiten der Banken, die bereits vor dem  
01. Oktober 2017 bestanden haben, werden nach Maß­
gabe und unter den Voraussetzungen der bis zum  
01. Oktober 2017 geltenden Regelungen des Statuts des 
Einlagensicherungsfonds gesichert. Nach dem 30. Sep­
tember 2017 entfällt der Bestandsschutz nach dem vor­
stehenden Satz, sobald die betreffende Verbindlichkeit 
fällig wird, gekündigt oder anderweitig zurückgefordert 
werden kann, oder wenn die Verbindlichkeit im Wege 
einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht. 

(2)	Sicherungsgrenzen
	� Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum  

31. Dezember 2019 20 %, bis zum 31. Dezember 2024  
15 % und ab dem 01. Januar 2025 8,75 % der für die Ein­
lagensicherung maßgeblichen Eigenmittel der Bank im 
Sinne von Art. 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Für 
Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 begründet 
oder prolongiert wurden, gelten, unabhängig vom Zeit­
punkt der Begründung der Einlage, die jeweils neuen 
Sicherungsgrenzen ab den vorgenannten Stichtagen. Für 
Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011 begründet 
wurden, gelten die alten Sicherungsgrenzen bis zur Fäl­
ligkeit der Einlage oder bis zum nächstmöglichen Kündi­
gungstermin.

	� Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank 
auf Verlangen bekannt gegeben. Sie kann auch im Internet 
unter www.bankenverband.de abgefragt werden.

(3)	�Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds
	� Wegen weiterer Einzelheiten der Sicherung wird auf § 6 

des Statuts des Einlagensicherungsfonds verwiesen, das 
auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird.

(4)	Forderungsübergang
	� Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm 

Beauftragter Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen 
dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechender 
Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Einla­
gensicherungsfonds über.

(5)	Auskunftserteilung
	� Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder 

einem von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammen­
hang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen.

VIII. �Beschwerde- und Alternative Streitbeile­
gungsverfahren

21. Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfahren
	 Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten:
	 – �Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im 

Preis- und Leistungsverzeichnis genannte Kontaktstelle 
der Bank wenden. Die Bank wird Beschwerden in geeig­
neter Weise beantworten, bei Zahlungsdiensteverträgen 
erfolgt dies in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder 
E-Mail).

	 – �Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Ver­
braucherschlichtungsstelle „Ombudsmann der privaten 
Banken“ (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat 
der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer 
Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann der privaten 
Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand 
eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag  

(§ 675 f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch 
Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann 
der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfah­
rensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwer­
den im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch  
zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter  
www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist 
in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an 
die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deut­
scher Banken e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Tele­
fax: (030) 16 63 – 31 69, E-Mail: ombudsmann@bdb.de, 
zu richten.

	 – �Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich 
jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Verstöße 
der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 
(ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetz­
buches (BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungs­
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) zu 
beschweren.

	 – �Die Europäische Kommission hat unter http://ec. 
europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische Online- 
Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Die 
OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergericht­
liche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen 
mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen 
nutzen.

Commerzbank AG
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Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis
(Stand: 13. Januar 2018)

Allgemeine Informationen zur Bank

I. Name und Anschrift der Bank

Commerzbank Aktiengesellschaft
Geschäftsräume: Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main
Postanschrift: 60261 Frankfurt am Main

Kontakt bei Fragen zum Unternehmen
Telefon: +49 69 1 36 20
E-Mail1: info@commerzbank.com
Internet: www.commerzbank.de; www.commerzbank.com

II. Kommunikation mit der Bank

Die für die Geschäftsbeziehung maßgeblichen Anschriften der 
Geschäftsstelle oder sonstige Kommunikationsadressen der 
Bank teilt sie gesondert mit.

III. Bankinterne Beschwerdestelle

Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an folgende 
Kontaktstelle der Bank wenden:
Commerzbank AG
Qualitätsmanagement 
60261 Frankfurt am Main
www.commerzbank.de/Beschwerdestelle

IV. Zuständige Aufsichtsbehörde

Europäische Zentralbank
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt am Main

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn und
Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt am Main  
Internet: www.bafin.de, BAK Nr. 100005

V. Eintragung im Handelsregister

Handelsregister, Amtsgericht Frankfurt am Main 
unter HRB 32000 

Kapitel E: Wechselkurs

1. �Allgemeine Regelung für Fremdwährungsgeschäfte
Bei Geschäften des Kunden, die für ihn eine Umrechnung in 
eine andere oder von einer anderen Währung als Euro („Devi­
sen“ genannt) erfordern („Fremdwährungsgeschäfte“), legt die 
Bank für den Ver- und Ankauf von Devisen, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, den sogenannten Geldkurs für den 
Verkauf (z. B. Zahlungsausgänge in Devisen von einem in 
Euro geführten Konto des Kunden) bzw. den sogenannten 
Briefkurs für den Ankauf (z. B. Zahlungseingänge in Devi­
sen für ein in Euro geführtes Konto des Kunden) zugrunde. 
Der jeweilige Geld- bzw. Briefkurs für den Ver- bzw. Ankauf 
von Devisen wird von der Bank zwischen 02.00 Uhr und 
16.30 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main eines jeden Bankge­
schäftstags („Abrechnungszeitraum“ genannt) fortlaufend 
auf der Grundlage aktueller Kurse für die jeweilige Währung 
im internationalen Devisenmarkt ermittelt und ist auf ihren 
Internet-Seiten (www.commerzbank.de/Devisenkurse) ver­
öffentlicht.
Der von der Bank berechnete Geld- bzw. Briefkurs für die 
Ausführung des Kundengeschäfts in fremder Währung ist 
aus der Zahlungsabrechnung ersichtlich, oder der Kunde 
wird hierüber in der mit der Bank anderweitig vereinbarten 
Art und Weise unterrichtet.
Den Ver- bzw. Ankauf von Devisen, deren Ausführung der 
Bank im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis 
zum Ende des Abrechnungszeitraums nicht mehr möglich 
ist, rechnet die Bank zu dem jeweiligen Kurs am Beginn des 
nächsten Abrechnungszeitraumes ab. 

2. �Regelung für Kartengeschäfte in Fremdwährung
Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung aus dem Ein- 
satz einer Karte erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, 
die Abrechnung zum Devisengeldkurs. Als Devisengeld- 
kurs gilt der von der Bank bankarbeitstäglich um 13:00 Uhr 
(Ortszeit Frankfurt am Main) unter Bezugnahme auf den 
internationalen Devisenmarkt festgestellte und auf ihren 
Internet-Seiten veröffentlichte Kurs (www.commerzbank.de/
Devisenkurse). 

3. �Regelung für Fremdwährungsschecks
Schreibt die Bank den Gegenwert eines Fremdwährungs­
schecks vor dessen Einlösung („Eingang vorbehalten“) dem 
Konto des Kunden in der Kontowährung gut, erfolgt die 
Umrechnung in Euro, soweit nichts anderes vereinbart ist, 
nach dem Scheckankaufskurs der Bank, welcher sich aus 
dem Mittelkurs zuzüglich der doppelten Spanne zwischen 
Devisenbrief- und Mittelkurs am Tag der Abrechnung ermit­
telt. Als Devisenbriefkurs und Mittelkurs gelten die von der 
Bank bankarbeitstäglich um 13.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt 
am Main) unter Bezugnahme auf den internationalen Devi­
senmarkt festgestellten und auf ihren Internet-Seiten veröf­
fentlichten Kurse (www.commerzbank.de/Devisenkurse).

1 �Beachten Sie bitte, dass Ihre Mitteilung an uns via E-Mail nicht verschlüsselt wird. Eine Kenntnisnahme durch Dritte ist daher nicht auszuschließen. In Ihrem eigenen Interesse empfehlen wir 
Ihnen, sich nicht auf konkrete geschäftliche Details zu beziehen. Überweisungen, Wertpapierorder oder fristgebundene Aufträge oder Weisungen nehmen wir per E-Mail nicht entgegen.
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Schreibt die Bank den Gegenwert eines Fremdwährungs­
schecks erst „nach erfolgter Bezahlung“ (Scheck zum In­
kasso) dem Konto des Kunden in der Kontowährung gut, 
erfolgt die Umrechnung zum Devisenbriefkurs am Tag des 
Geldeingangs bei der Commerzbank durch die Fremdbank. 
Als Devisenbriefkurs gilt der von der Bank bankarbeitstäg­
lich um 13.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) unter Bezug­
nahme auf den internationalen Devisenmarkt festgestellte 
und auf ihren Internet-Seiten veröffentlichte Kurs (www.
commerzbank.de/Devisenkurse).

4. �Maßgeblichkeit der Kontowährung
Erfolgt ein Zahlungsvorgang in einer anderen Währung als 
der Kontowährung, wird der Zahlungsbetrag dem Konto 
gleichwohl in der Kontowährung belastet oder gutgeschrie­
ben. Die Bestimmung des Wechselkurses erfolgt nach den 
oben genannten Regeln.

5. �Kursveröffentlichung; Änderung der Referenzwechsel­
kurse

Aktuelle und historische Wechselkurse veröffentlicht die 
Bank auf ihren Internet-Seiten unter www.commerzbank.de/
Devisenkurse.
Eine Änderung der in der Umrechnungsregelung genannten 
Referenzwechselkurse wird unmittelbar und ohne vorherige 
Benachrichtigung des Kunden wirksam.

Commerzbank AG
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Allgemeine Bedingungen für Zahlungsdienste
(Stand: 13. Januar 2018)

Diese Bedingungen sowie die nachfolgend genannten Rege­
lungen finden Anwendung, wenn der Kunde Zahlungsdienste 
der Bank in Anspruch nimmt. Für das Rechtsverhältnis zwi­
schen Kunde und Bank gelten diese Bedingungen, die Pro­
duktverträge (z. B. Kontoeröffnung oder Kreditkartenantrag), 
die Produktbedingungen für einzelne Zahlungsdienste (z. B. 
Kreditkartenbedingungen) sowie ergänzend die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Die jeweiligen Bedingungen gelten 
unabhängig davon, ob der Kunde mit der Bank einen Zah­
lungsdiensterahmenvertrag abgeschlossen hat oder einen 
Zahlungsvorgang im Wege eines Einzelzahlungsvertrages 
beauftragt.
Die Produktverträge und die jeweils geltenden Produktbedin­
gungen regeln, welche Zahlungsdienste der Kunde in Anspruch 
nehmen kann. Verfügt er nicht über ein Zahlungskonto, so kann 
der Kunde gleichwohl einzelne Zahlungsdienstleistungen in 
Anspruch nehmen. In diesen Fällen kommt ein Einzelzah­
lungsvertrag mit dem Kunden zustande.

A. �Zahlungsdiensterahmenverträge und Einzel­
zahlungsverträge

Diese Regelungen gelten für alle Zahlungsdienste, die der 
Kunde in Anspruch nimmt.

I. Grundsätzliche Regelungen

1. Vertragssprache
Der Vertrag wird in deutscher Sprache abgeschlossen. Die 
Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache. Vereinbaren 
Kunde und Bank für den Vertragsabschluss und/oder die 
Kommunikation eine andere Sprache, ist die Bank berechtigt, 
hierfür gesonderte Entgelte zu berechnen.

2. �Information über die Ausführung von Zahlungsvorgängen 
und bei Vertragsabschluss 

a. Grundregel
Abweichend von den Regelungen in Art. 248 §§ 3, 7 und 8 des 
EGBGB erteilt die Bank die Informationen über die Ausfüh­
rung von Zahlungsvorgängen und den Empfang von Zahlun­
gen mit dem Kontoauszug. Die Bank stellt die Kontoauszüge 
am Kontoauszugsdrucker zum Abruf bereit. Der Kunde ist 
verpflichtet, die Kontoauszüge auch abzurufen. Ruft der 
Kunde die Kontoauszüge nicht ab, wird die Bank ihm die  
Kontoauszüge nach Maßgabe gesonderter Vereinbarungen 
zusenden. Nutzt der Kunde Online Banking, kann er die im 
Kontoauszug enthaltenen Informationen auch über diese 
Dienstleistung abrufen.
Der Kunde kann mit der Bank auch eine andere Art der Bereit­
stellung der Informationen vereinbaren (z. B. Postabholerver­
einbarung, Postbox, Zusendung per Post).
b. �Informationspflichten gegenüber Kunden, die keine Ver­

braucher sind
Die Bank ist nicht verpflichtet, gesetzliche Angabe- und Infor­
mationspflichten gemäß § 312i Abs. 1 Nr. 1–3 des Bürgerli­
chen Gesetzbuches (BGB) sowie gemäß § 675 d BGB i.V. m. 
Artikel 248 §§ 1 bis 6, 8 und 9, 11–13 sowie 15 und 16 des 
Einführungsgesetzes zum BGB gegenüber Kunden zu erfül­

len, die keine Verbraucher sind, und gesetzlich keine zwin­
gende Verpflichtung zur Erfüllung der Angabepflicht gegen­
über anderen Personen als Verbrauchern besteht. Davon 
unberührt bleibt die Pflicht der Bank, im Rahmen der Ge- 
schäftsbesorgung für den Kunden die Rechnungslegungs- 
und Auskunftspflichten zu erfüllen.
Die in Art. 248 § 9 Nr. 1 EGBGB geforderte Unterrichtung ent­
fällt, da die Bank die Informationspflicht nach Art. 248 § 4 
EGBGB abbedungen hat.
Die Information über die Ausführung von Zahlungsvorgängen 
erteilt die Bank mit dem Kontoauszug. Die Bank vereinbart 
mit dem Kunden die Form und die Art der Übermittlung von 
Kontoauszügen. Ist keine Vereinbarung getroffen, wird die 
Bank dem Kunden mindestens einmal im Monat einen Konto­
auszug übersenden.

3. Kündigungsrecht des Kunden
Abweichend von Nummer 18 der Allgemeinen Geschäftsbe­
dingungen kann der Kunde Zahlungsdiensterahmenverträge 
(z. B. die Führung eines Girokontos) ohne Einhaltung einer 
Frist nur zum Ende eines jeden Kalendermonats kündigen. 
Teilkündigungen einzelner Dienstleistungen innerhalb eines 
Zahlungsdiensterahmenvertrages sind nicht zulässig.
Das Recht zur fristlosen Kündigung wegen eines wichtigen 
Grundes bleibt unberührt.

4. �Wertstellung und Verfügbarkeit von Geldbeträgen in 
anderer Währung als Euro

a. Verfügbarkeit ohne Zahlungskonto
Hat der Kunde kein Zahlungskonto bei der Bank, so ist die Bank 
abweichend von § 675 t Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches nicht verpflichtet, einen in anderer Währung als 
Euro für den Kunden bei der Bank eingehenden Betrag unver­
züglich nach Eingang bei der Bank verfügbar zu machen. Der 
Betrag wird dem Kunden jedoch zeitnah im Rahmen des ord­
nungsgemäßen Geschäftsverkehrs zur Verfügung gestellt.
b. �Barein- und -auszahlungen in einer anderen Währung als 

Euro
Führt die Bank für den Kunden in der Bundesrepublik 
Deutschland ein Konto in einer anderen Währung als Euro 
(Währungskonto), so sind Barein- und -auszahlungen auf 
dieses Konto in dieser Währung oder einer anderen Währung 
nicht möglich. 
Soweit der Kunde einen Bargeldbetrag in einer anderen  
Währung als Euro dem Währungskonto gutgeschrieben 
haben möchte, ist es erforderlich, dass die Bank die Sorten 
vom Kunden ankauft und einen den angekauften Sorten ent­
sprechenden Gegenwert in Euro diesem Zahlungskonto nach 
erneutem Währungstausch in der Währung des Zahlungskon­
tos gutschreibt. Diese Transaktion wird entsprechend der 
Regelung in Ziffer 10 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Bank abgewickelt.
In diesem Fall gelten die in § 675 t Absatz 2 Bürgerlichen 
Gesetzbuch bestimmten Fristen nicht, d. h., weder Gutschrift 
noch Wertstellung des Gegenwerts müssen unverzüglich nach 
Entgegennahme der Sorten erfolgen. Der Betrag wird dem 
Kunden jedoch zeitnah im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehrs zur Verfügung gestellt.
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II. Entgelte und deren Änderung

1. Entgelte
1. 1	� Entgelte für Verbraucher
	� Die vom Kunden gegenüber der Bank geschuldeten Ent­

gelte ergeben sich aus dem Preisaushang und ergänzend 
aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

	� Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätes­
tens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwer­
dens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. Online Banking, 
Postbox), können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Änderun­
gen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksam­
werdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. 
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in 
ihrem Angebot besonders hinweisen.

	� Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterah­
menvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 
Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	� Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angebo­
ten, kann er die Geschäftsbeziehung, für die die Ände­
rungen gelten sollen, vor dem vorgeschlagenen Zeit­
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungs­
recht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hin­
weisen.

1.2	� Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
	� Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungsvorgänge 

von Kunden, die nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den 
Regelungen in Nummer 12 Abs. 2 bis 6 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

2. Entgeltabzug vom Gutschriftsbetrag
Die Bank ist berechtigt, ein Entgelt für die Gutschrift einge­
hender Zahlungen zu berechnen, dieses vom eingegangenen 
Zahlungsbetrag abzuziehen und nur den entsprechend 
gekürzten Betrag gutzuschreiben. Die Bank wird den Betrag 
des Zahlungsvorganges und das Entgelt gesondert auswei­
sen. Das Entgelt ist dem Preis- und Leistungsverzeichnis zu 
entnehmen.

3. Entgelt für eine zusätzliche Unterrichtung
Soweit die Bank die in Artikel 248 §§ 1–13 und §§ 14–16 Ein­
führungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch genannten 
Informationen auf Verlangen des Kunden
– �häufiger als gesetzlich vorgeschrieben oder
– �mithilfe anderer als standardmäßig mit dem Kunden verein­

barter Kommunikationsmittel erbringt, ist die Bank berech­
tigt, dafür ein Entgelt zu erheben.

Dies gilt auch, wenn auf Verlangen des Kunden eine Informa­
tion erbracht wird, die über die in Artikel 248 §§ 1–13 und  
§§ 14–16 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
genannten Informationen hinausgeht.

4. Entgeltpflichtiger 
a. Grundregel
Bei Zahlungsvorgängen innerhalb Deutschlands und in andere 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) tragen 
Zahlungsempfänger und Zahler jeweils die von ihrem Zah­
lungsdienstleister erhobenen Entgelte. Für diese Fälle muss 
im internationalen Zahlungsverkehr die Weisung „SHARE“ 

erteilt werden. Der Zahler kann auch die Weisung erteilen, alle 
Entgelte selbst zu zahlen. Er muss dann als Entgeltweisung 
„OUR“ geben. Ist die Ausführung eines Zahlungsvorgangs mit 
der vom Zahler erteilten Entgeltweisung „OUR“ in dem Staat 
des EWR, in dem der Zahlungsdienstleister des Zahlungs­
empfängers belegen ist, nicht gestattet, wird die Bank die 
Entgeltanweisung in „SHARE“ umwandeln. Erteilt der Zahler 
die Entgeltweisung „BEN“, wonach der Zahlungsempfänger 
alle Entgelte tragen soll, wird die Bank die Entgeltweisung in 
„SHARE“ umwandeln. Der Zahler trägt auch in diesem Fall die 
bei der Bank anfallenden Entgelte. Der Zahlbetrag wird unge­
kürzt an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
weitergeleitet.
b. Sonderregel für Zahlungsaufträge, bei denen der Zahlungs- 
dienstleister des Zahlungsempfängers oder der des Zahlers 
außerhalb des EWR (Drittstaaten) belegen ist.
Die am Zahlungsvorgang beteiligten Kreditinstitute sind 
berechtigt, die jeweils bei ihnen anfallenden Entgelte vom 
Zahlungsbetrag abzuziehen. Der Zahler kann folgende Ent­
geltweisungen erteilen:

Weisung Erläuterung

OUR Auftraggeber trägt alle Entgelte

SHARE Auftraggeber trägt Entgelte bei seiner Bank 
und Begünstigter trägt die übrigen Entgelte

BEN Begünstigter trägt alle Entgelte

5. Wechselkurse
5.1	� Allgemeine Regelung für Fremdwährungsgeschäfte bei 

Zahlungsdiensten
	� Bei Geschäften des Kunden, die für ihn eine Umrechnung 

in eine andere oder von einer anderen Währung als Euro 
(„Devisen“ genannt) erfordern, („Fremdwährungsge­
schäfte“), legt die Bank für den An- und Verkauf von 
Devisen, soweit nichts anderes vereinbart ist, den soge­
nannten Geldkurs für den Verkauf (z. B. Zahlungsaus­
gänge in Devisen von einem in Euro geführten Konto des 
Kunden) bzw. den sogenannten Briefkurs für den Ankauf 
(z. B. Zahlungseingänge in Devisen für ein in Euro 
geführtes Konto des Kunden) zugrunde. Der jeweilige 
Geld- bzw. Briefkurs für den Ver- und Ankauf von Devi­
sen wird von der Bank zwischen 02.00 Uhr und 16.30 Uhr 
(Ortszeit Frankfurt am Main) eines jeden Geschäftstags 
(„Abrechnungszeitraum“ genannt) fortlaufend auf der 
Grundlage aktueller Kurse für die jeweilige Währung im 
internationalen Devisenmarkt ermittelt und ist auf ihren 
Internet-Seiten (www.commerzbank.de/Devisenkurse) 
veröffentlicht. Der von der Bank berechnete Geld- bzw. 
Briefkurs für die Ausführung des Kundengeschäfts in 
fremder Währung ist aus der Zahlungsabrechnung ersicht­
lich oder der Kunde wird hierüber in der mit der Bank 
anderweitig vereinbarten Art und Weise unterrichtet.

	� Den An- und Verkauf von Devisen, dessen Ausführung 
der Bank im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsab­
laufs bis zum Ende des Abrechnungszeitraums nicht 
mehr möglich ist, rechnet die Bank zu dem jeweiligen 
Kurs am Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums ab.

5.2	� Regelung für Kartengeschäfte in Fremdwährung
	� Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung aus dem 

Einsatz einer Karte erfolgt, soweit nicht anders verein­
bart, die Abrechnung zum Devisengeldkurs. Als Devisen­
geldkurs gilt der von der Bank bankarbeitstäglich um 
13:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) unter Bezug­
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nahme auf den internationalen Devisenmarkt festge­
stellte und auf ihren Internet-Seiten veröffentlichte Kurs 
(www.commerzbank.de/Devisenkurse).

5.3	� Maßgeblichkeit der Kontowährung
	� Erfolgte ein Zahlungsvorgang in einer anderen Währung 

als der Kontowährung, wird der Zahlungsbetrag dem 
Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet oder 
gutgeschrieben. Die Bestimmung des Wechselkurses 
erfolgt nach den oben genannten Regeln.

5.4	� Kursveröffentlichung; Änderung des Referenzwechsel­
kurses

	� Aktuelle und historische Wechselkurse veröffentlicht die 
Bank auf ihren Internet-Seiten unter www.commerzbank.
de/Devisenkurse.

	� Eine Änderung der in der Umrechnungsregelung genann­
ten Referenzwechselkurse wird unmittelbar und ohne 
vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.

	� Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer 
anderen Währung als der Kontowährung, wird das Konto 
gleichwohl in der Kontowährung belastet. Die Bestim­
mung des Wechselkurses erfolgt nach der obigen Regel.

	�

III. �Geschäftstag, Bankarbeitstag, Annahmezeiten 
und Ausführungsfristen, SEPA-Raum

1. Geschäftstag, Bankarbeitstag
Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung 
eines Zahlungsvorganges beteiligten Zahlungsdienstleister 
den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderli­
chen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält den für 
die Ausführung von Zahlungen erforderlichen Geschäfts­
betrieb an allen Werktagen mit folgenden Ausnahmen:
– �Sonnabende,
– �24. und 31. Dezember,
– �alle gesetzlichen Feiertage, auch wenn diese auf einen 

Werktag fallen,
– �Werktage, an denen die kontoführende Stelle der Bank 

wegen örtlicher Besonderheiten (z. B. Karneval, Betriebs­
versammlung oder andere Gründe) geschlossen hat und 
diese im Außenbereich der Geschäftsstelle rechtzeitig vor­
her bekannt gemacht wurden.

Bankarbeitstag ist jeder Werktag außer Sonnabend, 24. und 
31. Dezember.

2. Zugang von Zahlungsaufträgen; Annahmeschluss
Der Zugang von Zahlungsaufträgen in papierhafter Form 
erfolgt durch den Eingang des Auftrags bei der kontoführen­
den Stelle der Bank. Fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht 
auf einen Geschäftstag der Bank, so gilt der Zahlungsauftrag 
als erst am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen.
Geht ein Zahlungsauftrag in papierhafter Form später als  
1 Stunde vor Ende der Öffnungszeit der jeweiligen kontofüh­
renden Stelle der Bank ein, so gilt der Zahlungsauftrag im Hin­
blick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist am darauf fol­
genden Geschäftstag als zugegangen. Die Öffnungszeiten der 
jeweiligen kontoführenden Stelle werden durch Aushang im 
Außenbereich der Filiale bekannt gemacht.
Der Zugang belegloser Zahlungsaufträge im Online Banking 
erfolgt durch Eingang auf dem Online-Server der Bank. Das 
gilt auch, wenn der Zahlungsauftrag über einen Zahlungs­
auslösedienstleister erteilt wird. Erfolgt der Eingang nach 
17.00 Uhr eines jeden Geschäftstages, so gilt dieser Zah­
lungsauftrag im Hinblick auf die Ausführungsfristen als am 
nächsten Geschäftstag zugegangen.

3. Ausführungsfristen
a. Grundregel
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Betrag des 
Zahlungsauftrages spätestens beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers wie folgt eingeht:

Zahlungsaufträge in Euro

Belegloser Zahlungsauftrag max. 1 Geschäftstag

Beleghafter Zahlungsauftrag max. 2 Geschäftstage

Zahlungsaufträge in anderen EWR-Währungen

Belegloser Zahlungsauftrag max. 4 Geschäftstage

Beleghafter Zahlungsauftrag max. 4 Geschäftstage

b. Sonderregel für Zahlungsaufträge innerhalb Deutschlands 
und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) in Währungen eines Staats außerhalb des EWR sowie 
bei Zahlungsaufträgen, bei denen der Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers oder der des Zahlers außerhalb des 
EWR (Drittstaaten) belegen ist.
Zahlungsaufträge werden baldmöglichst bewirkt.

4. SEPA-Raum
Zum einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro 
Payments Area, SEPA) gehören die folgenden Staaten und 
Gebiete.
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (ein­
schließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König­
reich von Großbritannien und Nordirland, Zypern.
Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen
Sonstige Staaten und Gebiete: Åland-Inseln, Gibraltar,  
Monaco, Schweiz, St. Barthélmy, St. Martin (französischer 
Teil), Saint-Pierre und Miquelon, San Marino, Jersey, Guernsey, 
Isle of Man.

IV. �Sonderregel für Zahlungsaufträge innerhalb 
Deutschlands und in andere Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in 
Währungen eines Staates außerhalb des EWR 
sowie bei Zahlungsaufträgen, bei denen der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän­
gers oder der des Zahlers außerhalb des EWR 
(Drittstaaten) belegen ist

Für Zahlungsvorgänge, die nicht in Euro oder einer anderen 
EWR-Währung beauftragt sind und/oder bei denen der Zah­
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers oder der des Zah­
lers außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums belegen 
ist, finden folgende Regelungen Anwendung:
– �Die nach § 675 f Abs. 5 Satz 2 Bürgerlichen Gesetzbuch 

bestehende Verpflichtung, für die Erfüllung von Neben­
pflichten kein Entgelt zu erheben, wird gegenüber Kunden, 
die keine Verbraucher sind, abbedungen.
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– �Verstößt die Ausführung eines Zahlungsauftrages in dem 
Staat, in dessen Währung der Zahlungsvorgang beauftragt 
ist oder in dem der Zahlungsdienstleister des Zahlungs­
empfängers oder des Zahlers belegen ist, gegen Rechtsvor­
schriften, ist die Bank nicht zu einer Ausführung verpflich­
tet. Die Angabe von Gründen kann unterbleiben, soweit 
dies gegen Rechtsvorschriften verstoßen würde. 

– �Die Bank ist berechtigt, für jeden Widerruf eines Zahlungs­
auftrages ein Entgelt zu erheben.

– �Bestreitet der Kunde, der nicht Verbraucher ist, dass der 
Zahlungsvorgang ordnungsgemäß ausgeführt wurde, so 
trifft ihn dafür die Nachweispflicht (§ 676 Bürgerlichen 
Gesetzbuch).

V. Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Kunde darf Zahlungsvorgänge nur im Rahmen des Konto­
guthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kre­
dits beauftragen. Auch wenn der Kunde diese Nutzungs­
grenze bei seinen Zahlungsaufträgen nicht einhält, ist die 
Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, 
die aus der Ausführung des Zahlungsauftrages entstehen. 
Wird durch die Buchung des Betrags aus einem Zahlungsvor­
gang und/oder der Entgelte im Konto der eingeräumte Kre­
ditbetrag überschritten oder führt die Buchung zu einem 
Debitsaldo, ohne dass ein Kredit eingeräumt wurde, so hat die 
Ausführung der Zahlungsvorgänge weder die Einräumung 
eines Kredits noch die Erhöhung eines zuvor eingeräumten 
Kredits zur Folge. Vielmehr entsteht eine geduldete Konto­
überziehung, für die die Bank berechtigt ist, den höheren 
Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen zu verlangen. 
Darüber hinaus kann sie dem Kunden für die Ausführung sol­
cher Zahlungsvorgänge ein gesondertes Entgelt in Rechnung 
stellen.

VI. �Leistungen Dritter bzw. Änderungen im techni­
schen/organisatorischen Bereich

1. Externe Dienstleistungen
a. Vertragstypische Einschaltung Dritter
Bei Dienstleistungen im Zahlungsverkehr werden notwendi­
gerweise Dritte eingeschaltet, wie z. B. andere Banken für die 
Ausführung von Zahlungsaufträgen oder SWIFT für die Über­
mittlung von Nachrichten im Zahlungsverkehr. Die Rechte und 
Pflichten in Bezug auf die Einschaltung dieser Personen 
regeln sich nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen 
mit dem Kunden, z. B. aus Nr. 3 Abs. 2 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, aus § 675 z Bürgerlichen Gesetzbuch 
in Verbindung mit Ziffer VII Nr. 1.1.4, 2.1.1.4, 2.1.1.5 und 
2.2.1.2 dieser Bedingungen.
b. Outsourcing
Darüber hinaus ist die Bank auch in anderen Fällen berechtigt, 
z. B. für die technische Abwicklung des Zahlungsverkehrs bei 
der Bank selbst, externe Dienstleister einzuschalten. Die Bank 
wird ein solches Unternehmen sorgfältig aussuchen und über­
wachen. Sie haftet für die Tätigkeit des Unternehmens nach  
§ 278 Bürgerlichen Gesetzbuch. Das Unternehmen ist an in 
der Bank geltende Anweisungen für die Erledigung des Zah­
lungsverkehrs gebunden und unterliegt sowohl der Weisungs­
befugnis der Bank als auch deren Kontrolle (Innenrevision). 
Die Bank wird die aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Ein­
schaltung externer Dienstleister beachten. Die Bank wird das 
von ihr beauftragte Unternehmen und dessen Mitarbeiter ver­
pflichten, die Vertraulichkeit der Kundendaten zu wahren. Die 

Kundendaten unterliegen dem Bankgeheimnis. Darüber hin­
aus sind sowohl die Bank als auch das von ihr beauftragte 
Unternehmen einschließlich deren Mitarbeiter verpflichtet, die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.
Schaltet die Bank ein solches Unternehmen ein, wird sie dies 
dem Kunden mindestens zwei Monate vorher mitteilen. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ableh­
nung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Mittei­
lung der Bank übermittelt.

2. �Wesentliche Änderungen der technischen/organisatori­
schen Abwicklung

Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Abwicklung der Zusam­
menarbeit behält sich die Bank Änderungen im technischen 
bzw. organisatorischen Bereich vor, die auf einer allgemeinen, 
handelsüblichen Änderung der technischen Standards, der 
Vorgaben der Kreditwirtschaft oder der gesetzlichen bzw. 
aufsichtsbehördlichen Regelungen beruhen. Eine darüber hin­
ausgehende wesentliche technische bzw. organisatorische 
Änderung, die erhebliche Auswirkungen auf die Rechte und 
Pflichten des Kunden oder der Bank hat, teilt die Bank dem 
Kunden mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens mit. Die Zustimmung des 
Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht inner­
halb von zwei Monaten nach Erhalt der Mitteilung angezeigt 
hat.

VII. Haftungs- und Erstattungsregeln

Bei den nachfolgenden Haftungs- und Erstattungsregeln wird 
zwischen Zahlungsaufträgen innerhalb Deutschlands und in 
andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in 
Euro oder in anderen EWR-Währungen und solchen Zah­
lungsaufträgen unterschieden, die nicht diese Kriterien erfül­
len.

1. �Zahlungsaufträge innerhalb Deutschlands und in andere 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in 
Euro oder in anderen EWR-Währungen

Die nachfolgenden Regeln gelten für Zahlungsaufträge inner­
halb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) in Euro oder in anderen EWR-Wäh­
rungen, wobei sich die Haftungsfolgen danach unterscheiden 
können, ob der Kunde ein Verbraucher ist oder nicht.
1.1	� Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzan­

sprüche des Kunden
1.1.1	� Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
	� Im Falle einer nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 

gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden 
den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der 
Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, 
dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf 
dem es sich ohne die Belastung mit der nicht autori­
sierten Zahlung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist 
spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß 
Abschnitt A III Nummer 1 zu erfüllen, der auf den Tag 
folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass der 
Zahlungsauftrag nicht autorisiert ist, oder die Bank auf 
andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die 
Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe 
für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten 
des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank 
ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen 
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und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht 
bestätigt. Wurde der Zahlungsauftrag über einen Zah­
lungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die 
Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank. 

1.1.2	� Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspä­
teter Ausführung eines autorisierten Zahlungsauftra­
ges

	� Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh­
rung eines autorisierten Zahlungsauftrages kann der 
Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Betrages des Zahlungsauftrages inso­
weit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder feh­
lerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden 
belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehler­
haft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
Wird ein Zahlungsauftrag vom Kunden über einen Zah­
lungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die 
Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom 
Zahlungsbetrag von der Bank oder zwischengeschal­
teten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, 
übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfän­
gers unverzüglich den abgezogenen Betrag.

	� Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der 
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen 
insoweit verlangen, die die Bank ihm im Zusammen­
hang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh­
rung des Zahlungsauftrages in Rechnung gestellt hat 
oder auf seinem Konto belastet wurden.

	� Im Falle einer verspäteten Ausführung eines autorisier­
ten Zahlungsauftrages kann der Kunde von der Bank 
fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift auf dem 
Zahlungskonto so vorzunehmen, als sei der Zahlungs­
auftrag ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die 
Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn ein Zahlungsauftrag 
über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst 
wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag 
rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs­
empfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die 
Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Ver­
braucher ist. 

	� Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft aus­
geführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den 
Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über 
das Ergebnis unterrichten.

1.1.3	� Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
	� Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Aus­

führung eines autorisierten Zahlungsauftrages oder bei 
einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von 
der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den vor­
genannten Erstattungsregeln erfasst ist, ersetzt verlan­
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverlet­
zung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein 
Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten 
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertre­
ten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer 
zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vor­
gegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra­
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver­
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

	� Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro 
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt 
nicht

	 – �für nicht autorisierte Zahlungen,
	 – �bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
	 – �für Gefahren, die die Bank besonders übernommen 

hat, und
	 – �für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher 

ist.
1.1.4	� Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
	� Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 1.1.2 und 

in Nummer 1.1.3 haben Kunden, die keine Verbraucher 
sind, bei einem nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspä­
tet ausgeführten autorisierten Zahlungsauftrag oder 
einer nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Her­
ausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. 
BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maß­
gabe folgender Regelungen:

	 – �Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent­
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel­
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tra­
gen haben. 

	 – �Für das Verschulden der von der Bank zwischenge­
schalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen 
Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten 
zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auf­
trag).

	 – �Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe 
nach auf den Zahlungsbetrag zuzüglich der von der 
Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendma­
chung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch 
auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung/Zahlungsauf­
trag begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gel­
ten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders über­
nommen hat, sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

1.1.5	� Haftungs- und Einwendungsausschluss
	� Eine Haftung der Bank nach den Nummern 1.1.2 bis 

1.1.4 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
	 – �Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass 

der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ein­
gegangen ist.

	 – �Der Zahlungsauftrag wurde in Übereinstimmung mit 
der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kunden­
kennung des Zahlungsempfängers ausgeführt. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkei­
ten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuer­
langen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbe­
trags nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem 
Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren 
Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen 
den tatsächlichen Empfänger der Zahlung einen 
Anspruch auf Erstattung des Zahlungsbetrags gel­
tend machen kann. Für die Tätigkeiten der Bank 
nach den Sätzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berech­
net die Bank ein Entgelt.

	� Ansprüche des Kunden nach den Nummern 1.1.1 bis 
1.1.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank 
aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zah­
lungsaufträge oder aufgrund nicht autorisierter Zah­
lungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die 
Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der 
Belastung mit einem nicht autorisierten oder fehler­
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haft ausgeführten Zahlungsauftrag hiervon unterrich­
tet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank 
den Kunden über die Belastungsbuchung des Zah­
lungsbetrages entsprechend dem für Kontoinformati­
onen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unter­
richtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach 
Nummer 1.1.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der 
Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Ver­
schulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert 
war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der 
Kunde den Zahlungsauftrag über einen Zahlungsaus­
lösedienstleister auslöst.

	� Ansprüche des Kunden sind auch ausgeschlossen, 
wenn die einen Anspruch begründenden Umstände

	 – �auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 
Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss 
hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebo­
tenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden kön­
nen, oder

	 – �von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflich­
tung herbeigeführt wurden.

2. �Zahlungsaufträge innerhalb Deutschlands und in andere 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in 
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaa­
tenwährung) sowie Zahlungsaufträge, bei denen der Zah­
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers oder der des 
Zahlers außerhalb des EWR (Drittstaaten) belegen ist

Die nachfolgenden Regeln gelten für Zahlungsaufträge inner- 
halb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen eines Staates außer­
halb des EWR (Drittstaatenwährung) sowie für Zahlungsauf- 
träge, bei denen der Zahlungsdienstleister des Zahlungs- 
empfängers oder der des Zahlers außerhalb des EWR (Dritt­
staaten) belegen ist. 
2.1	� Zahlungsaufträge innerhalb Deutschlands und in 

andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) in Währungen eines Staates außerhalb des 
EWR (Drittstaatenwährung)

2.1.1	� Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzan­
sprüche des Kunden

2.1.1.1	�Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
	� Im Falle einer nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 

gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kun­
den den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der 
Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, 
dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf 
dem es sich ohne die Belastung durch den nicht auto­
risierten Zahlungsbetrag befunden hätte. Diese Ver­
pflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäfts­
tag gemäß Abschnitt A III Nummer 1 zu erfüllen, der 
auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt 
wurde, dass der Zahlungsauftrag nicht autorisiert 
ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis 
erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde 
berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrü­
gerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich 
mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der 
Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde der Zahlungs­
auftrag über einen Zahlungsauslösedienstleister aus­
gelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 
die Bank. 

2.1.1.2	�Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder ver­
späteter Ausführung eines autorisierten Zahlungs­
auftrages

	� Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh­
rung eines autorisierten Zahlungsauftrages kann der 
Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Betrages des Zahlungsauftrages inso­
weit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder feh­
lerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden 
belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehler­
haft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
Wird ein Zahlungsauftrag vom Kunden über einen 
Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die 
Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom 
Zahlungsbetrag von der Bank oder zwischengeschal­
teten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, 
übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfän­
gers unverzüglich den abgezogenen Betrag.

	� Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der 
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen 
insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang 
mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
des Zahlungsauftrages in Rechnung gestellt oder auf 
seinem Konto belastet wurden.

	� Im Falle einer verspäteten Ausführung eines autorisier­
ten Zahlungsauftrages kann der Kunde von der Bank 
verlangen, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift auf 
dem Zahlungskonto so vorzunehmen, als sei der Zah­
lungsauftrag ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die 
Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn ein Zahlungsauftrag 
über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst 
wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag 
rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs­
empfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die 
Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Ver­
braucher ist. 

	� Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft aus­
geführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den 
Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über 
das Ergebnis unterrichten.

2.1.1.3	�Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung
	� Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter oder verspäteter 

Ausführung eines autorisierten Zahlungsauftrages 
oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der 
Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits 
von den Nummern 2.1.1.1 und 2.1.1.2 erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat 
hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischenge­
schalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache 
bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der 
Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Scha­
dens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät­
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben.

	� Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro be­
grenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

	 – �für nicht autorisierte Zahlungen,
	 – �bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
	 – �für Gefahren, die die Bank besonders übernommen 

hat, und
	 – �für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
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2.1.1.4 �Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten 
Bestandteile des Zahlungsauftrages

	� Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile 
des Zahlungsauftrages bestehen abweichend von den 
Ansprüchen in Nummern 2.1.1.2 und in Nummer 
2.1.1.3 bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäte­
ter Ausführung eines autorisierten Zahlungsauftrages 
neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 
BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzan­
sprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

	 – �Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der 
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben.

	 – �Für das Verschulden der von der Bank zwischen­
geschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In die­
sen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank 
auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der 
ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleite­
ter Auftrag).

	 – �Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro 
je Zahlung/Zahlungsauftrag begrenzt. Diese Haf­
tungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die 
Bank besonders übernommen hat.

2.1.1.5 �Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
	� Abweichend von den Ansprüchen nach den Nummern 

2.1.1.2 und 2.1.1.3 haben Kunden, die keine Verbrau­
cher sind, bei einem nicht erfolgten oder fehlerhaft 
oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlungs­
auftrag oder einer nicht autorisierten Zahlung, neben 
etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und 
§§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen:

	 – �Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent­
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel­
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tra­
gen haben.

	 – �Für das Verschulden der von der Bank zwischen­
geschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In die­
sen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank 
auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der 
ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleite­
ter Auftrag).

	 – �Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe 
nach auf den Zahlungsbetrag zuzüglich der von der 
Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendma­
chung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch 
auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung/Zahlungsauf­
trag begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gel­
ten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders über­
nommen hat, sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

	 Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.
2.1.1.6 �Haftungs- und Einwendungsausschluss
	� Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.1.1.2 bis 

2.1.1.5 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen: 
	 – �Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass 

der Zahlungsbetrag ordnungsgemäß beim Zah­
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers einge­
gangen ist.

	 – �Der Zahlungsauftrag wurde in Übereinstimmung mit 
der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kun­
denkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt. 
In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkei­
ten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzu­
erlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbe­
trags nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts 
nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kun­
den auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Infor­
mationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den 
tatsächlichen Empfänger der Zahlung einen An­
spruch auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend 
machen kann. Für die Tätigkeiten der Bank nach den 
Sätzen 2 bis 4 dieses Unterpunkts berechnet die 
Bank ein Entgelt .

	� Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.1.1.1 bis 
2.1.1.5 und Einwendungen des Kunden gegen die 
Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zah­
lungsaufträge oder aufgrund nicht autorisierter Zah­
lungsaufträge sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag 
der Belastung mit einem nicht autorisierten oder feh­
lerhaft ausgeführten Zahlungsauftrag hiervon unter­
richtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die 
Bank den Kunden über die Belastungsbuchung des 
Zahlungsauftrages entsprechend dem für Kontoinfor­
mationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrich­
tet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche 
nach Nummer 2.1.1.3 kann der Kunde auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist ver­
hindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn 
der Kunde den Zahlungsauftrag an die Bank über 
einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst. 

	� Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände

	 – �auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 
Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss 
hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebo­
tenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden kön­
nen, oder

	 – �von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflich­
tung herbeigeführt wurden.

2.2	� Zahlungsaufträge, bei denen der Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers oder der des Zahlers außer­
halb der EWR (Drittstaaten) belegen ist

2.2.1	� Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.2.1.1 �Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
	� Im Falle einer nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 

gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden 
den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der 
Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, 
dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf 
dem es sich ohne die Belastung durch den nicht  
autorisierten Zahlungsauftrag befunden hätte. Diese 
Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des 
Geschäftstags gemäß Abschnitt A III Nummer 1 zu 
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank 
angezeigt wurde, dass der Zahlungsauftrag nicht 
autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon 
Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen 
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass 
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ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, 
schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung 
aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, 
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde 
der Zahlungsauftrag über einen Zahlungsauslöse­
dienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den 
Sätzen 2 bis 4 die Bank.

	� Bei sonstigen Schäden, die aus einem nicht autorisier­
ten Zahlungsauftrag resultieren, haftet die Bank für 
eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuld­
haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

2.2.1.2  �Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhaft oder verspäteter 
Ausführung eines autorisierten Zahlungsauftrages

	� Bei einem nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet 
ausgeführten autorisierten Zahlungsauftrag oder einer 
nicht autorisierten Zahlung hat der Kunde neben etwai­
gen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 
812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach 
Maßgabe folgender Regelungen:

	 – �Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent­
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel­
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tra­
gen haben. 

	 – �Für das Verschulden der von der Bank zwischen­
geschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In die­
sen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank 
auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der 
ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleite­
ter Auftrag).

	 – �Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für 
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

	 Ansprüche aus § 675 y BGB sind ausgeschlossen
2.2.1.3  �Haftungs- und Einwendungsausschluss
	� Eine Haftung der Bank nach den Nummer 2.2.1.2 ist in 

folgenden Fällen ausgeschlossen: 
	 – �Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass 

der Zahlungsbetrag ordnungsgemäß beim Zah­
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers einge­
gangen ist.

	 – �Der Zahlungsauftrag wurde in Übereinstimmung mit 
der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kun­
denkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt. 
In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkei­
ten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzu­
erlangen. Für die Tätigkeiten der Bank nach Satz 2 
dieses Unterpunktes berechnet die Bank ein Entgelt.

	� Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.2.1.1 
und 2.2.1.2 und Einwendungen des Kunden gegen die 
Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zah­
lungsaufträge oder aufgrund nicht autorisierter Zah­
lungsaufträge sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag 
der Belastung mit einem nicht autorisierten oder feh­
lerhaft ausgeführten Zahlungsauftrag hiervon 
schriftlich unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt 
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungs­
buchung des Zahlungsauftrages entsprechend dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 

innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung 
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn 
der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadenser­
satzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der 
Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Ver­
schulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert 
war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der 
Kunde den Zahlungsauftrag an die Bank über einen 
Zahlungsauslösedienstleister auslöst. 

	� Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände

	 – �auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 
Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss 
hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden wer­
den können, oder

	 – �von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflich­
tung herbeigeführt wurden.

B. �Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis­
lastschriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden in Euro an Zahlungsempfänger 
mittels SEPA-Basislastschrift über sein Konto bei der Bank 
gelten ergänzend folgende Bedingungen.

1. Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem 
die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungs­
empfänger angegeben wird.

2. SEPA-Basislastschrift
2.1	 Allgemeines
2.1.1	� Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftver­

fahrens
	� Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der 

Kunde über die Bank an den Zahlungsempfänger Zah­
lungen in Euro innerhalb des SEPA-Raums bewirken.

	� Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis­
lastschriften

	 – �müssen der Zahlungsempfänger und dessen Zah­
lungsdienstleister das SEPA-Basislastschriftverfahren 
nutzen und

	 – �muss der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem 
Zahlungsempfänger das SEPA-Lastschriftmandat 
erteilen.

	� Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungs­
vorgang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleis­
ter der Bank die Lastschriften vorlegt.

	� Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung auf­
grund einer SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist 
von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbu­
chung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung 
des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2	� Kundenkennungen
	� Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte 

IBAN¹ und bei grenzüberschreitenden Zahlungen in 
Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(z. B. Schweiz) zusätzlich den BIC¹ der Bank als seine 
Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger 
zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung 
aufgrund der SEPA-Basislastschrift ausschließlich auf 
Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung aus­
zuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen 

1 IBAN: International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer) BIC: Business Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)
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führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand 
der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als 
dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen in Staaten außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums zusätzlich angege­
benen BIC aus.

2.1.3	� Übermittlung der Lastschriftdaten
	� Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftda­

ten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem 
der Society for Worldwide Interbank Financial Tele­
communication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und 
Rechenzentren in der Europäischen Union, in der 
Schweiz und in den USA weitergeleitet werden. 

2.2	� SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1	� Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct 

Debit Mandate)
	� Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA- 

Lastschriftmandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner 
Bank die Einlösung von SEPA-Basislastschriften des Zah­
lungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der 
mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. 

	� In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche 
Zustimmung enthalten, dass die am Lastschriftein­
zug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige 
zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung 
der Lastschrift notwendigen personenbezogenen 
Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln 
und speichern.

	� In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden 
Erklärungen des Kunden enthalten sein:

	 – �Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen 
vom Konto des Kunden mittels SEPA-Basislastschrift 
einzuziehen, und

	 – �Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger 
auf sein Konto gezogenen SEPA-Basislastschriften 
einzulösen.

	� Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisie­
rungsdaten enthalten:

	 – �Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
	 – �eine Gläubigeridentifikationsnummer,
	 – �Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende 

Zahlung,
	 – �Name des Kunden (sofern verfügbar),
	 – �Bezeichnung der Bank des Kunden und
	 – �seine Kundenkennung.
	� Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Last­

schriftmandat zusätzliche Angaben enthalten.
2.2.2	� Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
��	� Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugs­

ermächtigung erteilt, mit der er den Zahlungsempfän­
ger ermächtigt, Zahlungen von seinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die 
Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugs­
ermächtigung autorisiert der Kunde gegenüber seiner 
Bank die Einlösung von Lastschriften des Zahlungs­
empfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als 
SEPA-Lastschriftmandat. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch 
für vom Kunden vor Inkrafttreten dieser Bedingungen 
erteilte Einzugsermächtigungen.

	� Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisie­
rungsdaten enthalten:

	 – �Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
	 – �Name des Kunden,
	 – �Kundenkennung nach Nummer 2.1.2.
	� Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugs­

ermächtigung zusätzliche Angaben enthalten.
2.2.3	� Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
	� Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch 

Erklärung gegenüber dem Zahlungsempfänger oder 
der kontoführenden Stelle der Bank – möglichst schrift­
lich – mit der Folge widerrufen werden, dass nachfol­
gende Zahlungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind.

	� Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird die­
ser ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgen­
den Geschäftstag wirksam. Zusätzlich sollte dieser 
auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt 
werden, damit dieser keine weiteren Lastschriften 
einzieht.

2.2.4	� Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA-Basislast­
schriften

	� Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung ertei­
len, Zahlungen aus SEPA-Basislastschriften zu begren­
zen oder nicht zuzulassen. Diese Weisung muss der 
Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages 
gemäß Abschnitt A III Nummer 1 vor dem im Daten­
satz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zuge­
hen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich und 
möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der 
Bank erfolgen. Zusätzlich sollte diese auch gegenüber 
dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

2.3	� Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des 
SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsemp­
fänger

	� Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat ver­
bleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die 
Autorisierungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben 
in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislast­
schriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom 
Zahlungsempfänger angegeben.

	� Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den 
Datensatz zur Einziehung der SEPA-Basislastschrift 
unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an 
die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert 
auch die Weisung des Kunden an die Bank zur Einlö­
sung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift. Für den 
Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die 
für die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats verein­
barte Form.

2.4	 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basislastschrift
2.4.1	� Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschrift­

betrag
	� Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungs­

empfängers werden am im Datensatz angegebenen 
Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger ange­
gebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden 
belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen 
Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am 
nächsten Geschäftstag.

	� Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens 
am zweiten Bankarbeitstag² nach ihrer Vornahme rück­
gängig gemacht, wenn

	 – �der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats 
gemäß Nummer 2.2.3 zugegangen ist

² Bankarbeitstage sind alle Werktage außer Sonnabende, 24. und 31. Dezember
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	 – �der Bank eine Begrenzung oder Nichtzulassung der 
Lastschrift zugegangen ist.

	� Verfügt der Kunde über kein für die Einlösung der Last­
schrift ausreichendes Guthaben oder über keinen aus­
reichenden Kredit auf seinem Konto (fehlende  
Kontodeckung), so ist die Bank berechtigt, die Konto­
belastung abzulehnen oder innerhalb von zwei Bankar­
beitstagen nach Belastungsbuchung deren Stornie­
rung zu veranlassen. Teileinlösungen der Lastschrift 
nimmt die Bank nicht vor. 

	� Ist die Lastschrift nicht anbringbar, stimmen also IBAN 
des Kunden und BIC der Bank (Kundenkennung des 
Zahlers) nicht mit einer Kundenkennung bei der Bank 
überein, wird ebenfalls eine Rückgabe der Lastschrift 
veranlasst. Gleiches gilt, wenn die Ausführung der 
SEPA-Basislastschrift gegen sonstige Rechtsvorschrif­
ten verstößt.

	� Die Bank ist außerdem berechtigt, die Rückgabe der 
Lastschrift vorzunehmen, wenn die Lastschrift von der 
Bank nicht verarbeitbar ist, weil im Lastschriftdatensatz

	 – �eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für 
die Bank erkennbar fehlerhaft ist,

	 – �eine Mandatsreferenz fehlt,
	 – �ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
	 – �kein Fälligkeitstag angegeben ist.
2.4.2	� Einlösung von SEPA-Basislastschriften
�	� SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belas­

tungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spä­
testens am zweiten Bankarbeitstag der Bank nach ihrer 
Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3	� Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rück­
gängigmachung der Belastungsbuchung oder Ableh­
nung der Einlösung

	� Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung 
der Belastungsbuchung oder die Ablehnung der Einlö­
sung einer SEPA-Basislastschrift wird die Bank den 
Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß 
Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies 
kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbar­
ten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit mög­
lich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie 
Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung 
oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden kön­
nen. Die Angabe von Gründen unterbleibt, soweit sie 
gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt. Für die 
berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisier­
ten SEPA-Basislastschrift ist die Bank berechtigt, ein 
Entgelt zu berechnen.

2.4.4	� Ausführung der Zahlung
	� Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von 

ihr dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basis­
lastschrift des Zahlungsempfängers belastete Last­
schriftbetrag innerhalb der Ausführungsfrist beim Zah­
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
Geht der Lastschriftbetrag bei dem Zahlungsdienstleis­
ter des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Aus­
führungsfrist ein (Verspätung), kann der Zahlungsemp­
fänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, 
dass dieser die Gutschrift des Lastschriftbetrags auf 
dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als 
sei die Zahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

	� Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftda­

tensatz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag 
nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die 
Ausführungsfrist am darauf folgenden Geschäftstag. 
Es gelten die obigen Regeln über Geschäftstage und 
den Zugang von Zahlungsaufträgen.

	� Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung 
der Zahlung auf dem für Kontoinformationen verein­
barten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5	� Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisier­
ten Zahlung

�	� Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung auf­
grund einer SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist 
von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbu­
chung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe 
von Gründen die Erstattung des belasteten Lastschrift­
betrages verlangen.

	� Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne die Belastung durch die Zahlung 
befunden hätte. Etwaige Zahlungsansprüche des Zah­
lungsempfängers gegen den Kunden bleiben hiervon 
unberührt.

	� Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausge­
schlossen, sobald der jeweilige Betrag der Lastschrift­
belastungsbuchung durch eine ausdrückliche Geneh­
migung des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank 
autorisiert worden ist.

	� Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht 
erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Zahlung und bei einer nicht autorisierten Zahlung rich­
ten sich nach den Haftungs- und Erstattungsregeln im 
Abschnitt A.

C. �Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen­
lastschriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher ist, in Euro 
an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Firmenlastschrift über 
sein Konto bei der Bank gelten ergänzend folgende Bedin­
gungen.

1. Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem 
die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungs­
empfänger angegeben wird.

2. SEPA-Firmenlastschrift
2.1	 Allgemein
2.1.1	� Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmenlastschriftver­

fahrens
	� Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann nur von 

Kunden genutzt werden, die keine Verbraucher sind.
	� Mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann  

der Kunde über die Bank an einen Zahlungsempfän­
ger Zahlungen in Euro innerhalb des SEPA-Raums 
bewirken.

	� Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Fir­
menlastschrift muss

	 – �der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienst­
leister das SEPA-Firmenlastschriftverfahren nutzen,

	 – �der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungs­
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empfänger das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat ertei­
len und

	 – �der Kunde der Bank die Erteilung des SEPA-Firmen­
lastschrift-Mandats bestätigen.

	� Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungs­
vorgang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleis­
ter der Bank die Lastschriften vorlegt. 

	� Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung auf­
grund einer SEPA-Firmenlastschrift von der Bank keine 
Erstattung des seinem Konto belasteten Lastschriftbe­
trages verlangen.

2.1.2	� Kundenkennungen
	� Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte 

IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen in 
Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschafts­
raums³ ( z. B. Schweiz) den BIC der Bank als seine Kun­
denkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu 
verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung 
aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift ausschließlich auf 
Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung aus­
zuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen 
führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger an 
Hand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsemp­
fänger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN 
und bei grenzüberschreitenden Zahlungen in Staaten 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zusätz­
lich angegebenen BIC aus.

2.1.3 	 Übermittlung von Lastschriftdaten
	� Bei SEPA-Firmenlastschriften können die Lastschriftda­

ten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem 
der Society for Worldwide Interbank Financial Tele­
communication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und 
Rechenzentren in der Europäischen Union, in der 
Schweiz und in den USA weitergeleitet werden. 

2.2	 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
2.2.1	� Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA 

Business-to-Business Direct Debit Mandate)
	� Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein 

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat. Damit autorisiert er 
gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Fir­
menlastschriften des Zahlungsempfängers. Das Man­
dat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbar­
ten Art und Weise zu erteilen.

	� In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche 
Zustimmung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug 
beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige zwi­
schengeschaltete Stellen die für die Ausführung der 
Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten 
des Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln und 
speichern.

	� In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die fol­
genden Erklärungen des Kunden enthalten sein:

	 – �Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen 
vom Konto des Kunden mittels SEPA-Firmenlast­
schrift einzuziehen, und

	 – �Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger 
auf sein Konto gezogenen SEPA-Firmenlastschriften 
einzulösen.

	� Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende 
Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten:

	 – �Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
	 – �eine Gläubigeridentifikationsnummer,

	 – �Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wie­
derkehrender Zahlungen,

	 – �Name des Kunden,
	 – �Bezeichnung der Bank des Kunden und
	 – �seine Kundenkennung.
	� Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Last­

schriftmandat zusätzliche Angaben enthalten.
2.2.2	� Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlast­

schrift-Mandats
	� Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung unverzüg­

lich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten 
aus dem vom Zahlungsempfänger erteilten SEPA- 
Firmenlastschrift-Mandat übermittelt:

	 – �Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
	 – �Gläubigeridentifikationsnummer des Zahlungsemp­

fängers,
	 – �Mandatsreferenz,
	 – �Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wie­

derkehrender Zahlungen und
	 – �Datum der Unterschrift auf dem Mandat.
�	� Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des 

SEPA-Firmenlastschrift-Mandats übermitteln.
	� Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA- 

Firmenlastschrift-Mandats gegenüber dem Zahlungs­
empfänger hat der Kunde die Bank unverzüglich, mög­
lichst schriftlich, zu informieren.

2.2.3	� Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
	� Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden 

durch Erklärung gegenüber der kontoführenden Stelle 
der Bank widerrufen werden. Der Widerruf sollte mög­
lichst schriftlich und zusätzlich sollte dieser auch 
gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. 
Die Bank wird den Widerruf für Lastschriften beachten, 
soweit dieser bis zum Ende des Geschäftstages vor 
dem in der Lastschrift genannten Fälligkeitstag der 
kontoführenden Stelle der Bank zugeht. Der Widerruf 
des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats erfasst bereits 
dem Konto des Kunden belastete SEPA-Firmenlast­
schriften nicht. Für diese gilt Nummer 2.2.4 Absätze 2 
und 3.

2.2.4	� Zurückweisung einzelner SEPA-Firmenlastschriften
	� Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung 

erteilen, Zahlungen aus bestimmten SEPA-Firmenlast­
schriften des Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. 
Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum 
Ende des Geschäftstages vor dem im Datensatz der 
Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. 
Diese Weisung sollte möglichst schriftlich und mög­
lichst gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank 
erfolgen. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber 
dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

	� Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlast­
schrift kann diese nur noch zurückgewiesen werden, 
wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Ver­
einbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, 
den Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für 
die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden 
berechnet die Bank das im Preis- und Leistungsver­
zeichnis ausgewiesene Entgelt.

	� Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA- 
Firmenlastschrift kann der Kunde diese nicht mehr 
zurückweisen.

3 Für die Mitgliedsstaaten siehe Ziffer A, III, 4
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2.3	� Einzug der SEPA-Firmenlastschrift auf Grundlage des 
SEPA-Firmenlastschrift-Mandats durch den Zahlungs­
empfänger

	� Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
verbleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt 
die Autorisierungsdaten und etwaige zusätzliche An­
gaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA- 
Firmenlastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird 
vom Zahlungsempfänger angegeben.

	� Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den 
Datensatz zur Einziehung der SEPA-Firmenlastschrift 
unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die 
Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch 
die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Wei­
sung des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweili­
gen SEPA-Firmenlastschrift. Für den Zugang dieser 
Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung 
des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats vereinbarte Form.

2.4	 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift
2.4.1	� Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschrift­

betrag
	� Eingehende SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungs­

empfängers werden am im Datensatz angegebenen 
Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger ange­
gebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden 
belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen 
Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am 
nächsten Geschäftstag.

	� Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens 
am dritten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rück­
gängig gemacht, wenn

	 – �der Bank keine Bestätigung des Kunden vorliegt,
	 – �der Bank ein Widerruf des Firmenlastschrift-Mandats 

oder
	 – �der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des 

Kunden zugegangen ist.
	� Verfügt der Kunde über kein für die Einlösung der Last­

schrift ausreichendes Guthaben oder über keinen aus­
reichenden Kredit auf seinem Konto, so ist die Bank 
berechtigt, die Kontobelastung abzulehnen oder inner­
halb von zwei Bankarbeitstagen nach Belastungsbu­
chung deren Stornierung zu veranlassen. Teileinlösun­
gen der Lastschrift nimmt die Bank nicht vor.

	� Ist die Lastschrift nicht anbringbar, stimmen also IBAN 
des Kunden und BIC der Bank (Kundenkennung des 
Zahlers) nicht mit einer Kundenkennung bei der Bank 
überein, wird ebenfalls eine Rückgabe der Lastschrift 
veranlasst. Gleiches gilt, wenn die Ausführung der 
SEPA-Firmenlastschrift gegen sonstige Rechtsvor­
schriften verstößt.

	� Die Bank ist außerdem berechtigt, die Rückgabe der 
Lastschrift vorzunehmen, wenn die Lastschrift von 
der Bank nicht verarbeitbar ist, weil im Lastschrift- 
datensatz

	 – �eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für 
die Bank erkennbar fehlerhaft ist,

	 – �eine Mandatsreferenz fehlt,
	 – �ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
	 – �kein Fälligkeitstag angegeben ist.
2.4.2	� Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften
	� SEPA-Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die 

Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht 
spätestens am dritten Bankarbeitstag der Bank nach 
ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3	� Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rück­
gängigmachung der Belastungsbuchung oder Ableh­
nung der Einlösung

	� Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung 
der Belastungsbuchung oder die Ablehnung der Einlö­
sung einer SEPA-Firmenlastschrift wird die Bank den 
Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß 
Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies 
kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbar­
ten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit mög­
lich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie 
Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung 
oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden kön­
nen. Die Angabe von Gründen unterbleibt, soweit sie 
gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt. Für die 
berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisier­
ten SEPA-Firmenlastschrift ist die Bank berechtigt, ein 
Entgelt zu erheben.

2.4.4	 Ausführung der Zahlung
	� Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von 

ihr dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA- 
Firmenlastschrift des Zahlungsempfängers belastete 
Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der Ausfüh­
rungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs­
empfängers eingeht. Geht der Lastschriftbetrag bei 
dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
erst nach Ablauf der Ausführungsfrist ein (Verspä­
tung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zah­
lungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gut­
schrift des Lastschriftbetrags auf dem Konto des 
Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Zahlung 
ordnungsgemäß ausgeführt worden.

	� Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftda­
tensatz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag 
nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die 
Ausführungsfrist am darauf folgenden Geschäftstag. 
Es gelten die obigen Regeln über Geschäftstage und 
den Zugang von Zahlungsaufträgen.

	� Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung 
der Zahlung auf dem für Kontoinformationen verein­
barten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5	� Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autori­
sierten Zahlung

	� Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung auf­
grund einer SEPA-Firmenlastschrift von der Bank keine 
Erstattung des seinem Konto belasteten Lastschriftbe­
trages verlangen; Ansprüche aus § 675 x BGB sind aus­
geschlossen.

	� Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht 
erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung 
richten sich nach den obigen Haftungs- und Erstat­
tungsregeln.
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D. Zahlungen mittels Überweisungen

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden 
gelten ergänzend die folgenden Bedingungen.

1. Allgemein
1.1	� Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich 

des Dauerauftrags
	� Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine 

Überweisung Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines 
Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde 
kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem 
bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleich blei­
benden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zah­
lungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag). 

1.2	 Kundenkennungen
	� Die Bank führt Überweisungsaufträge/Daueraufträge 

anhand der vom Zahlungsdienstnutzer angegebenen 
Kundenkennungen durch. Der Kunde hat seine Kun­
denkennung und die Kundenkennung des Zahlungs­
empfängers wie folgt zu verwenden.

Zielgebiet Währung Kundenkennung

Inland Euro IBAN

Grenzüberschreitend 
innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums

Euro IBAN

Inland oder innerhalb des 
Europäischen Wirtschafts- 
raums

Andere 
Währung  
als Euro

IBAN und BIC oder
Kontonummer und BIC

Außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums

Euro oder 
andere Währung

IBAN und BIC oder
Kontonummer und BIC

	� Hat der Kunde kein Zahlungskonto bei der Bank, reicht 
es aus, die Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
anzugeben.

	� Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen 
Angaben bestimmen sich nach Nummern 2.1 und 3.1.

1.3	� Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
	� Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag 

mittels eines von der Bank zugelassenen Formulars 
oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten Art 
und Weise (z. B. per Online Banking) mit den erforder­
lichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise 
Nummer 3.1.

	� Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, 
unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu 
Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überwei­
sungen führen; daraus können Schäden für den Kun­
den entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen 
oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausfüh­
rung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der 
Kunde bei der Ausführung der Überweisung beson­
dere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert 
mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisun­
gen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls 
das Formular selbst keine entsprechende Angabe 
vorsieht.

	� Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch 
Unterschrift oder in der anderweitig mit der Bank ver­
einbarten Art und Weise (z. B. per Online Banking-
PIN/-TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die aus­

drückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die 
für die Ausführung der Überweisung notwendigen per­
sonenbezogenen Daten abruft (aus ihrem Datenbe­
stand), verarbeitet, übermittelt und speichert.

	� Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausfüh­
rung eines einzelnen Überweisungsauftrags die maxi­
male Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang 
sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und 
gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit. 

	� Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des  
Überweisungsauftrags an die Bank auch einen Zah­
lungsauslösedienst gemäß § 1 Absatz 33 Zahlungs­
diensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das 
Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht online zu­
gänglich.

1.4	 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
	� Es gelten die obigen Regeln über Geschäftstage und 

den Zugang von Zahlungsaufträgen.
1.5	 Widerruf des Überweisungsauftrags
	� Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der 

Bank kann der Kunde diesen durch Erklärung gegen­
über der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Über­
weisungsauftrags ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 
ein Widerruf nicht mehr möglich. Nutzt der Kunde für 
die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zah­
lungsauslösedienstleister, so kann er den Überwei­
sungsauftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr  
gegenüber der Bank widerrufen, nachdem er dem 
Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Aus­
lösung der Überweisung erteilt hat.

	� Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für 
die Ausführung der Überweisung vereinbart, kann der 
Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauer­
auftrag bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag 
liegenden Geschäftstags der Bank widerrufen. Nach 
dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauer­
auftrags bei der Bank werden keine weiteren Überwei­
sungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags 
ausgeführt. 

	� Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten 
kann der Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, 
wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Ver­
einbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die 
Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbe­
trag zurückzuerlangen. Nutzt der Kunde für die Ertei­
lung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsaus­
lösedienstleister, bedarf es ergänzend der Zustimmung 
des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungs­
empfängers. Für die Bearbeitung eines Widerrufs des 
Kunden berechnet die Bank das im Preis- und Leis­
tungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

1.6	 Ausführung des Überweisungsauftrags
	� Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden 

aus, wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben 
in der vereinbarten Art und Weise vorliegen, dieser vom 
Kunden autorisiert ist und ein zur Ausführung der Über­
weisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswäh­
rung vorhanden oder ein ausreichender Kredit einge­
räumt ist (Ausführungsbedingungen). Die Ausführung 
darf nicht gegen sonstige Rechtsvorschriften verstoßen.

	� Die Bank und die weiteren an der Ausführung der 
Überweisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind 
berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand 
der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers auszuführen. 
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	� Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung 
der Zahlung auf dem für Kontoinformationen verein­
barten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

1.7	 Ablehnung der Ausführung
	� Sind die Ausführungsbedingungen nicht erfüllt, kann 

die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags 
ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden unver­
züglich unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kon­
toinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei 
wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ableh­
nung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die 
zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden kön­
nen. Das gilt nicht, wenn die Angabe von Gründen 
gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt.

	� Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für 
die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, kei­
nem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank 
dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information 
zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den 
Überweisungsbetrag wieder herausgeben.

	� Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines 
autorisierten Überweisungsauftrags ist die Bank 
berechtigt, ein Entgelt zu erheben.

1.8	 Übermittlung der Überweisungsdaten
	� Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermit­

telt die Bank die in der Überweisung enthaltenen Daten 
(Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteili­
gung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungs­
dienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungs­
dienstleister des Zahlungsempfängers kann dem 
Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen 
auch die IBAN des Zahlers gehört, ganz oder teilweise 
zur Verfügung stellen.

	� Bei grenzüberschreitenden Überweisungen (ausge­
nommen SEPA-Überweisungen) und bei Eilüberwei­
sungen können die Überweisungsdaten auch über das 
Nachrichtenübermittlungssystem Society for World­
wide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus 
Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die 
Überweisungsdaten vorübergehend in ihren Rechen­
zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz 
und in den USA.

1.9	� Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführ­
ter Überweisungen

	� Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung 
eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Überweisungsauftrags zu unterrichten. Das gilt auch 
im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslösedienst­
leisters.

1.10	 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
	� Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außen­

wirtschaftsrecht zu beachten.

2. �Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in 
Euro oder in anderen EWR-Währungen

2.1 	 Erforderliche Angaben
	� Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende 

Angaben machen:
	 – �Name des Zahlungsempfängers,
	 – �Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe 

Nummer 1.2). Ist bei Überweisungen in anderen 
EWR-Währungen als Euro der BIC unbekannt, ist 

stattdessen der vollständige Name und die Adresse 
des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers 
anzugeben,

	 – �Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
	 – �Betrag,
	 – �Name des Kunden,
	 – �IBAN des Kunden.
2.2 	 Maximale Ausführungsfrist
2.2.1	 Fristlänge
�	� Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Über­

weisungsbetrag innerhalb der Ausführungsfrist beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2	 Beginn der Ausführungsfrist
	� Die Ausführungsfrist beginnt nach den obigen Regeln 

über Geschäftstage und den Zugang von Zahlungsauf­
trägen.

	� Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausfüh­
rung der Überweisung an einem bestimmten Tag oder 
am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem 
Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung 
erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur 
Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auf­
trag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin 
für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt 
der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag 
der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf 
folgenden Geschäftstag.

	� Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des 
Kunden abweichenden Währung beginnt die Ausfüh­
rungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überweisungs­
betrag in der Auftragswährung vorliegt.

3. �Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in 
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaa­
tenwährung) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb 
des EWR (Drittstaaten)

3.1	 Erforderliche Angaben
	� Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung 

folgende Angaben machen:
	 – �Name des Zahlungsempfängers,
	 – �Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe 

Nummer 1.2). Ist bei grenzüberschreitenden Über­
weisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen der 
vollständige Name und die Adresse des Zahlungs­
dienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

	 – �Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
	 – �Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
	 – �Betrag,
	 – �Name des Kunden,
	 – �Kontonummer oder IBAN des Kunden.
3.2	 Ausführungsfrist
	 Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

Commerzbank AG
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Anlage 1: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR

Bulgarien BG Bulgarische Lew BGN

Dänemark DK Dänische Krone DKK

Estland EE Euro EUR

Finnland FI Euro EUR

Frankreich FR Euro EUR

Griechenland GR Euro EUR

Irland IE Euro EUR

Island IS Isländische Krone ISK

Italien IT Euro EUR

Japan JP Japanischer Yen JPY

Kanada CA Kanadischer Dollar CAD

Kroatien HR Kroatische Kuna HRK

Lettland LV Euro EUR

Liechtenstein LI Schweizer Franken1 CHF

Litauen LT Euro EUR

Luxemburg LU Euro EUR

Malta MT Euro EUR

Niederlande NL Euro EUR

Norwegen NO Norwegische Krone NOK

Österreich AT Euro EUR

Polen PL Polnische Zloty PLN

Portugal PT Euro EUR

Rumänien RO Rumänischer Leu RON

Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB

Schweden SE Schwedische Krone SEK

Schweiz CH Schweizer Franken CHF

Slowakei SK Euro EUR

Slowenien SI Euro EUR

Spanien ES Euro EUR

Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK

Türkei TR Türkische Lira TRY

Ungarn HU Ungarischer Forint HUF

USA US US-Dollar USD

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland GB Britische Pfund Sterling GBP

Zypern CY Euro EUR

1 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.

Commerzbank AG
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Commerzbank Online Banking Bedingungen
(Stand: 13. Januar 2018)	

1. Leistungsangebot
(1)	�Der Konto-/Depotinhaber und dessen Bevollmächtigte 

können Bankgeschäfte mittels Online Banking in dem 
von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Für die 
Abwicklung gelten die Bedingungen für die jeweiligen 
Bankgeschäfte (z. B. Allgemeine Bedingungen für Zah­
lungsdienste, Sonderbedingungen für Commerzbank 
Online Banking Wertpapiergeschäfte, Sonderbedingun­
gen für Wertpapiergeschäfte). Zudem können sie Infor­
mationen der Bank mittels Online Banking abrufen. Sie 
sind zusätzlich berechtigt, für die Auslösung eines Zah­
lungsauftrages einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 
Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz und für die Mit­
teilung von Informationen über ein Zahlungskonto einen 
Kontoinformationsdienstleister gemäß § 1 Absatz 34 Zah­
lungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen. Die Bank ist 
berechtigt, dem Konto-/Depotinhaber die Änderung 
ihrer Geschäftsbedingungen auf elektronischem Weg 
anzuzeigen und zum Abruf bereitzustellen. Wegen des 
Wirksamwerdens der Änderungen verbleibt es bei der 
Regelung in Nummer 1 Abs. 2 der Allgemeinen Ge­
schäftsbedingungen oder den mit dem Kunden verein­
barten abweichenden Regelungen.

(2)	�Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden ein­
heitlich als „Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot 
werden einheitlich als „Konto“ bezeichnet, es denn dies ist 
ausdrücklich anders bestimmt.

(3)	�Zur Nutzung des Online Banking gelten die Standardlimite 
oder die mit der Bank gesondert vereinbarten Verfü­
gungslimite für das Online Banking.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Online Banking
Der Teilnehmer benötigt für die Nutzung des Online Banking 
die mit der Bank vereinbarten Personalisierten Sicherheits­
merkmale und Authentifizierungsinstrumente, um sich ge­
genüber der Bank als berechtigter Teilnehmer auszuweisen 
(siehe Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (siehe Num­
mer 4). Statt eines Personalisierten Sicherheitsmerkmals 
kann auch ein biometrisches Merkmal des Teilnehmers zum 
Zwecke der Authentifizierung bzw. Autorisierung vereinbart 
werden.
2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale
		� Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind personalisierte 

Merkmale, die die Bank dem Teilnehmer zum Zwecke der 
Authentifizierung bereitstellt. Personalisierte Sicherheits­
merkmale, die auch alphanumerisch sein können, sind 
beispielsweise:

		 – �die persönliche Identifikationsnummer (PIN)
		 – �der Nutzungscode für die elektronische Signatur
		 – �einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN),
		 – �die Signatur-PIN/das Kennwort und die Daten des per­

sönlichen elektronischen Schlüssels für die elektronische 
Signatur.

2.2 Authentifizierungsinstrumente
		�  Authentifizierungsinstrumente sind personalisierte Instru­

mente oder Verfahren, deren Verwendung zwischen der 
Bank und dem Kontoinhaber vereinbart wurden und die 
vom Teilnehmer zur Erteilung eines Online Banking-Auf­
trags verwendet werden. Insbesondere mittels folgender 
Authentifizierungsinstrumente kann das Personalisierte 

Sicherheitsmerkmal (z. B. TAN) dem Teilnehmer zur Ver­
fügung gestellt werden:

		 – �PIN-Brief,
		 – �Liste mit einmal verwendbaren TANs,
		 – �App auf einem mobilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) 

zum Empfang oder Erzeugung von TAN,
		 – �mobiles Endgerät (z. B. Mobiltelefon) zum Empfang 

oder Erzeugung von TAN per SMS (mobile TAN),
		 – �eine Grafik, die mit einem von der Bank zugelassenen 

Lesegerät oder mit einer auf einem mobilen Endgerät 
(z. B. ein Smartphone) installierten App der Bank ent­
schlüsselt werden kann,

		 – �Chipkarte mit Signaturfunktion oder
		 – �ein Authentifizierungsinstrument, auf dem sich der Sig­

naturschlüssel befindet.

3. Zugang zum Online Banking
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online Banking, wenn
– �dieser die Kontonummer oder seine individuelle Teilnehmer­

kennung und seine PIN oder elektronische Signatur oder sein 
biometrisches Merkmal eingesetzt hat,

– �die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechti­
gung des Teilnehmers ergeben hat und

– �keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 9.1 und 10) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online Banking kann der 
Teilnehmer Informationen abrufen oder Aufträge erteilen.
Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Teilnehmer Zah­
lungsaufträge über einen Zahlungsauslösedienst auslöst und 
Zahlungskontoinformationen über einen Kontoinformations­
dienst anfordert (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 4).

4. Auftragsabwicklung im Rahmen des Online Bankings
4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
		� Der Teilnehmer muss einen im Rahmen des Online Ban­

kings erteilten Auftrag (z. B. eine Überweisung) zu dessen 
Wirksamkeit mit dem von der Bank bereitgestellten Perso­
nalisierten Sicherheitsmerkmal (z. B. TAN) oder mit dem 
vereinbarten biometrischen Sicherheitsmerkmal auto­
risieren und der Bank mittels Online Banking übermitteln. 
Die Bank bestätigt mittels Online Banking den Eingang 
des Auftrags. Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der 
Teilnehmer einen Zahlungsauftrag über einen Zahlungs­
auslösedienst (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 4) auslöst 
und übermittelt.

4.2 Meldung nach AWV
		� Bei Zahlungen zugunsten Gebietsfremder ist die Meldung 

gemäß Außenwirtschaftsverordnung (AWV) zu beachten.
4.3 Widerruf von Aufträgen
		�  Die Widerrufbarkeit eines Online Banking-Auftrags richtet 

sich nach den für die jeweilige Auftragsart geltenden Son­
derbedingungen. Der Widerruf von Aufträgen kann nur 
außerhalb des Online Bankings erfolgen, es sei denn, die 
Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im Online Banking 
ausdrücklich vor.

5. Bearbeitung von Aufträgen durch die Bank
(1)	�Die Bearbeitung der im Rahmen des Online Bankings 

erteilten Aufträge erfolgt nach den für die Abwicklung der 
jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung oder Wertpa­
pierauftrag) geltenden Regelungen.
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(2)	�Für Zahlungsaufträge (Überweisung, Lastschrift) gelten 
folgende Sonderregelungen:

		�  Die Bank wird den Zahlungsauftrag ausführen, wenn fol­
gende Ausführungsbedingungen vorliegen:

		 – �Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert.
		 – �Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auf­

tragsart liegt vor.
		 – �Das Online Banking Datenformat ist eingehalten.
		 – �Das gesondert vereinbarte Online Banking Verfügungs­

limit oder das Standardlimit ist nicht überschritten.
		 – �Die weiteren Ausführungsvoraussetzungen nach den für 

die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedin­
gungen liegen vor.

		 – �Es ist eine ausreichende Kontodeckung (Guthaben oder 
eingeräumter Kredit) vorhanden.

		� Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, 
führt die Bank den Zahlungsauftrag nach den für die 
jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen 
aus. Die Ausführung darf nicht gegen sonstige Rechtsvor­
schriften verstoßen.

(3)	�Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz (2) 
Satz 1 1.–5. Spiegelstrich nicht vor, wird die Bank den 
Online Banking-Auftrag nicht ausführen. Sie wird den 
Teilnehmer hierüber mittels Online Banking eine Infor­
mation zur Verfügung stellen und soweit möglich dabei 
die Gründe und die Möglichkeiten nennen, mit denen 
Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt wer­
den können. Dies gilt nicht, wenn die Angabe von Grün­
den gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt. Führt 
die Bank den Auftrag aus, obwohl keine Kontodeckung 
vorhanden ist, entsteht eine geduldete Kontoüber­
ziehung, für die ein vereinbarter Zins zu zahlen ist.

6. �Information des Kontoinhabers über mittels Online 
Banking erteilte Verfügungen

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber über die mittels 
Online Banking getätigten Verfügungen auf dem für Konto- 
und Depotinformationen vereinbarten Weg und gemäß den 
für den Auftrag geltenden Bedingungen.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
7.1	Technische Verbindung zum Online Banking
		�  Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung 

zum Online Banking über die von der Bank gesondert mit­
geteilten Online Banking-Zugangskanäle (z. B. Internet- 
adresse) herzustellen. Zur Auslösung eines Zahlungsauf­
trages und zum Abruf von Informationen über ein Zah­
lungskonto kann der Teilnehmer die technische Ver- 
bindung zum Online Banking auch über einen Zah- 
lungsauslösedienst beziehungsweise einen Kontoinforma­
tionsdienst (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 4 ) herstellen.

7.2	��Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale 
und sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstru­
mente

		 (1)	Der Teilnehmer hat
			  – �seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe 

Nummer 2.1) geheim zu halten sowie
			  – �sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 

2.2) vor dem Zugriff anderer Personen sicher zu 
verwahren.

			�   Denn jede andere Person, die im Besitz des Authen­
tifizierungsinstruments ist, kann in Verbindung mit 
der Kenntnis des dazugehörigen Personalisierten 
Sicherheitsmerkmals das Online Banking-Verfahrens 
missbräuchlich nutzen.

			�   Die Geheimhaltungspflicht bezüglich der Personali­
sierten Sicherheitsmerkmale nach Satz 1 gilt nicht, 
wenn der Teilnehmer diese zur Erteilung eines Zah­
lungsauftrages oder zum Abruf von Informationen 
über ein Zahlungskonto an den von ihm ausgewähl­
ten Zahlungsauslösedienst beziehungsweise Konto­
informationsdienst übermittelt (siehe Nummer 1 
Absatz 1 Satz 4). 

		 (2)	�Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personali­
sierten Sicherheitsmerkmals sowie des Authentifizie­
rungsinstruments zu beachten:

			  – �Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht 
ungesichert elektronisch gespeichert werden. Der 
vom Teilnehmer erzeugte persönliche elektronische 
Schlüssel darf sich nur in der alleinigen Verfügungs­
gewalt des Teilnehmers befinden.

			   – �Bei Eingabe des Personalisierten Sicherheitsmerk­
mals ist sicherzustellen, dass andere Personen  
dieses nicht ausspähen können.

			  – �Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht 
per E-Mail weitergegeben werden.

			  – �Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal (z. B. PIN) 
darf nicht zusammen mit dem Authentifizierungs- 
instrument verwahrt werden.

			  – �Der Teilnehmer darf zur Autorisierung eines Auf­
trags oder zur Aufhebung einer Sperre nicht mehr 
als eine TAN verwenden. Zwei TANs sind lediglich 
zu verwenden, wenn die TAN-Liste gewechselt 
wird. Hier muss der Teilnehmer eine TAN aus der 
alten TAN-Liste eingeben und eine TAN aus der 
neuen TAN-Liste.

			   – �Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem 
die TAN empfangen wird (z. B. Mobiltelefon), nicht 
gleichzeitig für das Online Banking genutzt werden.

			  – �Die App der Bank zur Entschlüsselung der TAN- 
Grafik ist direkt von der Bank oder von einem von 
der Bank dem Kunden benannten Anbieter zu 
beziehen.

7.3	�Sicherheitshinweise der Bank
		� Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der 

Internetseite der Bank zum Online Banking, insbeson­
dere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten 
Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

7.4	�Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeig­
ten Daten

	�	� Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem 
Online Banking-Auftrag (z. B. Betrag, Kontonummer 
des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) im 
Kundensystem oder über ein anderes Gerät des Teil­
nehmers (z. B. Mobiltelefon, Chipkartenlesegerät mit 
Display) zur Bestätigung anzeigt, ist der Teilnehmer 
verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung 
der angezeigten Daten mit den für die Transaktion vor­
gesehenen Daten zu prüfen.

8. Ein- und Ausfuhr von Software im Ausland
In Ländern, in denen Nutzungs- oder Einfuhr- und Ausfuhr­
beschränkungen für Verschlüsselungstechniken bestehen, 
darf eine von der Bank zur Verfügung gestellte Software nicht 
verwendet werden.
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9. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
9.1		 Sperranzeige
			   (1)	Stellt der Teilnehmer
					    – �den Verlust oder den Diebstahl des Authentifi­

zierungsinstruments,
					     – �die missbräuchliche Verwendung oder
					    – �die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines 

Authentifizierungsinstruments oder eines seiner 
persönlichen Sicherheitsmerkmale

					�     fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unver­
züglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilneh­
mer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit 
auch über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten 
abgeben.

			  (2)	�Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Miss­
brauch unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu 
bringen.

			   (3)	�Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere 
Person unberechtigt

					     – �den Besitz an seinem Authentifizierungsinstru­
ment oder die Kenntnis seines Personalisierten 
Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder

					     – �das Authentifizierungsinstrument oder das Per­
sonalisierte Sicherheitsmerkmal verwendet,

					�     muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.
9.2		� Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft 

ausgeführte Aufträge
			�  Der Konto-/Depotinhaber hat die Bank unverzüglich 

nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehler­
haft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

10.	Nutzungssperre
10.1 	 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers 
		�	�   Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, ins­

besondere im Fall der Sperranzeige nach Nummer 9.1,
			  – �den Online Banking-Zugang für ihn oder alle Teil­

nehmer oder
			   – �sein Authentifizierungsinstrument.
10.2	  �Sperre auf Veranlassung der Bank
			   (1) �Die Bank darf den Online Banking-Zugang für einen 

Teilnehmer sperren, wenn
					    – �sie berechtigt ist, den Online Banking-Vertrag 

aus wichtigem Grund zu kündigen,
					    – �sachliche Gründe im Zusammenhang mit der 

Sicherheit des Authentifizierungsinstruments 
oder des Personalisierten Sicherheitsmerkmals 
dies rechtfertigen oder

					     – �der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer 
betrügerischen Verwendung des Authentifizie­
rungsinstruments besteht.

			  (2)	�Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter 
Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe mög­
lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Sperre in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder 
E-Mail) oder telefonisch unterrichten.

10.3 �	 Aufhebung der Sperre
			�   Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das Personali­

sierte Sicherheitsmerkmal beziehungsweise das Authen­
tifizierungsinstrument austauschen, wenn die Gründe 
für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unter­
richtet sie den Konto-/Depotinhaber unverzüglich.

10.4 	� Automatische Sperre eines chipbasierten Authentifizie­
rungsinstruments sowie Online Banking-Zugang mit­
tels PIN und TAN

			  (1) �Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich 
selbst, wenn dreimal in Folge der Nutzungscode für 
die elektronische Signatur falsch eingegeben wird. 
Eine Freischaltung der Chipkarte durch die Bank ist 
nicht möglich.

			   (2) �Wenn der Kontrollwert zur Freigabe der HBCI-Sig­
natur dreimal falsch eingegeben wird, kommt es 
zur Sperrung der übermittelten Signatur. Der Teil­
nehmer muss eine neue elektronische Signatur 
erstellen und diese erneut an die Bank übermitteln.

			   (3) �Die dreimalige Falscheingabe des PIN führt zu einer 
Sperre des Online Banking-Zugangs.

			   (4) �Das im Absatz 1 genannte Authentifizierungsinst­
rument kann dann nicht mehr für das Online Ban­
king genutzt werden. Der Teilnehmer kann sich mit 
der Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungs­
möglichkeiten des Online Bankings wiederherzu­
stellen.

11.	Haftung1

11.1	� Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online 
Banking-Verfügung und einer nicht, fehlerhaft oder 
verspätet ausgeführten Online Banking-Verfügung

			�  Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten 
Online Banking-Verfügung und einer nicht, fehlerhaft 
oder verspätet ausgeführten Online Banking-Verfü­
gung richtet sich vorrangig nach Nummer 11.2 und 
nachrangig nach den für die jeweilige Auftragsart ver­
einbarten Sonderbedingungen.

11.2	� Haftung des Konto-/Depotinhabers bei missbräuchlicher 
Nutzung eines Personalisierten Sicherheitsmerkmals 
oder eines Authentifizierungsinstruments

11.2.1	�Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zah­
lungsvorgänge vor der Sperranzeige

			  (1) �Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor 
der Sperranzeige auf der Nutzung eines verloren­
gegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden­
gekommenen Authentifizierungsinstruments oder 
auf der sonstigen missbräuchlichen Verwendung 
eines Authentifizierungsinstruments, haftet der 
Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entste­
henden Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, 
ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer 
ein Verschulden trifft.

			  (2) �Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Scha­
dens nach dem Absatz 1 verpflichtet, wenn

					     – �es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sons­
tige missbräuchliche Verwendung des Authentifi­
zierungsinstruments vor dem nicht autorisierten 
Zahlungsvorgang zu bemerken, oder

					    – �der Verlust des Authentifizierungsinstruments 
durch einen Angestellten, einen Agenten, eine 
Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleis­
ters oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten 
des Zahlungsdienstleisters ausgelagert wurden, 
verursacht worden ist. 

			   (3) �Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisier­
ten Zahlungsvorgängen und hat der Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt oder seine An­
zeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedin­
gungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, 
trägt der Kontoinhaber abweichend von den Absät­
zen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden 

1 Ergänzend gelten die Regelungen der Sicherheits-Garantie der Bank.
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in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teil­
nehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er

					    – �den Verlust oder Diebstahl des Authentifizie­
rungsinstruments oder die missbräuchliche Nut­
zung des Authentifizierungsinstruments oder 
des Personalisierten Sicherheitsmerkmals der 
Bank nicht unverzüglich anzeigt, nachdem er 
hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 9.1 
Absatz 1),

					    – �das personalisierte Sicherheitsmerkmal ungesi­
chert elektronisch gespeichert hat (siehe Num­
mer 7.2 Absatz 2 1. Spiegelstrich),

					    – �das Personalisierte Sicherheitsmerkmal nicht 
geheim gehalten hat und der Missbrauch dadurch 
verursacht wurde (siehe Nummer 7.2 Absatz 1),

					    – �das Personalisierte Sicherheitsmerkmal per 
E-Mail weitergegeben hat (siehe Nummer 7.2 
Absatz 2 3. Spiegelstrich),

					     – �das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem 
Authentifizierungsinstrument vermerkt oder zu­
sammen mit diesem verwahrt hat (siehe Nummer 
7.2 Absatz 2 4. Spiegelstrich),

					    – �mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auf­
trags verwendet hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 
5. Spiegelstrich),

					    – �beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem 
die TAN empfangen wird (z. B. Mobiltelefon), 
auch für das Online Banking nutzt. (siehe Num­
mer 7.2 Absatz 2 6.Spiegelstrich),

					    – �die App der Bank zur Entschlüsselung der 
TAN-Grafik nicht direkt von der Bank oder von 
einem Anbieter bezieht, der dem Kunden von der 
Bank benannt wurde (siehe Nummer 7.2 Absatz 
2 7. Spiegelstrich) oder

					     – �die auf seinem Authentifizierungsinstrument an­
gezeigten Auftragsdaten nicht prüft.

			   (4) �Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kon­
toinhaber nicht zum Schadensersatz verpflichtet, 
wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke Kunden­
authentifizierung nach § 1 Absatz 24 Zahlungs­
diensteaufsichtsgesetz nicht verlangt, obwohl die 
Bank zur starken Kundenauthentifizierung nach  
§ 68 Absatz 4 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ver­
pflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung 
erfordert insbesondere die Verwendung von zwei 
voneinander unabhängigen Elementen aus den 
Kategorien Wissen (etwas, was der Teilnehmer 
weiß, z. B. PIN), Besitz (etwas, das der Teilnehmer 
besitzt, z B. TAN-Generator) oder Inhärenz (etwas, 
das der Teilnehmer ist, z. B. Fingerabdruck).

			  (5) �Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeit­
raums, für den das Standardlimit oder das mit dem 
Kunden vereinbarte Online Banking-Verfügungs­
limit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils 
auf diese Limite.

			  (6) �Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Scha­
dens nach Absatz (1) und (3) verpflichtet, wenn 
der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 9.1 
nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Mög­
lichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige 
sichergestellt hatte.

			  (7) �Die Absätze 2 und 4 bis 6 gelten nicht, wenn der 
Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt 
hat.

			   (8) �Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, gilt ergän­
zend Folgendes:

					     – �Der Kontoinhaber haftet für Schäden aufgrund 
von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über 
die Haftungsgrenze von Euro 50 in Absatz (1) 
hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig gegen 
seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach die­
sen Bedingungen verstoßen hat. 

					     – �Die Haftungsbeschränkungen in Absatz (2) erster 
Spiegelstrich finden keine Anwendung.

11.2.2	�Haftung des Depotinhabers bei nicht autorisierten 
Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige 

			�  Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen 
vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verloren­
gegangenen oder gestohlenen Authentifizierungs­
instruments oder auf der sonstigen missbräuchlichen 
Nutzung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals 
oder des Authentifizierungsinstruments und ist der 
Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der 
Depotinhaber und die Bank nach den gesetzlichen 
Grundsätzen des Mitverschuldens.

11.2.3	Haftung der Bank ab der Sperranzeige
			�   Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers 

erhalten hat, übernimmt sie alle danach über das 
Online Banking durch nicht autorisierte Verfügungen 
entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teil­
nehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

11.2.4	Haftungsausschluss
			�  Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die 

einen Anspruch begründenden Umstände auf einem 
ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beru­
hen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereig­
nis beruft, keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht 
hätten vermieden werden können.

12. Datenschutz
Alle im Rahmen von Commerzbank Online Banking entste­
henden personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der 
Vertragsdurchführung von der Bank und der Commerz Direkt­
service GmbH nur innerhalb der Europäischen Union erhoben 
und verarbeitet.

Commerzbank AG
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Kreditkartenbedingungen der Commerzbank AG
(Stand: 13. Januar 2018)

1. Verwendungsmöglichkeiten
Die von der Bank ausgegebene „Mastercard®“- oder „Visa-
Card“ ist eine Kreditkarte, die der Karteninhaber im Inland und 
als weitere Dienstleistung auch im Ausland im Rahmen des 
Mastercard- bzw. des VISA-Verbundes
– �bei Vertragsunternehmen und
– �darüber hinaus als weitere Dienstleistung zum Abheben von 

Bargeld an Geldautomaten sowie an Kassen von Kredit­
instituten, dort zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweis­
papiers (Bargeldservice) 

einsetzen kann.
Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die 
Geldautomaten im Rahmen des Bargeldservices sind an den 
Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der Kreditkarte zu 
sehen sind. Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistungen 
(z. B. Hilfe in Notfällen, Versicherungen) verbunden sind, rich­
tet sich dies nach den insoweit geltenden besonderen Regeln.

2. Persönliche Geheimzahl (PIN)
Für die Nutzung von Geldautomaten und von automatisierten 
Kassen kann dem Karteninhaber für seine Kreditkarte eine 
persönliche Geheimzahl (PIN) zur Verfügung gestellt werden.
Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie an automati­
sierten Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwen­
dung der Kreditkarte die PIN eingegeben werden muss, nicht 
mehr eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hintereinander 
falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in die­
sem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden 
Stelle, in Verbindung setzen.

3. �Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Kartenin­
haber

a) Bei Nutzung der Kreditkarte ist
– �entweder ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Ver­

tragsunternehmen die Kartendaten übertragen hat, oder
– �an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN 

einzugeben.
Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und 
Vertragsunternehmen kann der Karteninhaber – insbesondere 
zur Beschleunigung eines Geschäftsvorfalls – ausnahmsweise 
darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen, und statt­
dessen lediglich seine Kreditkartennummer angeben.
Beim kontaktlosen Bezahlen an automatisierten Kassen ist die 
Kreditkarte mit Kontaktlosfunktion an ein Kartenlesegerät zu 
halten. Für Kleinbeträge ist die Eingabe einer PIN oder das 
Unterschreiben eines Belegs nicht erforderlich. Es gelten die 
mitgeteilten Betrags- und Nutzungsgrenzen. 
Bei Online-Bezahlvorgängen kann ein Vertragsunternehmen 
zur Sicherstellung des Einsatzes der Kreditkarte durch den 
rechtmäßigen Karteninhaber das Mastercard® SecureCode™- 
Verfahren oder Verified by VISA-Verfahren anwenden1. Die 
Authentifizierung erfolgt mittels der hierzu von der Bank zur 
Verfügung gestellten Personalisierten Sicherheitsmerkmale 
(z. B. TAN).

b) Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Karteninhaber 
die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Karten­
zahlung. Soweit dafür zusätzlich eine Unterschrift, eine PIN 
oder ein sonstiges Personalisiertes Sicherheitsmerkmal gefor­
dert wird, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. 
Nach der Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber 
die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisie­
rung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, 
dass die Bank die für die Ausführung der Kartenzahlung 
notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers 
verarbeitet, übermittelt und speichert. 

4. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers 
einen innerhalb des Verfügungsrahmens (vgl. Ziffer 7) verfüg­
baren Geldbetrag zu sperren, wenn
– �der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst 

worden ist und
– �der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperren­

den Geldbetrags zugestimmt hat.2

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sons­
tiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, 
nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden 
oder der Zahlungsauftrag zugegangen ist.

5. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
– �sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN, einem sons­

tigen Personalisierten Sicherheitsmerkmal oder mittels 
Unterschrift legitimiert hat,

– �der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen der 
Kreditkarte oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht ein­
gehalten ist oder

– �die Kreditkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem 
die Kreditkarte eingesetzt wird, unterrichtet.

6. Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausge­
löst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist 
diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbe­
trag innerhalb der Ausführungsfrist von einem Geschäftstag 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
Bei Kartenzahlungen innerhalb Deutschlands und in anderen 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes3 (EWR) in Wäh­
rungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaaten­
währung) sowie Kartenzahlungen, bei denen der Zahlungs­
dienstleister des Zahlungsempfängers außerhalb des EWR 
(Drittstaaten) belegen ist, werden Kartenzahlungen bald­
möglichst bewirkt. Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungs­
dienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der 
Ausführungsfrist ein (Verspätung), kann der Zahlungsemp­
fänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass die­
ser die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Konto des 

1 Voraussetzung ist, dass der Kreditkarteninhaber Teilnehmer am Online Banking der Bank ist.
2 Z. B. Vorautorisierungen bei Mietwagenkautionsleistungen oder in Hotels.
3 �Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 

Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.
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Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung 
ordnungsgemäß ausgeführt worden.

7. Verfügungsrahmen
Der Karteninhaber darf die Kreditkarte nur innerhalb des Ver­
fügungsrahmens der Kreditkarte und nur in der Weise nutzen, 
dass ein Ausgleich der Kartenumsätze bei Fälligkeit gewähr­
leistet ist (finanzielle Nutzungsgrenze). Der Karteninhaber 
kann mit seiner Bank eine Änderung seines Verfügungsrah­
mens der Kreditkarte vereinbaren.
Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze 
nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwen­
dungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Kreditkarte 
entstehen. Die Genehmigung einzelner Kreditkarten-Umsätze 
führt weder zur Einräumung eines Kredites noch zur Erhö­
hung eines zuvor eingeräumten Kredites, sondern erfolgt in 
der Erwartung, dass ein Ausgleich der Kreditkarten-Umsätze 
bei Fälligkeit gewährleistet ist.

8. Guthaben
Der Kunde kann über Guthaben auf dem Kartenkonto durch 
Benutzung der Karte verfügen (oben Ziffer 1) oder indem er 
die Bank beauftragt, das Guthaben auf sein Referenzkonto 
zu übertragen. Referenzkonto ist das Konto, das der Karten­
inhaber für den Einzug des jeweiligen Rechnungsbetrages 
benannt hat. Änderungen sind der Bank in Textform oder in 
der mit der Bank vereinbarten Art und Weise mitzuteilen. Die 
auf das Kartenkonto gebuchten Soll-Umsätze aus der Benut­
zung der Karte werden taggleich mit dem Guthaben ver­
rechnet.

9. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
a) Unterschrift
Der Karteninhaber hat seine Kreditkarte nach Erhalt unver­
züglich im Unterschriftsfeld auf der Kartenrückseite zu unter­
schreiben.
b) Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte
Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, 
um zu verhindern, dass sie abhandenkommt oder missbräuch­
lich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsich­
tigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede Person, 
die im Besitz der Kreditkarte ist, hat die Möglichkeit, mit ihr 
missbräuchliche Verfügungen zu tätigen.
c)	� Geheimhaltungspflichten
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine 
andere Person Kenntnis von seiner persönlichen Geheimzahl 
(PIN) oder des Personalisierten Sicherheitsmerkmals für das 
Mastercard® SecureCode™-Verfahren oder Verified by VISA- 
Verfahren erlangt. Sie darf insbesondere nicht auf der Kredit­
karte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser 
aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN kennt und in 
den Besitz der Kreditkarte kommt bzw. die Kreditkarten- 
Nummer und das Personalisierte Sicherheitsmerkmal kennt, 
hat die Möglichkeit, missbräuchliche Verfügungen zu tätigen 
(z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben oder Online-Bezahl­
vorgänge auszulösen).
d)	� Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers
(1)	�Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner 

Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kreditkarte und/

oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst unter 
der dem Karteninhaber mitgeteilten Sperrhotline, unver­
züglich zu unterrichten, um die Kreditkarte sperren zu 
lassen. Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzeige 
abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber 
gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat jeden Dieb­
stahl oder Missbrauch auch unverzüglich bei der Polizei 
anzuzeigen.

(2)	�Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere 
Person unberechtigt in den Besitz seiner Kreditkarte 
gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kreditkarte und/
oder PIN oder einem sonstigen Personalisierten Sicher­
heitsmerkmal vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine 
Sperranzeige abgeben.

(3)	�Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Fest­
stellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge­
führten Kartenverfügung zu unterrichten.

e)	 Kontrollpflichten bei Mastercard® SecureCode™/Verified  
by VISA
Sollten mit der Zurverfügungstellung des Personalisierten 
Sicherheitsmerkmals für das Mastercard® SecureCode™-Ver­
fahren oder Verified by VISA-Verfahren an den Karteninhaber 
Angaben zum Zahlungsvorgang (z. B. der Name des Vertrags­
unternehmens und der Verfügungsbetrag) mitgeteilt werden, 
sind diese Daten vom Karteninhaber auf Richtigkeit zu prüfen.

10. Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
a) Die Bank ist gegenüber Vertragsunternehmen sowie den 
Kreditinstituten, die die Kreditkarte an ihren Geldautomaten 
akzeptieren, verpflichtet, die vom Karteninhaber mit der 
Kreditkarte getätigten Umsätze zu begleichen.
b) Die Bank unterrichtet den Karteninhaber mindestens ein­
mal monatlich durch Einstellung der Kreditkartenabrechnung 
ins elektronische Postfach des Commerzbank Online Banking 
oder auf einem vereinbarten Weg über alle im Zusammen­
hang mit der Begleichung der Kartenumsätze entstehenden 
Aufwendungen. Mit Karteninhabern, die nicht Verbraucher 
sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der 
Unterrichtung gesondert vereinbart werden. Der Betrag ist 
fällig, nachdem die Bank dem Karteninhaber Abrechnung 
erteilt hat. Nach Erteilung der Abrechnung werden die Um­
sätze dem vereinbarten Abrechnungskonto belastet.
c) Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karten­
inhabers aus seinem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsun­
ternehmen, bei dem die Kreditkarte eingesetzt wurde, sind 
unmittelbar gegenüber dem Vertragsunternehmen geltend zu 
machen.

11. Fremdwährungsumrechnung
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht 
auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. 
Die Währungsumrechnung erfolgt gemäß dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis.

12. Entgelte
Für die Erhebung von Entgelten und deren Änderung gelten 
die Regelungen in den Allgemeinen Bedingungen für Zah­
lungsdienste. Die einzelnen Entgelte ergeben sich aus dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis.



13. �Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung 
ohne genaue Betragsangabe und Frist für die Geltend­
machung des Anspruchs

a)	 Der Karteninhaber kann von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages verlan­
gen, wenn er eine Kartenverfügung bei einem Vertragsunter­
nehmen in der Weise autorisiert hat, dass
– �bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben 

wurde und
– �der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der Kar­

teninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausgabever­
halten, dem Inhalt des Kartenvertrages und den jeweiligen 
Umständen des Einzelfalles hätte erwarten können; mit 
einem etwaigen Währungsumtausch zusammenhängende 
Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte 
Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die 
Sachumstände darzulegen, aus denen er seinen Erstattungs­
anspruch herleitet.
b)	 Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er 
nicht innerhalb von acht Wochen nach dem Zeitpunkt der 
Belastung des Umsatzes auf dem Abrechnungskonto gegen­
über der Bank geltend gemacht wird.

14. �Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kar­
tenverfügungen

a)	� Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
(1)	�Verliert der Karteninhaber seine Kreditkarte oder PIN, 

werden sie ihm gestohlen, kommen sie ihm sonst abhan­
den oder wird die Kreditkarte sonst missbräuchlich 
verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten 
Kartenverfügungen in Form

	� – �der Abhebung von Bargeld oder
	� – �der Verwendung der Kreditkarte bei einem Vertrags­

unternehmen,
	� so haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeit­

punkt der Sperranzeige verursacht werden, gemäß Absatz 
2 nur, wenn er seine Pflichten vorsätzlich oder grob fahr­
lässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt 
hat.

(2)	�Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Ver­
fügungen und hat der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht gehandelt oder seine Sorgfaltspflichten nach die­
sen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, 
trägt der Karteninhaber den hierdurch entstandenen 
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des 
Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn

	� – �er den Verlust, oder den Diebstahl der Kreditkarte oder 
die missbräuchliche Verfügung der Bank oder der ihm 
von der Bank mitgeteilten Sperrhotline schuldhaft 
nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon 
Kenntnis erlangt hat,

	� – �er die persönliche Geheimzahl auf der Kreditkarte ver­
merkt oder zusammen mit der Kreditkarte verwahrt war,

	� – �er die persönliche Geheimzahl einer anderen Person 
mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht 
worden ist.

(3)	�Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für 
den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, 
beschränkt sich jeweils auf den für die Kreditkarte gelten­
den Verfügungsrahmen.

(4)	�Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach 
den Absätzen 1 und 2 verpflichtet, wenn der Kartenin­
haber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die 
Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperr­
anzeige sichergestellt hatte.

(5)	�Hat die Bank bei Einsatz der Kreditkarte für Zahlungen im 
Internet eine starke Kundenauthentifizierung nach § 1 
Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt 
oder der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienst­
leister diese nicht akzeptiert, obwohl die Bank zur starken 
Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich 
die Haftung des Karteninhabers und der Bank abweichend 
von den Absätzen 1 und 2 nach den Bestimmungen des  
§ 675v Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Eine 
starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere 
die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen 
Elementen aus den Kategorien Wissen (etwas, das der 
Karteninhaber weiß, z. B. PIN), Besitz (etwas, das der 
Karteninhaber besitzt, z. B. Kreditkarte) oder Inhärenz 
(etwas, das der Karteninhaber ist, z. B. Fingerabdruck).

(6)	�Die Absätze 3 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der 
Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt hat

b)	� Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Kreditkarte, die miss­
bräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung von Kreditkarte, PIN oder Personalisiertem Sicher­
heitsmerkmal gegenüber der Bank oder der ihm von der Bank 
mitgeteilten Sperrhotline angezeigt wurde, übernimmt die 
Bank alle danach durch Verfügungen in Form
– �der Abhebung von Bargeld oder
– �der Verwendung der Kreditkarte bei einem Vertragsunter­

nehmen
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrü­
gerischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der 
Sperranzeige entstehenden Schäden.
c)	� Ergänzende Haftungs- und Erstattungsregeln
Soweit die Haftung in den vorgenannten Bestimmungen nicht 
schon geregelt ist, gelten im Übrigen die in den Allgemeinen 
Bedingungen für Zahlungsdienste geregelten Haftungs- und 
Erstattungsregeln des Kunden und die Haftungs- und Einwen­
dungsausschlüsse für die Bank.

15. Eigentum und Gültigkeit der Kreditkarte
Die Kreditkarte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht 
übertragbar. Die Kreditkarte ist nur für den auf der Kredit­
karte angegebenen Zeitraum gültig. Mit der Aushändigung 
einer neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit ist 
die Bank berechtigt, die alte Kreditkarte zurückzuverlangen. 
Endet die Berechtigung, die Kreditkarte zu nutzen, vorher 
(z. B. durch Kündigung des Kreditkarten-Vertrages), so hat 
der Karteninhaber die Kreditkarte unverzüglich an die Bank 
zurückzugeben.
Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der Lauf­
zeit einer Kreditkarte diese gegen eine neue auszutauschen. 
Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht.

16. Kündigungsrecht des Karteninhabers
Der Karteninhaber kann den Kreditkarten-Vertrag jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Ende eines 
Monats kündigen.

17. Kündigungsrecht der Bank
a) Die Bank kann den Kreditkarten-Vertrag unter Einhaltung 
einer angemessenen, mindestens zweimonatigen Kündi­
gungsfrist kündigen. Die Bank wird den Kreditkarten-Vertrag 
mit einer längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies unter 
Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninha­
bers geboten ist.
b) Die Bank kann den Kreditkarten-Vertrag fristlos kündigen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung 
des Kreditkarten-Vertrages auch unter angemessener Berück­
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sichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers für 
die Bank unzumutbar ist.
Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karten­
inhaber unrichtige Angaben über seine Vermögenslage 
gemacht hat und die Bank hierauf die Entscheidung über den 
Abschluss des Kreditkarten-Vertrages gestützt hat oder wenn 
eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage ein­
tritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der 
Verbindlichkeiten aus dem Kreditkarten-Vertrag gegenüber 
der Bank gefährdet ist.
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertrag­
lichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolgloser Abmah­
nung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten 
des Einzelfalls (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) entbehrlich.

18. Folgen der Kündigung
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kreditkarte nicht 
mehr benutzt werden. Die Kreditkarte ist unverzüglich und 
unaufgefordert an die Bank zurückzugeben.

19. Einziehung und Sperre der Kreditkarte
Die Bank darf die Kreditkarte sperren und den Einzug der 
Kreditkarte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen,
– �wenn sie berechtigt ist, den Kreditkarten-Vertrag aus 

wichtigem Grund zu kündigen,
– �wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicher­

heit der Kreditkarte dies rechtfertigen oder
– �wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrüge­

rischen Verwendung der Kreditkarte besteht.
Die Bank wird den Karteninhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unver­
züglich nach der Sperre über die Sperre unterrichten. Die 
Angabe von Gründen unterbleibt, soweit sie gegen sonstige 
Rechtsvorschriften verstößt. Die Bank wird die Kreditkarte ent­
sperren oder diese durch eine neue Kreditkarte ersetzen, wenn 
die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hier­
über unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

Commerzbank AG
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I. Geltungsbereich

Die von der Bank ausgegebene Commerzbank Girocard ist 
eine Debitkarte (im Folgenden „Karte“ genannt). Der Kar­
teninhaber kann die Karte, soweit diese entsprechend aus­
gestattet ist, für folgende Zahlungsdienste nutzen:

1. �In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in 
deutschen Debitkartensystemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rah­
men des deutschen Geldautomaten-Systems, die mit dem 
girocard-Logo gekennzeichnet sind.
b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh­
men an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen 
girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekenn­
zeichnet sind („girocard-Terminals“).
c) Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit 
dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind.

2. �In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in 
fremden Debitkartensystemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rah­
men eines fremden Geldautomaten-Systems, soweit die 
Karte entsprechend ausgestattet ist.
b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh­
men an automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden 
Systems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist.
Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Sys­
tems erfolgt unter dem für das fremde System geltenden 
Akzeptanzlogo.

3. Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
a) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleis­
tungsunternehmen, an automatisierten Kassen im Rahmen 
des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-
Logo gekennzeichnet sind, bis zu 25 Euro pro Bezahlvor­
gang, soweit an den automatisierten Kassen für den jewei­
ligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN 
verlangt wird. 
b) Zum kontaktlosen Einsatz1 bei Handels- und Dienstleis­
tungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen 
von fremden Debitkartensystemen bis zu 25 Euro pro 
Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen 
nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Die Akzeptanz 
der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter 
dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.
c) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automati­
sierten Kassen des Handels- und Dienstleistungsbereiches 
im Inland, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet 
sind (GeldKarte-Terminals).
d) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und 
ohne dass mit der Funktion eine Garantie der Bank verbun­
den ist, als Speichermedium für Zusatzanwendungen eines 
Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe 
des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Ver­
trages (unternehmensgenerierte Zusatzanwendung).

II. Allgemeine Regeln

1. Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur 
auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausge­
stellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt 
hat. Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, 
ist er dafür verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten 
ausgegebene Karte an die Bank zurückgegeben wird. Die 
Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die 
Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen 
sowie für die Aufladung der GeldKarte elektronisch sperren. 
Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzan­
wendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in 
Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte 
eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das 
Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzan­
wendung vorsieht. Solange die Rückgabe der Karte nicht 
erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass sie weiterhin zum 
Verbrauch der noch in der GeldKarte gespeicherten Beträge 
verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der Karte 
gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

2. Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber ist verpflichtet, die Karte nur innerhalb 
seiner finanziellen Nutzungsgrenze gemäß den Allgemei­
nen Bedingungen für Zahlungsdienste zu nutzen.

3. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die 
nicht auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro 
belastet. Die Umrechnung erfolgt gemäß der Regelungen 
in dem Preis- und Leistungsverzeichnis.

4. Eigentum der Karte; Rückgabe der Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht über­
tragbar. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebe­
nen Zeitraum gültig. Mit Aushändigung der neuen, spätes­
tens aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte ist die Bank 
berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die 
Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch 
Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertra­
ges), so hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich an 
die Bank zurückzugeben. Ein zum Zeitpunkt der Rück­
gabe noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird 
dem Karteninhaber erstattet. Auf der Karte befindliche 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der 
Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzan­
wendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich ent­
fernen zu lassen.

5. Sperre und Einziehung der Karte
a) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der 
Karte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen
– �wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichti­

gem Grund zu kündigen,

Bedingungen für die Commerzbank Girocard 
(Debitkarte)
(Stand: 13. Januar 2018)

1 �Der hierfür erforderliche Kartenaustausch erfolgt schrittweise ab 2018.
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– �wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der 
Sicherheit der Karte dies rechtfertigen oder

– �wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrü­
gerischen Verwendung der Karte besteht.

Darüber wird die Bank den Kontoinhaber unter Angabe 
der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätes­
tens jedoch unverzüglich nach der Sperre unterrichten. 
Die Angabe von Gründen unterbleibt, soweit sie gegen 
sonstige Rechtsvorschriften verstößt. Die Bank wird die 
Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte erset­
zen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben 
sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber 
unverzüglich.
b) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte 
gespeicherte Beträge werden dem Karteninhaber erstattet.
c) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte 
eine Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der 
Karte zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr 
nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte 
gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwendun­
gen kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden  
Institut herausverlangen, nachdem dieses die Karte von 
der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung 
gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Her­
ausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgene­
rierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie 
dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktio­
nen bereinigte Karte aushändigt.

6. �Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
a) 		Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der 
Karteninhaber die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem 
Unterschriftsfeld zu unterschreiben.
b)	 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um 
zu verhindern, dass sie abhandenkommt oder missbräuch­
lich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeauf­
sichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. 
im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich einge­
setzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im 
Besitz der Karte ist, den in der GeldKarte gespeicherten 
Betrag verbrauchen sowie Transaktionen an automatisier­
ten Kassen ohne PIN bis zur Sperre tätigen.
c) 		Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine 
andere Person Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl 
(PIN) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der Karte 
vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser auf­
bewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und 
in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zulas­
ten des auf der Karte angegebenen Kontos Verfügungen zu 
tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben).
d)	� Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1)	�Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl 

seiner Karte, missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN 
fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die kontofüh­
rende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperr­
anzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber 
auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannah­
medienst abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre 
nur möglich, wenn der Name der Bank und die IBAN 
angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst 

sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen 
Karten für die weitere Nutzung an Geldautomaten und 
automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre 
auf die abhandengekommene Karte muss sich der Kar­
teninhaber mit seiner Bank, möglichst mit der konto­
führenden Stelle, in Verbindung setzen. Die Kontaktda­
ten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben werden 
kann, werden dem Karteninhaber gesondert mitgeteilt. 
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Miss­
brauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2)	�Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere 
Person unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt 
ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine sons­
tige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vor­
liegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige 
abgeben.

(3)	�Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatz­
anwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen 
in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der 
Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, 
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung 
seiner Zusatzanwendung vorsieht.

(4)	�Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Fest­
stellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft aus­
geführten Kartenverfügung zu unterrichten.

7. �Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Kartenin­
haber

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die 
Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Karten­
zahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN oder die Unter­
schrift erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren 
Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der 
Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. 
In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche 
Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausfüh­
rung der Kartenzahlung notwendigen personenbezoge­
nen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und 
speichert.

8. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags 
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers 
einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze gemäß 
Nummer II.2 verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn
– �der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsemp­

fänger ausgelöst worden ist und
– �der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sper­

renden Geldbetrags zugestimmt hat.2

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet 
sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unver­
züglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mit­
geteilt oder der Zahlungsauftrag zugegangen ist.

9. �Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, 
wenn 
– �der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht gemäß Num­

mer II.7 autorisiert hat, 
– �der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen 

oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten 
ist oder

– �die Karte gesperrt ist. 
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an 
dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.

2 �Z. B. Vorautorisierungen von Mietwagenkautionsleistungen oder in Hotels
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10. Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger aus­
gelöst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank 
ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzah­
lungsbetrag innerhalb der Ausführungsfrist von einem 
Geschäftstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs­
empfängers eingeht. Bei Kartenzahlungen innerhalb 
Deutschlands und in anderen Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums3 (EWR) in Währungen eines Staates 
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) sowie Karten­
zahlungen, bei denen der Zahlungsdienstleister des Zah­
lungsempfängers außerhalb des EWR (Drittstaaten) bele­
gen ist, werden Kartenzahlungen baldmöglichst bewirkt. 
Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungs­
frist ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von 
seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die 
Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem Konto des Zah­
lungsempfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung 
ordnungsgemäß ausgeführt worden.

11. Entgelte und deren Änderung
Für die Erhebung von Entgelten und deren Änderung gel­
ten die Regelungen in den Allgemeinen Bedingungen für 
Zahlungsdienste. Die einzelnen Entgelte ergeben sich aus 
dem Preis- und Leistungsverzeichnis.

12. �Information des Kontoinhabers über den Kartenzah­
lungsvorgang

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens ein­
mal monatlich über die mit der Karte getätigten Zahlungs­
vorgänge auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, wird 
die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrich­
tung gesondert vereinbart. Über die mit der GeldKarte 
getätigten einzelnen Bezahlvorgänge und den Zahlungs­
empfänger unterrichtet die Bank den Kontoinhaber nicht. 
Die mit der GeldKarte getätigten Bezahlvorgänge kann 
der Karteninhaber mithilfe eines Chipkartenlesers nach­
vollziehen.

13. �Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kar­
tenverfügungen

a)		� Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1)	�Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, wer­

den sie ihm gestohlen, kommen sie sonst abhanden 
oder wird die Karte sonst missbräuchlich verwendet 
und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Karten­
verfügungen in Form der

		�  – �Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
		� – �Verwendung der Karte an automatisierten Kassen 

von Handels- und Dienstleistungsunternehmen,
		�  – �Aufladung der GeldKarte,
	� so haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum 

Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, gemäß 
Absatz 2 nur, wenn er seine Pflichten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht 
gehandelt hat.

(2)	�Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Verfügungen und hat der Karteninhaber in betrügeri­
scher Absicht gehandelt oder seine Sorgfaltspflichten 
nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahr­

lässig verletzt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch 
entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahr­
lässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn

		�  – �er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die 
missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zen­
tralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unver­
züglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis 
erlangt hat,

		�  – �die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt 
oder zusammen mit der Karte verwahrt hat (z. B. im 
Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitge­
teilt wurde),

		�  – �er die persönliche Geheimzahl einer anderen Person 
mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch verur­
sacht worden ist.

(3)	�Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, 
für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, 
beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden 
Verfügungsrahmen.

(4)	�Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens 
nach den Absätzen 1 und 2 verpflichtet, wenn der Kar­
teninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil 
die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der 
Sperranzeige sichergestellt hatte.

(5)	�Der Absatz 3 und Absatz 4 finden keine Anwendung, 
wenn der Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehan­
delt hat.

b)		� Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst 
der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung 
von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank 
alle danach durch Verfügungen in Form der
�– �Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
�– �Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen und
�– �Aufladung der GeldKarte
�entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in 
betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die 
nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.
c)		Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte 
gespeicherten Betrag
Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automa­
tisierten Kassen ist nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl 
sowie im Falle der missbräuchlichen Verwendung oder 
einer sonstigen nicht autorisierten Nutzung der GeldKarte 
zum Bezahlen an automatisierten Kassen, erstattet die 
Bank den in der GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, 
denn jeder, der im Besitz der Karte ist, kann den in der 
GeldKarte gespeicherten Betrag ohne Einsatz der PIN ver­
brauchen.
d)		Ergänzende Haftungs- und Erstattungsregeln: Soweit 
die Haftung in den vorgenannten Bestimmungen nicht 
schon geregelt ist, gelten im Übrigen die in den Allgemei­
nen Bedingungen für Zahlungsdienste geregelten Haf­
tungs- und Erstattungsregeln des Kunden und die Haf­
tungs- und Einwendungsausschlüsse für die Bank.

3 �Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.
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III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

1. �Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten 
Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

a) Verfügungsrahmen der Karte
Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und 
die Aufladung der GeldKarte sind für den Karteninhaber nur 
im Rahmen des für die Karte geltenden Verfügungsrahmens 
möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und 
automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Verfügungsrah­
men der Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits 
ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrah­
men der Karte überschritten wurde, werden unabhängig vom 
aktuellen Kontostand und von einem etwa vorher zum Konto 
eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den 
Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kontogut­
habens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits 
in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der konto­
führenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der 
Karte für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten verein­
baren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, kann 
nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren.
b) Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten 
Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung 
der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr einge­
setzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hin­
tereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber 
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der 
kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
c) Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldauto­
maten und automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, 
die Beträge, über die unter Verwendung der an den Kartenin­
haber ausgegebenen Karte verfügt wurde, an die Betreiber zu 
vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des 
Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unterneh­
men, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse 
bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem 
Unternehmen geltend zu machen.
d) Vorauswahl an automatisierten Kassen
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die 
Möglichkeit, bei den von ihnen akzeptierten Karten in ihren 
automatisierten Kassen Mechanismen zu installieren, die eine 
Vorauswahl einer bestimmten Zahlungsmarke oder Zahlungs­
anwendung treffen. Dabei dürfen sie den Karteninhaber nicht 
daran hindern, sich über diese Vorauswahl hinwegzusetzen.

2. GeldKarte
a) Servicebeschreibung
Die mit einem Chip ausgestattete und mit dem GeldKarte­
Logo gekennzeichnete Karte kann auch als GeldKarte ein- 
gesetzt werden. Der Karteninhaber kann an GeldKarte­
Terminals des Handels- und Dienstleistungsbereiches bar­
geldlos bezahlen.
b) Aufladen und Entladen der GeldKarte
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem 
GeldKarte-Logo gekennzeichneten Ladeterminals innerhalb 
des ihm von seiner Bank eingeräumten Verfügungsrahmens 
(Nummer III 1. a) zulasten des auf der Karte angegebenen 
Kontos bis zu einem Betrag von maximal 200 Euro aufladen. 
Vor dem Aufladevorgang muss er seine persönliche Geheim­

zahl (PIN) eingeben. Der Karteninhaber kann seine GeldKarte 
auch gegen Bargeld sowie im Zusammenwirken mit einer 
anderen Karte zulasten des Kontos, über das die Umsätze mit 
dieser Karte abgerechnet werden, aufladen. Aufgeladene 
Beträge, über die der Karteninhaber nicht mehr mittels Geld­
Karte verfügen möchte, können nur bei der kartenausgeben­
den Bank entladen werden. Bei einer Funktionsunfähigkeit 
der GeldKarte erstattet die kartenausgebende Bank dem  
Karteninhaber den nicht verbrauchten Betrag. Benutzt der 
Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die Geld­
Karte eines anderen aufzuladen, so ist die persönliche 
Geheimzahl (PIN) am Ladeterminal einzugeben. Die Auflade­
möglichkeit besteht nicht mehr, wenn die PIN dreimal hinter­
einander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte 
sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der konto­
führenden Stelle, in Verbindung setzen.
c) Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages 
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte 
oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so wird der 
Ladebetrag dem Konto, das auf der Karte angegeben ist, 
belastet.
d) Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzuge­
ben. Bei jedem Bezahlvorgang vermindert sich der in der 
GeldKarte gespeicherte Betrag um den verfügten Betrag.

IV. Zusatzanwendungen

1. Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte
a) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte 
befindlichen Chip als Speichermedium für eine unterneh­
mensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines elek­
tronischen Fahrscheins) zu benutzen.
b) Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der 
Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen 
geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Entschei­
dung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung 
unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen 
möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am Terminal des 
Unternehmens nach Absprache zwischen dem Karteninha­
ber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom 
Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten 
keine Kenntnis.

2. �Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt 
einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der 
Karte lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die 
es dem Karteninhaber ermöglicht, in der Karte unterneh­
mensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine 
Leistung, die das Unternehmen über die unternehmens- 
generierte Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninha­
ber erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des 
Vertragsverhältnisses zwischen dem Karteninhaber und 
dem Unternehmen.

3. �Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwen­
dungen

Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber aus­
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schließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, 
das die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. 
Das Unternehmen bearbeitet derartige Einwendungen auf 
Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber 
darf die Karte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung 
nicht dem Unternehmen aushändigen.

4. �Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgege­
benen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwen­
dungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung 
einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der 
Karte wird die von der kartenausgebenden Bank an den Kar­
teninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das 
Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatzan­
wendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber 
die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwen­
dung mit einem separaten, von ihm wählbaren Legitimations­
medium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absiche­
rung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht 
die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank 
für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Ver­
fügung gestellt worden ist.

5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen­
dung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, 
das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespei­
chert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen 
die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vor­
sieht.

Commerzbank AG
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1. Leistungsangebot
(1)	�Konto-/Depotinhaber und/oder Bevollmächtigte kön­

nen Bankgeschäfte mittels Telefon Banking in dem von 
der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem  
können Informationen zu dem Konto mittels Telefon 
Banking abgerufen werden. Zugelassen zum Telefon 
Banking sind ausschließlich natürliche Personen.

(2)	�Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden im 
Folgenden einheitlich als Teilnehmer bezeichnet. Konto 
und Depot werden im Folgenden einheitlich als Konto 
bezeichnet.

(3)	�Für die Nutzung des Telefon Banking gelten unbescha­
det etwaiger vereinbarter Verfügungsgrenzen in Bezug 
auf das Konto folgende Nutzungsgrenzen:

		� Überweisungsaufträge zu Lasten eines Kontokorrent­
kontos können im Telefon Banking bis zu einem Höchst­
betrag von EUR 5.000 täglich erteilt werden. Wird das 
Empfängerkonto unter der gleichen Stammnummer 
geführt (z. B. eigenes Sparkonto), so entfällt diese 
Höchstgrenze.

2. Wertpapiergeschäfte
2.1	Keine Beratung
		� Bei Wertpapiergeschäften mittels Telefon Banking 

erbringt die Bank gegenüber dem Telefon Banking- 
Teilnehmer keine individuelle, auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Konto-/Depotinhabers zugeschnit­
tene Anlageberatung. Der Teilnehmer trifft eine selbst­
ständige Anlageentscheidung. Wünscht der Teilneh­
mer eine individuelle Beratung, so kann er sich an 
seinen Kundenbetreuer wenden. Die Bank wird bei 
Wertpapiergeschäften mittels Telefon Banking den 
Auftrag des Teilnehmers nach § 31 Abs. 5 Wertpapier­
handelsgesetz lediglich auf seine Angemessenheit hin 
überprüfen und den Teilnehmer gegebenenfalls vor 
Auftragsausführung auf die Unangemessenheit der 
Order hinweisen. Die Verrechnung der Gegenwerte 
erfolgt ausschließlich über die bei der Bank für die 
Nutzung von Telefon Banking vorgesehenen Konten.

2.2	Kenntnisstufe
		� Aufgrund seiner Angaben nach § 31 Abs. 5 Wertpa­

pierhandelsgesetz erhält der Konto-/Depotinhaber eine 
persönliche Kenntnisstufe. Der Teilnehmer kann Auf­
träge nur innerhalb dieser ihm gegenüber bekannt 
gegebenen Kenntnisstufe erteilen. Über die Kenntnis­
stufe hinausgehende Aufträge werden systemseitig nicht 
angenommen.

2.3	Orderhöchstbetrag
		� Der Teilnehmer am Telefon Banking kann bei Wertpa­

piergeschäften mittels Telefon Banking aus Sicher­
heitsgründen nur Wertpapiere bis zu einem Gegen­
wert von EUR 500.000 pro Auftrag erwerben. Die Bank 
überprüft den Wert des Auftrags und die Ausnutzung 
des Höchstbetrages auf Grundlage des zuletzt sys­
temseitig verfügbaren Wertpapierkurses bzw. des 
vom Teilnehmer erteilten Limits. Ist eine Überschrei­
tung des Höchstbetrages pro Order gewünscht, kann 
sich der Teilnehmer an seinen Kundenbetreuer wen­
den und seinen Auftrag außerhalb des Telefon Banking 
erteilen.

2.4	Ausreichende(s) Kontoguthaben/Kreditlinien
		� Der Teilnehmer am Telefon Banking verpflichtet sich, 

bei Wertpapiergeschäften mittels Telefon Banking nur 
innerhalb des Kontoguthabens oder eingeräumter Kre­
ditlinien zu verfügen. Er wird evtl. aus der Ausführung 
von Wertpapieraufträgen entstandene Überziehungen 
unverzüglich zurückführen.

2.5	Informationen zu Wertpapieren durch die Bank
		� Dem Teilnehmer im Rahmen des Telefon Banking zur 

Verfügung gestellte Informationen, Wertpapierstamm­
daten und Kurse bezieht die Bank aus öffentlich 
zugänglichen Quellen und von Dritten, die sie für 
zuverlässig hält. Eine Garantie für die Richtigkeit  
und Vollständigkeit der Angaben kann die Bank nicht 
übernehmen. Benötigt der Teilnehmer ergänzende, 
im Telefon Banking nicht verfügbare aktuelle Infor­
mationen, kann er sich an seinen Kundenbetreuer 
wenden.

2.6	�Korrektur von Festpreisgeschäften durch die Bank 
(Mistrade-Regelung)

		�  Soweit im Rahmen des Telefon Banking ein außerbörs­
licher Kaufvertrag (Festpreisgeschäft) zwischen der 
Bank und dem Konto-/Depotinhaber zustande kommt, 
steht der Bank ein vertragliches Aufhebungsrecht für 
den Fall zu, dass der außerbörsliche Kaufvertrag zu 
einem nicht marktgerecht gebildeten Preis zustande 
kam (Mistrade). Ein Mistrade liegt vor, wenn der Preis 
erheblich und offenkundig von dem zum Zeitpunkt  
des Abschlusses des Festpreisgeschäfts marktgerech­
ten Referenzpreises abweicht. Als Ursache für einen 
Mistrade kommen entweder Fehler im technischen Sys­
tem der Bank sowie ihrer Vertragspartner oder Fehler 
bei der Eingabe einer Preisindikation in Betracht.  
Als Referenzpreis des Wertpapiers gilt der Durch­
schnittspreis der letzten drei vor dem fraglichen Fest­
preisgeschäft in einem börslichen oder außerbörslichen 
Handelssystem zustande gekommenen Geschäfte in 
dem fraglichen Wertpapier. Ist kein Durchschnittspreis 
zu ermitteln, so ermittelt die Bank den Referenzpreis 
nach billigem Ermessen mittels allgemein anerkannter 
und marktüblicher Berechnungsmethoden. Als erheb­
liche und offenkundige Abweichung von dem marktge­
rechten Referenzpreis gilt bei Geschäftsabschlüssen

		 (1)	�in stücknotierten Wertpapieren bei einem Referenz­
preis über EUR 0,40 eine Abweichung von mindes­
tens 10 % oder mehr als EUR 2,50, bei einem ande­
ren Referenzpreis eine Abweichung von mindestens 
25 % oder mehr als EUR 0,10,

		 (2)	�in Wertpapieren, die in Prozent notiert werden, bei 
einem Referenzpreis ab 101,50 % eine Abweichung 
von mindestens 2,5 Prozentpunkten, bei einem 
Referenzpreis zwischen 60 % und bis zu unter 
101,50 % eine Abweichung von mindestens 2 Pro­
zentpunkten, bei einem Referenzpreis zwischen 30 % 
und bis zu unter 60 % eine Abweichung von mindes­
tens 1,25 Prozentpunkten, bei einem Referenzpreis 
unter 30 % eine Abweichung von mindestens 1 Pro­
zentpunkt.

		�  Die Bank macht ihr Aufhebungsverlangen am Tage des 
Mistrades geltend. Die Bank verzichtet auf ihr Aufhe­

Bedingungen für Telefon Banking
(Stand: 13. Januar 2018)
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bungsrecht, wenn die Schadenssumme EUR 500,00 
nicht erreicht. Dem Teilnehmer am Telefon Banking 
steht kein Anspruch auf Ersatz etwaiger im Vertrauen 
auf den Bestand des aufgehobenen Festpreisgeschäfts 
erlittener Schäden zu.

3. Voraussetzungen zur Nutzung des Telefon Banking
(1)	�Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bank­

geschäften mittels Telefon Banking die PIN und die 
Telefon Banking-Teilnehmernummer, um sich gegen­
über der Bank als berechtigter Teilnehmer auszuwei­
sen (siehe Ziffer 4) und Aufträge zu autorisieren (siehe 
Ziffer 5.1).

(2)	�Die PIN ist personengebunden. Jeder Teilnehmer erhält 
eine eigene PIN. Deshalb werden an den Kontoinhaber, 
den Kontobevollmächtigten oder jeden Inhaber eines 
Gemeinschaftskontos jeweils unterschiedliche PIN ver­
geben.

(3)	�Der Teilnehmer kann seine PIN selbst im Sprachdia­
logsystem ändern.

4. Zugang zum Telefon Banking
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Telefon Banking, wenn
– �dieser sich unter der ihm mitgeteilten Rufnummer für 

das Telefon Banking durch Eingabe von Telefon Ban­
king-Teilnehmernummer und PIN über die Telefontasta­
tur legitimiert hat,

– �die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsbe­
rechtigung des Teilnehmers ergeben hat und

– �keine Sperre des Zugangs (siehe Ziffern 9.1 und 10) vor­
liegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum Telefon Banking kann der 
Teilnehmer Informationen abrufen oder Aufträge erteilen.

5. Auftragsabwicklung im Rahmen des Telefon Banking
5.1	Auftragserteilung
		� Der Telefon Banking-Teilnehmer erteilt und autorisiert 

einen Auftrag im Rahmen des Telefon Banking durch 
mündliche Bestätigung nach der Wiederholung der 
Auftragsdaten durch einen Mitarbeiter der Bank oder 
ein Ansagesystem, sofern er sich durch PIN-Eingabe 
legitimiert hat.

5.2	Meldung nach AWV
		� Bei Zahlungen zugunsten Gebietsfremder ist die Mel­

dung gemäß Außenwirtschaftsverordnung (AWV) zu 
beachten.

5.3	Widerruf von Aufträgen
		�  Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den 

für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedin­
gungen. Der Widerruf von Aufträgen kann nur außer­
halb des Telefon Banking erfolgen, es sei denn, die Bank 
sieht eine Widerrufmöglichkeit im Telefon Banking aus­
drücklich vor.

6. Bearbeitung von Aufträgen durch die Bank
(1)	�Die Bearbeitung der im Rahmen des Telefon Banking 

erteilten Aufträge erfolgt nach den für die Abwicklung 
der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung oder Wert­
papierauftrag) geltenden Regelungen sowie den nach­
folgenden Sonderregelungen:

		�  Die Bank wird den Auftrag nur ausführen, wenn zusätz­
lich folgende Ausführungsbedingungen vorliegen:

		  – �Der Teilnehmer hat sich mit Telefon Banking-Teilneh­
mernummer und PIN legitimiert.

		  – �Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige 
Auftragsart liegt vor.

		  – �Die Telefon Banking-Nutzungsgrenze ist nicht über­
schritten.

		  – �Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die 
jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingun­
gen liegen vor, z. B. es ist eine ausreichende Konto- 
deckung (Guthaben oder eingeräumter Kredit) vor­
handen.

		�  Liegen die Ausführungsbedingungen vor, führt die Bank 
den Auftrag aus. Die Ausführung darf nicht gegen sons­
tige Rechtsvorschriften verstoßen.

(2)	�Führt die Bank den Auftrag aus, obwohl keine Konto­
deckung vorhanden ist, entsteht eine geduldete Kon­
toüberziehung, für die ein vereinbarter Zins zu zahlen 
ist.

(3)	�Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz (1) 
Satz 2 1.–4. Spiegelstrich nicht vor, wird die Bank den 
Auftrag nicht ausführen.

		�  Führt sie den Auftrag nicht aus, wird sie dem Teilneh­
mer eine Information über die Nichtausführung und, 
soweit möglich, über deren Gründe und die Möglich­
keiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt 
haben, berichtigt werden können, zur Verfügung stel­
len. Dies gilt nicht, wenn die Angabe von Gründen 
gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt.

7. �Information des Kontoinhabers über mittels Telefon Ban­
king erteilte Verfügungen

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber über die mittels 
Telefon Banking getätigten Verfügungen auf dem für Konto- 
und Depotinformationen vereinbarten Weg und gemäß den 
für den Auftrag geltenden Bedingungen.

8. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
8.1	�Technische Verbindung zum Telefon Banking
		� Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbin­

dung zum Telefon Banking nur über die von der Bank 
gesondert mitgeteilte Telefon Banking-Rufnummer 
herzustellen.

8.2	Geheimhaltung der PIN
		 (1)	�Der Teilnehmer hat seine PIN geheim zu halten und 

vor dem Zugriff anderer Personen sicher zu verwah­
ren sowie die PIN nur über die von der Bank geson­
dert mitgeteilte Telefon Banking-Rufnummer an die 
Bank zu übermitteln.

			�   Denn jede andere Person, die im Besitz der Telefon 
Banking-Teilnehmernummer ist und die Telefon 
Banking-Rufnummer kennt, kann in Verbindung mit 
der dazugehörigen PIN das Telefon Banking-Ver­
fahren missbräuchlich nutzen.

		 (2)	�Insbesondere ist Folgendes zum Schutz der PIN zu 
beachten:

			   – �Die PIN darf nicht elektronisch (z. B. im Kunden­
system) gespeichert werden.

			   – �Die Weitergabe der PIN an andere Personen ist 
nicht zulässig.

			   – �Bei Nennung bzw. Eingabe der PIN ist sicherzu­
stellen, dass andere Personen diese nicht ausspä­
hen (z. B. durch Mithören) können.

			   – �Die PIN darf nicht zusammen mit der Telefon Ban­
king-Teilnehmernummer aufbewahrt werden.

			   – �Sofern PIN und die Zugangsdaten vom Telefon 
des Teilnehmers automatisch gespeichert werden 
(z. B. Wahlwiederholungsfunktion des Telefons), 
sind, soweit technisch möglich, die gespeicherten 
Ziffernfolgen zu löschen oder zu überschreiben.
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9. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
9.1		 Sperranzeige
			   (1)	Stellt der Teilnehmer
					     – �den Verlust oder den Diebstahl der PIN,
					     – �die missbräuchliche Verwendung oder
					     – �die sonstige nicht autorisierte Nutzung seiner 

PIN
					�    fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber 

unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der 
Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige 
jederzeit auch über die gesondert mitgeteilte 
Telefon Banking-Rufnummer abgeben.

			  (2) �Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Miss­
brauch unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige 
zu bringen. 

			  (3) �Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine 
andere Person unberechtigt

					     – �den Besitz oder die Kenntnis an seiner PIN 
erlangt hat oder

					     – �die PIN verwendet,
					     muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.
9.2	�	� Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehler­

haft ausgeführte Aufträge
			�  Der Teilnehmer hat die Bank unverzüglich nach Fest­

stellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

10. Nutzungssperre
10.1	� Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
			�  Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, 

insbesondere im Fall der Sperranzeige nach Ziffer 9.1 
den Telefon Banking-Zugang für ihn. Auf Veranlas­
sung des Konto-/Depotinhabers selbst sperrt die 
Bank den Telefon Banking-Zugang auch für einen 
oder mehrere andere Teilnehmer seiner Stammver­
träge.

10.2	� Sperre auf Veranlassung der Bank	
			  (1) �Die Bank darf den Telefon Banking-Zugang für 

einen Teilnehmer sperren, wenn
					     – �sie berechtigt ist, den Telefon Banking-Vertrag 

aus wichtigem Grund zu kündigen,
					     – �sachliche Gründe im Zusammenhang mit der 

Sicherheit der PIN dies rechtfertigen oder
					     – �der Verdacht einer nicht autorisierten oder 

einer betrügerischen Verwendung der PIN 
besteht.

			  (2) �Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter 
Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe mög­
lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach 
der Sperre unterrichten.

			  (3) �Die dreimalige Falscheingabe der PIN führt zu 
einer Sperre der PIN.

			  (4) �Entfällt die Verfügungsbefugnis eines Teilneh­
mers über das Konto, so entfällt auch die 
Berechtigung zur Nutzung des Telefon Banking, 
was zu einer Sperre des Telefon Banking-Zu­
gangs für diesen Teilnehmer durch die Bank 
führt.

10.3	� Aufhebung einer Sperre
			�  Die Bank wird eine Sperre des Zugangs aufheben 

oder auf Anforderung eine neue PIN mitteilen, wenn 
die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind.

11. Haftung
11.1	� Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Telefon 

Banking-Verfügung und einer nicht oder fehlerhaft 
ausgeführten Telefon Banking-Verfügung

			�   Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Tele­
fon Banking-Verfügung und einer nicht oder fehlerhaft 
ausgeführten Telefon Banking-Verfügung richtet sich 
vorrangig nach Ziffer 11.2 und nachrangig nach den für 
die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedin­
gungen.

11.2	� Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher Nut­
zung einer PIN oder seiner Zugangsdaten

11.2.1	�Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zah­
lungsvorgänge vor der Sperranzeige

			  (1) �Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor 
der Sperranzeige auf der Nutzung einer verloren­
gegangenen, gestohlenen, sonst abhandengekom­
menen oder sonst missbräuchlich verwendeten 
PIN, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hier­
durch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag 
von EUR 50, ohne dass es darauf ankommt, ob den 
Teilnehmer an dem Verlust, Diebstahl oder sonsti­
gem Abhandenkommen oder sonstigem Miss­
brauch der Zugangsdaten ein Verschulden trifft.

			   (2) �Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn 
					     – �es dem Teilnehmer nicht möglich gewesen ist, 

den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkom­
men oder eine sonstige missbräuchliche Verwen­
dung der PIN vor dem nicht autorisierten Zah­
lungsvorgang zu bemerken, oder

					     – �der Verlust der PIN durch einen Angestellten, 
einen Agenten, eine Zweigniederlassung der 
Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkei­
ten der Bank ausgelagert wurden, verursacht 
worden ist.

			   (3) �Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für 
Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zah­
lungsvorgängen über die Haftungsgrenze von EUR 
50 nach Absatz 1 und 2 hinaus bis zu einem 
Höchstbetrag von der Hälfte des verfügten Betra­
ges, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätz­
lich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten 
nach diesen Bedingungen verstoßen hat.

			   (4) �Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisier­
ten Zahlungsvorgängen und hat der Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt oder seine Sorg­
faltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kontoinha­
ber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem 
Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann 
insbesondere vorliegen, wenn er

					     – �den Verlust oder Diebstahl oder die missbräuch­
liche Nutzung der PIN nicht unverzüglich 
anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat 
(siehe Ziffer 9.1 Absatz 1),

					     – �die PIN im Kundensystem gespeichert hat (siehe 	
Nummer 8.2 Absatz 2 1. Spiegelstrich),

					     – �die PIN einer anderen Person mitgeteilt hat oder 
die PIN außerhalb des Telefon Banking-Verfah­
rens, beispielsweise per E-Mail weitergegeben 
hat und der Missbrauch dadurch verursacht 
wurde (siehe Ziffer 8.2 Absatz 2 2. Spiegel­
strich),

					     – �die PIN zusammen mit der Telefon Banking-Teil­
nehmernummer verwahrt hat (siehe Ziffer 8.2 
Absatz 2 4. Spiegelstrich),
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					     – �den Telefonspeicher nicht gelöscht oder über­
schrieben hat und daher eine andere Person 
Kenntnis von der PIN und den Zugangsdaten 
vom Telefon des Teilnehmers erlangen konnte 
(siehe Ziffer 8.2 Absatz 2 5. Spiegelstrich).

			  (5) �Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeit­
raums, für den die Nutzungsgrenzen gem. Ziffer 1 
Abs. 3 und Ziffer 2.3 gelten, verursacht werden, 
beschränkt sich jeweils auf die dort vereinbarten 
Höchstbeträge.

			  (6) �Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Scha­
dens nach den Absätzen 1, 3 und 4 verpflichtet, 
wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Ziffer 
9.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die 
Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige 
sichergestellt hatte. 

			   (7) �Die Absätze 2, 5 und 6 gelten nicht, wenn der Teil­
nehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

11.2.2	�Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktio­
nen vor der Sperranzeige

			�  Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen 
vor der Sperranzeige auf der sonstigen missbräuchli­
chen Nutzung der PIN und ist der Bank hierdurch ein 
Schaden entstanden, haften der Kontoinhaber und die 
Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitver­
schuldens.

11.2.3	Haftung der Bank ab der Sperranzeige
			�  Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers 

erhalten hat, übernimmt sie alle danach über das Tele­
fon Banking durch nicht autorisierte Verfügungen ent­
stehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilneh­
mer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

11.2.4	Haftungsausschluss
			�  Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die 

einen Anspruch begründenden Umstände auf einem 
ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beru­
hen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereig­
nis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hät­
ten vermieden werden können.

12. Datenschutz
Alle im Rahmen des Commerzbank Telefon Banking entste­
henden personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der 
Vertragsdurchführung von der Bank und der Commerz Direkt­
service GmbH nur innerhalb der Europäischen Union erhoben 
und verarbeitet.
Ergänzend zu den Commerzbank Telefon Banking-Bedingun­
gen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die 
für die jeweilige Geschäftsbeziehung maßgeblichen Sonder­
bedingungen der Bank (z. B. Allgemeine Bedingungen für 
Zahlungsdienste, Sonderbedingungen für Wertpapierge­
schäfte).
Für die Erhebung von Entgelten gelten die Regelungen in 
den Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdienste. Die ein­
zelnen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungs­
verzeichnis. 

Commerzbank AG
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Bedingungen für die Datenfernübertragung
(Stand: 13. Januar 2018)

1. Leistungsumfang
(1)	�Die Bank steht ihrem Kunden (Kontoinhaber) für die 

Datenfernübertragung auf elektronischem Wege – nach­
folgend „Datenfernübertragung“ oder „DFÜ“ genannt – 
zur Verfügung. Die Datenfernübertragung umfasst die 
Einreichung und den Abruf von Dateien (insbesondere 
Übermittlung von Aufträgen und Informationsabruf).

(2)	�Die Bank gibt dem Kunden die Dienstleistungsarten 
bekannt, die er im Rahmen der Datenfernübertragung 
nutzen kann. Zur Nutzung der Datenfernübertragung gel­
ten die mit der Bank vereinbarten Verfügungslimits.

(3)	�Die Datenfernübertragung ist über die EBICS-Anbindung 
(Anlagen 1a bis 1c) möglich.

(4)	�Der Satz- und Dateiaufbau für die Übermittlung von Auf­
trägen und den Informationsabruf wird in der Spezifi­
kation der Datenformate (Anlage 3) beschrieben oder 
gesondert vereinbart.

2. �Nutzer und Teilnehmer, Legitimations- und Sicherungs­
medien

(1)	�Aufträge können über die EBICS-Anbindung nur vom Kun­
den oder seinen Kontobevollmächtigten erteilt werden. 
Kunde und Kontobevollmächtigte werden im Folgenden 
einheitlich als „Nutzer“ bezeichnet. Zur Autorisierung von 
per DFÜ übermittelten Auftragsdaten benötigt jeder Nut­
zer jeweils individuelle, von der Bank freigeschaltete Legi­
timationsmedien. Die Anforderungen an die Legitimati­
onsmedien sind in Anlage 1a definiert. Wenn mit der Bank 
vereinbart, können per DFÜ übermittelte Auftragsdaten 
mit unterschriebenem Begleitzettel/Sammelauftrag auto­
risiert werden.

(2)	�Für den Datenaustausch über die EBICS-Anbindung kann 
der Kunde zusätzlich zu den Bevollmächtigten „Techni­
sche Teilnehmer“ benennen, bei denen es sich um natürli­
che Personen handeln muss und die lediglich befugt sind, 
den Datenaustausch durchzuführen. Nutzer und Techni­
sche Teilnehmer werden im Folgenden unter dem Begriff 
„Teilnehmer“ zusammengefasst. Für die Absicherung des 
Datenaustauschs benötigt jeder Teilnehmer jeweils indivi­
duelle, von der Bank freigeschaltete Sicherungsmedien. 
Die Anforderungen an die Sicherungsmedien sind in 
Anlage 1a beschrieben.

3. Verfahrensbestimmungen
(1)	�Für das zwischen Kunde und Bank vereinbarte Übertra­

gungsverfahren gelten die in Anlage 1a sowie die in der 
Dokumentation der technischen Schnittstelle (Anlage 
1b) und der Spezifikation der Datenformate (Anlage 3) 
beschriebenen Anforderungen.

(2)	�Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass alle Teil­
nehmer das DFÜ-Verfahren und die Spezifikationen be­
achten.

(3)	�Die Belegung der Datenfelder richtet sich nach den Bele­
gungs- und Kontrollrichtlinien des jeweils genutzten For­
mats (Anlage 3).

(4)	�Der Nutzer hat die Kundenkennung des Zahlungsemp­
fängers bzw. des Zahlers gemäß den maßgeblichen  
Sonderbedingungen zutreffend anzugeben. Die in die 
Abwicklung des Zahlungsauftrages eingeschalteten Zah- 
lungsdienstleister sind berechtigt, die Bearbeitung  

ausschließlich anhand der Kundenkennung vorzunehmen. 
Fehlerhafte Angaben können Fehlleitungen des Auftrags 
zur Folge haben. Schäden und Nachteile, die hieraus ent­
stehen, gehen zu Lasten des Kunden. Die Regelung gilt 
entsprechend, wenn per Datenfernübertragung andere 
Aufträge (keine Zahlungsaufträge) übermittelt werden. 

(5)	�Vor der Übertragung von Auftragsdaten an die Bank ist 
eine Aufzeichnung der zu übertragenden Dateien mit 
deren vollständigem Inhalt sowie der zur Prüfung der 
Legitimation übermittelten Daten zu erstellen. Diese ist 
von dem Kunden mindestens für einen Zeitraum von  
30 Kalendertagen ab dem in der Datei angegebenen Aus­
führungstermin (für Überweisungen) bzw. Fälligkeitster­
min (Lastschriften) oder bei mehreren Terminen dem spä­
testen Termin in der Form nachweisbar zu halten, dass die 
Datei auf Anforderung der Bank kurzfristig erneut zur Ver­
fügung gestellt werden kann, sofern nichts Abweichendes 
vereinbart wird.

(6)	�Außerdem hat der Kunde für jede Einreichung und jeden 
Abruf von Dateien ein maschinelles Protokoll, das inhalt­
lich den Bestimmungen von Kapitel 10 der Spezifikation 
für die EBICS-Anbindung (Anlage 1b) entspricht, zu 
erstellen, zu seinen Unterlagen zu nehmen und auf Anfor­
derung der Bank zur Verfügung zu stellen.

(7)	�Soweit die Bank dem Kunden Daten über Zahlungsvor­
gänge zur Verfügung stellt, die noch nicht endgültig bear­
beitet sind, stellen diese lediglich eine unverbindliche 
Information dar. Die Daten sind jeweils besonders gekenn­
zeichnet.

(8)	�Die per DFÜ eingelieferten Auftragsdaten sind wie mit der 
Bank vereinbart entweder mit Elektronischer Unterschrift 
oder dem unterschriebenen Begleitzettel/Sammelauftrag 
zu autorisieren. Diese Auftragsdaten werden als Auftrag 
wirksam

a)	�bei Einreichung mit Elektronischer Unterschrift, wenn
	� – �alle erforderlichen Elektronischen Unterschriften der 

Nutzer per Datenfernübertragung innerhalb des verein­
barten Zeitraums eingegangen sind, und

	� – �die Elektronischen Unterschriften mit den vereinbarten 
Schlüsseln erfolgreich geprüft werden können, oder

b)	�bei Einreichung mit Begleitzettel, wenn
	� – �der Begleitzettel/Sammelauftrag im vereinbarten Zeit­

raum bei der Bank eingegangen ist, und
	� – �der Begleitzettel/Sammelauftrag der Kontovollmacht 

entsprechend unterzeichnet worden ist.
 
4. �Verhaltens- und Sorgfaltspflichten im Umgang mit den 

Legitimationsmedien für die Autorisierung des Auftrags
(1)	�Der Kunde ist in Abhängigkeit von dem mit der Bank ver­

einbarten Übertragungsverfahren verpflichtet sicherzu­
stellen, dass alle Nutzer die in Anlage 1a beschriebenen 
Legitimationsverfahren einhalten.

(2)	�Mithilfe der von der Bank freigeschalteten Legitimations­
medien kann der Nutzer Aufträge erteilen. Der Kunde 
stellt sicher, dass jeder Nutzer dafür Sorge trägt, dass 
keine andere Person in den Besitz seines Legitimations­
mediums kommt oder Kenntnis von dem zu dessen 
Schutz dienenden Passwort erlangt. Denn jede andere 
Person, die im Besitz des Mediums oder eines entspre­
chenden Duplikats ist, kann in Verbindung mit dem  
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dazugehörigen Passwort die vereinbarten Dienstleistun­
gen missbräuchlich nutzen. Insbesondere Folgendes ist 
zur Geheimhaltung der Legitimationsmedien zu beachten:

		 – �Die den Nutzer legitimierenden Daten müssen vor unbe­
rechtigtem Zugriff geschützt und sicher verwahrt werden.

		 – �Das zum Schutz des Legitimationsmediums dienende 
Passwort darf nicht notiert oder ungesichert elektro­
nisch abgespeichert werden.

		 – �Bei Eingabe des Passworts ist sicherzustellen, dass 
andere Personen dieses nicht ausspähen können.

5. �Verhaltens- und Sorgfaltspflichten im Umgang mit den 
Sicherungsmedien für den Datenaustausch

Der Kunde ist im Rahmen der EBICS-Anbindung verpflichtet 
sicherzustellen, dass alle Teilnehmer die in Anlage 1a be­
schriebenen Sicherungsverfahren einhalten.
Mithilfe der von der Bank freigeschalteten Sicherungs- 
medien sichert der Teilnehmer den Datenaustausch ab. Der 
Kunde ist dazu verpflichtet sicherzustellen, dass jeder Teilneh­
mer dafür Sorge trägt, dass keine andere Person in den Besitz 
seines Sicherungsmediums kommt oder dieses nutzen kann. 
Insbesondere im Falle der Ablage auf einem technischen Sys­
tem muss das Sicherungsmedium des Teilnehmers in einer 
technischen Umgebung gespeichert werden, die vor unauto­
risiertem Zugriff geschützt ist. Denn jede andere Person, die 
Zugriff auf das Sicherungsmedium oder ein entsprechendes 
Duplikat hat, kann den Datenaustausch missbräuchlich durch­
führen.

6. Sperre der Legitimations- und Sicherungsmedien
(1)	�Gehen die Legitimations- oder Sicherungsmedien verlo­

ren, werden sie anderen Personen bekannt oder besteht 
der Verdacht ihrer missbräuchlichen Nutzung, so hat der 
Teilnehmer unverzüglich seinen DFÜ-Zugang bei der Bank 
zu sperren oder sperren zu lassen. Näheres regelt die 
Anlage 1a. Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperran­
zeige jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kon­
taktdaten aufgeben.

(2)	�Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die Ver­
wendung der Legitimations- und Sicherungsmedien eines 
Teilnehmers oder den gesamten DFÜ-Zugang über die 
von der Bank bekannt gegebene Sperrfazilität sperren 
lassen.

(3)	�Die Bank wird den gesamten DFÜ-Zugang sperren, wenn 
der Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung des DFÜ- 
Zugangs besteht. Die Bank wird den Kunden hierüber 
außerhalb des DFÜ-Verfahrens informieren. Diese Sperre 
kann mittels DFÜ nicht aufgehoben werden.

7. Behandlung eingehender Auftragsdaten durch die Bank
(1)	�Die der Bank per DFÜ-Verfahren übermittelten Auftrags­

daten werden im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeits­
ablaufs bearbeitet.

(2)	�Die Bank prüft anhand der von den Teilnehmern mittels 
der Sicherungsmedien erstellten Signaturen, ob der 
Absender berechtigt ist, den Datenaustausch durchzufüh­
ren. Ergibt die Prüfung Unstimmigkeiten, wird die Bank 
den betreffenden Auftrag nicht verarbeiten und dem Kun­
den hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung 
stellen.

(3)	�Die Bank prüft die Legitimation des Nutzers bzw. der Nut­
zer und die Autorisierung der per DFÜ übermittelten Auf­
tragsdaten anhand der von den Nutzern mittels der Legi­
timationsmedien erstellten Elektronischen Unterschriften 
oder des übermittelten Begleitzettels/Sammelauftrags 
sowie die Übereinstimmung der Auftragsdatensätze mit 

den Bestimmungen gemäß Anlage 3. Ergibt die Prüfung 
Unstimmigkeiten, wird die Bank die betreffenden Auf­
tragsdaten nicht bearbeiten und dem Kunden hierüber 
unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen. Die 
Bank ist berechtigt, nicht vollständig autorisierte Auf­
tragsdaten nach Ablauf des von der Bank gesondert mit­
geteilten Zeitlimits zu löschen.

(4)	�Ergeben sich bei den von der Bank durchgeführten Prü­
fungen der Dateien oder Datensätze nach Anlage 3 Fehler, 
so wird die Bank die fehlerhaften Dateien oder Datensätze 
in geeigneter Form nachweisen und den Nutzer unverzüg­
lich darüber informieren. Die Bank ist berechtigt, die  
fehlerhaften Dateien oder Datensätze von der weiteren 
Bearbeitung auszuschließen, wenn die ordnungsgemäße 
Ausführung des Auftrags nicht sichergestellt werden 
kann.

(5)	�Die Bank ist verpflichtet, die vorstehenden Abläufe (siehe 
Anlage 1a) und die Weiterleitung der Aufträge zur Be- 
arbeitung im Kundenprotokoll zu dokumentieren. Der 
Kunde ist seinerseits verpflichtet, das Kundenprotokoll 
zeitnah abzurufen und sich über den Status der Auftrags­
bearbeitung zu informieren. Bei Unstimmigkeiten soll er 
sich mit der Bank in Verbindung setzen.

8. Rückruf
(1)	�Vor der Autorisierung der Auftragsdaten kann der Kunde 

die Datei zurückrufen. Änderungen einzelner Auftragsda­
ten sind nur durch Rückruf der gesamten Datei und erneu­
ter Einlieferung möglich. Die Bank kann einen Rückruf nur 
beachten, wenn ihr dieser so rechtzeitig zugeht, dass 
seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemä­
ßen Arbeitsablaufs möglich ist.

(2)	�Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den 
dafür geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen 
für Zahlungsdienste). Der Widerruf von Aufträgen kann 
außerhalb des DFÜ-Verfahrens oder wenn mit dem Kun­
den vereinbart nach den Vorgaben von Kapitel 11 der 
Anlage 3 erfolgen. Hierzu hat der Kunde der Bank die Ein­
zelangaben des Originalauftrags mitzuteilen.

9. Ausführung der Aufträge
(1)	�Die Bank wird die Aufträge ausführen, wenn alle nachfol­

genden Ausführungsbedingungen vorliegen bzw. erfüllt 
sind:

	 – �Die per DFÜ eingelieferten Auftragsdaten wurden gemäß 
Nummer 3 Absatz 8 autorisiert.

	 – �Das festgelegte Datenformat ist eingehalten.
	 – �Das Verfügungslimit ist nicht überschritten.
	 – �Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jewei­

lige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen lie­
gen vor.

	 – �Die Ausführung darf nicht gegen sonstige Rechtsvor­
schriften verstoßen,

(2)	�Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 1 nicht 
vor, wird die Bank den Auftrag nicht ausführen und den 
Kunden über die Nichtausführung unverzüglich auf dem 
vereinbarten Weg unterrichten. Soweit möglich, nennt die 
Bank dem Kunden die Gründe und Fehler, die zur 
Nichtausführung geführt haben, und Möglichkeiten, wie 
diese Fehler berichtigt werden können. Dies gilt nicht, 
wenn die Angabe von Gründen gegen sonstige Rechtsvor­
schriften verstößt.

10. Sicherheit des Kundensystems
Der Kunde hat für einen ausreichenden Schutz der von ihm 
für die Datenfernübertragung eingesetzten Systeme Sorge zu 
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tragen. Die für das EBICS-Verfahren geltenden Sicherheitsan­
forderungen sind in Anlage 1c beschrieben.

11. Haftung
11.1	� Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten DFÜ- 

Verfügung und nicht, fehlerhaft oder verspätet ausge­
führten DFÜ-Verfügung

			�  Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten  
DFÜ-Verfügung und einer nicht, fehlerhaft oder ver­
spätet ausgeführten DFÜ-Verfügung richtet sich nach 
den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonder­
bedingungen (z. B. Bedingungen für Zahlungsdienste).

11.2	� Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung der 
Legitimations- oder Sicherungsmedien

11.2.1	�Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvor­
gänge vor der Sperranzeige

			   (1) Haftung des Kunden, der kein Verbraucher ist
					�     Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisier­

ten Zahlungsvorgängen aufgrund einer miss­
bräuchlichen Nutzung der Legitimations- oder 
Sicherungsmedien, haftet der Kunde gegenüber 
der Bank für die ihr dadurch entstehenden Schä­
den, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätz­
lich gegen seine Verhaltens- und Sorgfaltspflichten 
verstoßen hat. Der § 675v des Bürgerlichen Gesetz­
buches findet keine Anwendung. 

			   (2) Haftung des Kunden, der Verbraucher ist
			    a) �Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor 

der Sperranzeige auf der Nutzung eines verloren­
gegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden­
gekommenen oder auf der sonstigen missbräuchli­
chen Nutzung eines Legitimations- oder Siche­
rungsmediums, haftet der Kunde für den der Bank 
hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem 
Betrag von 50 Euro, ohne dass es darauf ankommt, 
ob den Teilnehmer an dem Verlust, Diebstahl oder 
sonstigem Abhandenkommen oder der sonstigen 
missbräuchlichen Nutzung des Legitimations- oder 
Sicherungsmediums ein Verschulden trifft.

			     b) �Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach 
(2) a) verpflichtet, wenn

					    – �es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, 
den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine 
sonstige missbräuchliche Nutzung des Legitima­
tions- oder Sicherungsmediums vor dem nicht 
autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken, 
oder

					     – �der Verlust des Legitimations- oder Sicherungs­
mediums durch den Angestellten, einen Agen­
ten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungs­
dienstleisters oder eine sonstige Stelle, an die 
Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters ausgela­
gert wurden, verursacht worden ist.

			     c) �Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisier­
ten Zahlungsvorgängen und hat der Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt oder seine 
Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedin­
gungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, 
trägt der Kunde den hierdurch entstandenen Scha­
den in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des 
Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er

					     – �den Verlust, Diebstahl oder das sonstige Abhan­
denkommen oder die missbräuchliche Nutzung 
des Legitimations- oder Sicherungsmediums der 
Bank nicht unverzüglich anzeigt, nachdem er 

hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer  
6 Absatz (1),

					     – �die ihn legitimierenden Daten nicht vor unberech­
tigtem Zugriff geschützt und sicher verwahrt hat,

					     – �das zum Schutz des Legitimationsmediums die­
nende Passwort notiert oder ungesichert elektro­
nisch gespeichert hat. 

			   (3) �Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeit­
raums, für den das Verfügungslimit gilt, verursacht 
werden, beschränkt sich jeweils auf das vereinbarte 
Verfügungslimit.

			   (4) �Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach 
den Absätzen (1) und (2) a) und c) verpflichtet, 
wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Num­
mer 6 Absatz (1) nicht abgeben konnte, weil die 
Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der 
Sperranzeige sichergestellt hatte.

			  (5) �Absatz (2) b), Absatz (3) und (4) finden keine 
Anwendung, wenn der Teilnehmer in betrügeri­
scher Absicht gehandelt hat.

11.2.2	�Haftung des Kunden bei sonstigen nicht autorisierten 
Vorgängen vor der Sperranzeige

			�  Beruhen nicht autorisierte Vorgänge, die keine Zah­
lungsvorgänge sind, vor der Sperranzeige auf der Nut­
zung eines verlorengegangenen oder gestohlenen 
Legitimations- oder Sicherungsmediums oder auf der 
sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Legitima­
tions- oder Sicherungsmediums und ist der Bank hier­
durch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und 
die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mit­
verschuldens.

11.2.3	�Haftung der Bank ab der Sperranzeige
			�  Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers 

erhalten hat, übernimmt sie alle danach durch nicht 
autorisierte Aufträge entstehenden Schäden. Dies gilt 
nicht, wenn ein Teilnehmer in betrügerischer Absicht 
gehandelt hat.

11.3	� Haftungsausschluss
			�  Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die 

einen Anspruch begründenden Umstände auf einem 
ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beru­
hen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereig­
nis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hät­
ten vermieden werden können.

12. Schlussbestimmungen
Die in diesen Bedingungen erwähnten Anlagen sind Bestand­
teil der mit dem Kunden geschlossenen Vereinbarung.

Anlagen:
Anlage 1a: EBICS-Anbindung
Anlage 1b: Spezifikation der EBICS-Anbindung
Anlage 1c: �Sicherheitsanforderungen an das EBICS-Kunden­

system
Anlage 2: derzeit nicht belegt
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
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Anlage 1a: EBICS-Anbindung

1. Legitimations- und Sicherungsverfahren
Der Kunde (Kontoinhaber) benennt dem Kreditinstitut die 
Teilnehmer und deren Berechtigungen im Rahmen der Daten­
fernübertragung.
Folgende Legitimations- und Sicherungsverfahren werden in 
der EBICS-Anbindung eingesetzt:
– �Elektronische Unterschriften
– �Authentifikationssignatur
– �Verschlüsselung
Für jedes Legitimations- und Sicherungsverfahren verfügt der 
Teilnehmer über ein individuelles Schlüsselpaar, das aus einem 
privaten und einem öffentlichen Schlüssel besteht. Die öffent­
lichen Teilnehmerschlüssel sind dem Kreditinstitut gemäß 
dem in Nummer 2 beschriebenen Verfahren mitzuteilen. Die 
öffentlichen Bankschlüssel sind gemäß dem in Nummer 2 
beschriebenen Verfahren gegen unautorisiertes Verändern zu 
schützen. Die Schlüsselpaare des Teilnehmers können auch 
für die Kommunikation mit anderen Kreditinstituten einge­
setzt werden.
1.1		� Elektronische Unterschriften
1.1.1	� Elektronische Unterschriften der Teilnehmer
			�   Für die Elektronischen Unterschriften (EU) der Teilneh­

mer sind die folgenden Unterschriftsklassen definiert:
			   – �Einzelunterschrift (Typ „E”)
			   – �Erstunterschrift (Typ „A“)
			   – �Zweitunterschrift (Typ „B“)
			   – �Transportunterschrift (Typ „T“)
			�   Als bankfachliche EU bezeichnet man EU vom Typ „E“,  

„A“ oder „B“. Bankfachliche EU dienen der Autorisie­
rung von Aufträgen. Aufträge können mehrere bank­
fachliche EU benötigen, die von unterschiedlichen Nut­
zern (Kontoinhaber und deren Bevollmächtigte) 
geleistet werden müssen. Für jede unterstützte Auf­
tragsart wird zwischen Kreditinstitut und Kunde eine  
Mindestanzahl erforderlicher bankfachlicher EU verein­
bart.

			�  EU vom Typ „T“, die als Transportunterschriften 
bezeichnet werden, werden nicht zur bankfachlichen 
Freigabe von Aufträgen verwendet, sondern lediglich 
zu deren Übertragung an die Banksysteme. „Techni­
sche Teilnehmer“ (siehe Nummer 2.2) können nur eine 
EU vom Typ „T“ zugewiesen bekommen.

			�   Mit dem vom Kunden verwendeten Programm können 
verschiedene Nachrichten (z. B. Aufträge für den 
Inlands- und Auslandszahlungsverkehr, aber auch für 
Initialisierung, den Protokollabruf und die Abholung 
von Konto- und Umsatzinformationen etc.) erstellt  
werden. Das Kreditinstitut teilt dem Kunden mit, wel­
che Nachrichtenarten genutzt werden können und wel­
cher EU-Typ hierfür anzuwenden ist.

1.2		� Authentifikationssignatur
			�   Im Gegensatz zur EU, die Auftragsdaten signiert, wird  

die Authentifikationssignatur über die einzelne 
EBICS-Nachricht einschließlich Steuerungs- und 
Anmeldedaten und die darin enthaltenen EU gebildet. 
Mit Ausnahme einiger in der EBICS-Spezifikation defi­
nierter systembedingter Auftragsarten wird die 
Authentifikationssignatur bei jedem Transaktions­
schritt sowohl vom Kunden- als auch vom Banksystem 
geleistet. Der Kunde muss gewährleisten, dass eine 
Software eingesetzt wird, die die Authentifikationssig­
natur jeder von dem Kreditinstitut übermittelten 
EBICS-Nachricht unter Berücksichtigung der Aktualität 
und Authentizität der gespeicherten öffentlichen 

Schlüssel des Kreditinstituts gemäß den Vorgaben der 
EBICS-Spezifikation (siehe Anlage 1b) prüft.

1.3		� Verschlüsselung
			�  Zur Gewährleistung der Geheimhaltung der bankfach­

lichen Daten auf Anwendungsebene sind die Auftrags­
daten vom Kunden unter Berücksichtigung der Aktua­
lität und Authentizität der gespeicherten öffentlichen 
Schlüssel des Kreditinstituts gemäß den Vorgaben der 
EBICS-Spezifikation (siehe Anlage 1b) zu verschlüs­
seln.

			�   Darüber hinaus ist auf den externen Übertragungsstre­
cken zwischen Kunden- und Banksystem zusätzlich 
eine Transportverschlüsselung vorzunehmen. Der 
Kunde muss gewährleisten, dass eine Software einge­
setzt wird, die gemäß den Vorgaben der EBICS-Spezi­
fikation (siehe Anlage 1b) Aktualität und Authentizität 
der hierfür eingesetzten Serverzertifikate des Kreditin­
stituts überprüft.

2. Initialisierung der EBICS-Anbindung
2.1		� Einrichtung der Kommunikationsverbindung
			�  Der Kommunikationsaufbau erfolgt unter Verwendung 

einer URL (Uniform Resource Locator). Alternativ kann 
auch eine IP-Adresse des jeweiligen Kreditinstituts 
benutzt werden. Die URL oder die IP-Adresse werden 
dem Kunden bei Vertragsabschluss mit dem Kreditin­
stitut mitgeteilt.

			�   Das Kreditinstitut teilt den vom Kunden benannten Teil­
nehmern zur Aufnahme der EBICS-Anbindung fol­
gende Daten mit:

			   – �URL oder IP-Adresse des Kreditinstituts
			   – �Bezeichnung des Kreditinstitutes
			   – �Host-ID
			  – �Zulässige Version(en) für das EBICS-Protokoll und 

der Sicherungsverfahren
			  – �Partner-ID (Kunden-ID)
			   – �User-ID
			  – �System-ID (für Technische Teilnehmer)
			  – �Weitere spezifische Angaben zu Kunden- und Teil­

nehmerberechtigungen
			�  Für die dem Kunden zugeordneten Teilnehmer vergibt 

das Kreditinstitut jeweils eine User-ID, die den Teilneh­
mer eindeutig identifiziert. Soweit dem Kunden ein 
oder mehrere Technische Teilnehmer zugeordnet sind 
(Multi-User-System), vergibt das Kreditinstitut zusätz­
lich zur User-ID eine System-ID. Soweit kein Techni­
scher Teilnehmer festgelegt ist, sind System-ID und 
User-ID identisch.

2.2		� Initialisierung der Teilnehmerschlüssel
2.2.1	� Neuinitialisierung der Teilnehmerschlüssel
			�  Die vom Teilnehmer eingesetzten Schlüsselpaare für 

die bankfachliche EU, die Verschlüsselung der Auf­
tragsdaten und die Authentifikationssignatur müssen 
zusätzlich zu den in Nummer 1 beschriebenen allge­
meinen Bedingungen den nachfolgenden Anforderun­
gen genügen:

			   (1.) �Die Schlüsselpaare sind ausschließlich und eindeu­
tig dem Teilnehmer zugeordnet.

			   (2.) �Soweit der Teilnehmer seine Schlüssel eigenstän­
dig generiert, sind die privaten Schlüssel mit Mit­
teln zu erzeugen, die der Teilnehmer unter seiner 
alleinigen Kontrolle halten kann.

			  (3.) �Sofern die Schlüssel von einem Dritten zur Verfü­
gung gestellt werden, ist sicherzustellen, dass der 
Teilnehmer in den alleinigen Besitz der privaten 
Schlüssel gelangt.
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			  (4.) �Für die zur Legitimation eingesetzten privaten 
Schlüssel definiert jeder Nutzer pro Schlüssel ein 
Passwort, das den Zugriff auf den jeweiligen priva­
ten Schlüssel absichert.

			   (5.) �Für die zur Absicherung des Datenaustauschs ein­
gesetzten privaten Schlüssel definiert jeder Teil­
nehmer pro Schlüssel ein Passwort, das den 
Zugriff auf den jeweiligen privaten Schlüssel absi­
chert. Auf dieses Passwort kann verzichtet wer­
den, wenn das Sicherungsmedium des Teilnehmers 
in einer technischen Umgebung gespeichert ist, 
die vor unautorisiertem Zugriff geschützt ist.

			�   Für die Initialisierung des Teilnehmers beim Kreditinsti­
tut ist die Übermittlung der öffentlichen Schlüssel des 
Teilnehmers an das Banksystem erforderlich. Hierfür 
übermittelt der Teilnehmer dem Kreditinstitut seine 
öffentlichen Schlüssel auf zwei voneinander unabhän­
gigen Kommunikationswegen:

			   – �Über die EBICS-Anbindung mittels der hierfür vorge­
sehenen systembedingten Auftragsarten.

			   – �Mit einem vom Kontoinhaber oder einem Kontobe­
vollmächtigten unterschriebenen Initialisierungsbrief.

			�   Für die Freischaltung des Teilnehmers überprüft das 
Kreditinstitut auf Basis der vom Kontoinhaber oder 
einem Kontobevollmächtigten unterschriebenen Initia­
lisierungsbriefe die Authentizität der über EBICS über­
mittelten öffentlichen Teilnehmerschlüssel.

			�   Zu jedem öffentlichen Teilnehmerschlüssel enthält der 
Initialisierungsbrief die folgenden Daten:

			  – �Verwendungszweck des öffentlichen Teilnehmer­
schlüssels

			   – �Elektronische Unterschrift 
			   – �Authentifikationssignatur 
			   – �Verschlüsselung
			  – �Die jeweils unterstützte Version pro Schlüsselpaar
			   – �Längenangabe des Exponenten
			   – �Exponent des öffentlichen Schlüssels in hexadezima­

ler Darstellung
			  – �Längenangabe des Modulus
			   – �Modulus des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler 

Darstellung
			   – �Hashwert des öffentlichen Schlüssels in hexadezima­

ler Darstellung
			�   Das Kreditinstitut prüft die Unterschrift des Kontoinha­

bers bzw. des Kontobevollmächtigten auf dem Initiali­
sierungsbrief sowie die Übereinstimmung zwischen 
den über die EBICS-Anbindung und den schriftlich 
übermittelten Hashwerten des öffentlichen Schlüssels 
des Teilnehmers. Bei positivem Prüfergebnis schaltet 
das Kreditinstitut den betreffenden Teilnehmer für die 
vereinbarten Auftragsarten frei.

2.3		� Initialisierung der bankseitigen Schlüssel
			�   Der Teilnehmer holt den öffentlichen Schlüssel des Kre­

ditinstituts mittels einer eigens dafür vorgesehenen 
systembedingten Auftragsart ab.

			�   Der Hashwert des öffentlichen Bankschlüssels wird von 
dem Kreditinstitut zusätzlich über einen zweiten, mit 
dem Kunden gesondert vereinbarten Kommunikations­
weg bereitgestellt.

			�   Vor dem ersten Einsatz von EBICS hat der Teilnehmer  
die Echtheit der ihm per Datenfernübertragung über­
mittelten öffentlichen Bankschlüssel dadurch zu über­
prüfen, dass er deren Hashwerte mit den Hashwerten 
vergleicht, die von dem Kreditinstitut über den geson­
dert vereinbarten Kommunikationsweg mitgeteilt 
wurden.

			�   Der Kunde muss gewährleisten, dass eine Software ein­
gesetzt wird, die die Gültigkeit der im Rahmen der 
Transportverschlüsselung eingesetzten Serverzertifi­
kate anhand des vom Kreditinstitut gesondert mitge­
teilten Zertifizierungspfad überprüft.

3. Auftragserteilung an die Bank
Der Nutzer überprüft die Auftragsdaten auf ihre Richtigkeit 
und stellt sicher, dass genau diese Daten elektronisch unter­
schrieben werden. Bei Aufnahme der Kommunikation werden 
seitens des Kreditinstituts zuerst teilnehmerbezogene Be- 
rechtigungsprüfungen durchgeführt, wie etwa die Auftrags­
artberechtigung oder gegebenenfalls vereinbarte Limitprü­
fungen. Die Ergebnisse weiterer bankfachlicher Prüfungen 
wie beispielsweise Limitprüfungen oder Kontoberechtigungs­
prüfungen werden dem Kunden im Kundenprotokoll zu einem 
späteren Zeitpunkt mitgeteilt. 
Aufträge, die an das Banksystem übermittelt werden, können 
wie folgt autorisiert werden:
(1.) �Alle erforderlichen bankfachlichen EU werden zusammen 

mit den Auftragsdaten übertragen.
(2.) �Sofern mit dem Kunden für die jeweilige Auftragsart die 

Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) vereinbart 
wurde und die übermittelten EU für die bankfachliche Frei­
gabe nicht ausreichen, wird der Auftrag bis zur Abgabe 
aller erforderlichen EU im Banksystem gespeichert.

(3.) �Soweit Kunde und Bank vereinbaren, dass die Autorisie­
rung von per DFÜ übermittelten Auftragsdaten und Auf­
trägen mittels gesondert übermitteltem Begleitzettel/
Sammelauftrag erfolgen kann, ist an Stelle der bankfach­
lichen EU des Nutzers eine Transportunterschrift (Typ „T“) 
für die technische Absicherung der Auftragsdaten zu leis­
ten. Hierfür ist die Datei mit einer speziellen Kennung zu 
versehen, die angibt, dass es außer der Transportunter­
schrift (Typ „T“) keine weitere EU für diesen Auftrag gibt. 
Die Freigabe des Auftrags erfolgt nach erfolgreicher Prü­
fung der Unterschrift des Nutzers auf dem Begleitzettel/
Sammelauftrag durch das Kreditinstitut.

3.1		� Auftragserteilung mittels Verteilter Elektronischer 
Unterschrift (VEU)

			�  Die Art und Weise, wie die verteilte Elektronische 
Unterschrift durch den Kunden genutzt wird, muss mit 
dem Kreditinstitut vereinbart werden.

			�   Die Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) ist dann 
einzusetzen, wenn die Autorisierung von Aufträgen  
unabhängig vom Transport der Auftragsdaten und 
gegebenenfalls auch durch mehrere Teilnehmer erfol­
gen soll.

			�   Solange noch nicht alle zur Autorisierung erforderli­
chen bankfachlichen EU vorliegen, kann der Auftrag 
von einem hierzu berechtigten Nutzer gelöscht wer­
den. Soweit der Auftrag vollständig autorisiert wurde, 
ist nur noch ein Rückruf gemäß Abschnitt 8 der Bedin­
gungen für Datenfernübertragung möglich.

			�   Das Kreditinstitut ist dazu berechtigt, nicht vollständig 
autorisierte Aufträge nach Ablauf des von der Bank 
gesondert mitgeteilten Zeitlimits zu löschen.

3.2		� Legitimationsprüfung durch die Bank
			�  Ein empfangener Auftrag wird durch die Bank erst 

dann ausgeführt, wenn die erforderlichen bankfachli­
chen EU bzw. der unterschriebene Begleitzettel/Sam­
melauftrag eingegangen sind und mit positivem 
Ergebnis geprüft wurden. 

3.3		� Kundenprotokolle
			�  Die Bank dokumentiert in Kundenprotokollen die fol­

genden Vorgänge:



57Bedingungen für die Datenfernübertragung

			   – �Übertragung der Auftragsdaten an das Banksystem
			  – �Übertragung von Informationsdateien vom Banksys­

tem an das Kundensystem
			  – �Ergebnis einer jeden Legitimationsprüfung von Auf­

trägen des Kunden an das Banksystem
			  – �Weiterverarbeitung von Aufträgen, sofern sie die 

Unterschriftsprüfung und die Anzeige von Auftrags­
daten betreffen

			�  Der Teilnehmer hat sich zeitnah durch Abruf des Kun­
denprotokolls über das Ergebnis der aufseiten des Kre­
ditinstituts durchgeführten Prüfungen zu informieren.

			�   Der Teilnehmer hat dieses Protokoll, das inhaltlich den 
Bestimmungen von Kapitel 10 der Anlage 1b ent­
spricht, zu seinen Unterlagen zu nehmen und auf 
Anforderung des Kreditinstituts zur Verfügung zu 
stellen.

4. �Änderung der Teilnehmerschlüssel mit automatischer 
Freischaltung

Wenn die vom Teilnehmer eingesetzten Legitimations- und 
Sicherungsmedien in ihrer Gültigkeit zeitlich begrenzt sind, 
hat der Teilnehmer der Bank die neuen öffentlichen Teilneh­
merschlüssel rechtzeitig vor dem Erreichen des Ablaufdatums 
zu übermitteln. Nach dem Erreichen des Ablaufdatums der 
alten Schlüssel ist eine Neuinitialisierung vorzunehmen.
Wenn der Teilnehmer seine Schlüssel selbst generiert, so hat 
er zu dem mit dem Kreditinstitut vereinbarten Zeitpunkt die 
Teilnehmerschlüssel unter Verwendung der dafür vorgesehe­
nen systembedingten Auftragsarten zu erneuern und recht­
zeitig vor dem Erreichen des Ablaufdatums der alten Schlüs­
sel zu übermitteln.
Für eine automatische Freischaltung der neuen Schlüssel 
ohne eine erneute Teilnehmerinitialisierung sind die folgenden 
Auftragsarten zu nutzen:
– �Aktualisierung des öffentlichen bankfachlichen Schlüssels 

(PUB)
– �Aktualisierung des öffentlichen Authentifikationsschlüs­

sels und des öffentlichen Verschlüsselungsschlüssels (HCA)
– �Aktualisierung aller drei oben genannten Schlüssel (HCS)
Die Auftragsarten PUB und HCA bzw. HCS sind hierfür mit 
einer gültigen bankfachlichen EU des Nutzers zu versehen. 
Nach erfolgreicher Änderung sind nur noch die neuen Schlüs­
sel zu verwenden.
Wenn die Elektronische Unterschrift nicht erfolgreich geprüft 
werden konnte, wird wie unter Nummer 7 Absatz 3 der Bedin­
gungen für die Datenfernübertragung verfahren.
Die Schlüsseländerung darf erst nach Abarbeitung aller Auf­
träge erfolgen. Ansonsten sind die noch nicht ausgeführten 
Aufträge mit dem neuen Schlüssel neu zu erteilen.

5. Sperrung der Teilnehmerschlüssel
Besteht der Verdacht des Missbrauchs der Teilnehmerschlüs­
sel, ist der Teilnehmer dazu verpflichtet, seine Zugangsbe­
rechtigung zu allen Banksystemen zu sperren, die den/die 
kompromittierten Schlüssel verwenden.
Soweit der Teilnehmer über gültige Legitimations- und Siche­
rungsmedien verfügt, kann er seine Zugangsberechtigung via 
EBICS-Anbindung sperren. Hierbei wird durch Senden einer 
Nachricht mit der Auftragsart „SPR“ der Zugang für den 
jeweiligen Teilnehmer, unter dessen User-ID die Nachricht 
gesendet wird, gesperrt. Nach einer Sperre können bis zu der 
unter Nummer 2 beschriebenen Neuinitialisierung keine Auf­
träge mehr von diesem Teilnehmer per EBICS-Anbindung 
erteilt werden.
Wenn der Teilnehmer nicht mehr über gültige Legitimations- 
und Sicherungsmedien verfügt, kann er außerhalb des 

DFÜ-Verfahrens seine Legitimations- und Sicherungsmedien 
über die von der Bank gesondert bekannt gegebene Sperrfa­
zilität sperren lassen.
Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die Legi­
timations- und Sicherungsmedien eines Teilnehmers oder den 
gesamten DFÜ-Zugang über die von der Bank bekannt gege­
bene Sperrfazilität sperren lassen.

Anlage 1b: Spezifikation der EBICS-Anbindung

Die Spezifikation ist auf der Webseite http://www.ebics.de 
veröffentlicht.

Anlage 1c: �Sicherheitsanforderungen an das 
EBICS-Kundensystem

Über die in der Anlage 1a Nummer 5 beschriebenen Sicher­
heitsmaßnahmen hinaus sind durch den Kunden folgende 
Anforderungen zu berücksichtigen:
– �Die vom Kunden für das EBICS-Verfahren eingesetzte Soft­

ware muss die in Anlage 1a beschriebenen Anforderungen 
erfüllen.

– �EBICS-Kundensysteme dürfen nicht ohne Firewall einge­
setzt werden. Eine Firewall ist eine Einrichtung, die den 
gesamten ein- und ausgehenden Nachrichtenverkehr über­
wacht und nur bekannte oder autorisierte Verbindungen 
zulässt.

– �Es ist ein Virenscanner zu installieren, der regelmäßig mit 
den neuesten Virendefinitions-Dateien auszustatten ist.

– �Das EBICS-Kundensystem ist so einzurichten, dass sich der 
Teilnehmer vor dessen Nutzung anmelden muss. Die 
Anmeldung hat als normaler Benutzer und nicht als Admi­
nistrator, der z. B. berechtigt ist, die Installation von Pro­
grammen vorzunehmen, zu erfolgen.

– �Die internen IT-Kommunikationswege für unverschlüs- 
selte bankfachliche Daten oder für unverschlüsselte EBICS- 
Nachrichten sind gegen Abhören und Manipulationen zu 
schützen.

– �Wenn sicherheitsrelevante Updates für das jeweils einge­
setzte Betriebssystem und weiterer installierter sicherheits­
relevanter Software-Programme vorliegen, sollten die ein­
gesetzten EBICS-Kundensysteme mit diesen aktualisiert 
werden.

Die Umsetzung dieser Anforderungen liegt ausschließlich in 
der Verantwortung des Kunden.

Anlage 2: derzeit nicht belegt
 

Anlage 3: Spezifikation der Datenformate

Die Spezifikation ist auf der Webseite http://www.ebics.de 
veröffentlicht. 

Commerzbank AG
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Bedingungen für den Lastschrifteinzug für Privat-  
und Unternehmerkunden
(Stand: 13. Januar 2018)

1. Allgemein
1.1		� Begriffsbestimmung
			�  Eine Lastschrift ist ein vom Kunden als Zahlungsemp­

fänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des 
Kontos des Zahlers bei dessen Zahlungsdienstleister, 
bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages 
vom Kunden angegeben wird.

1.2		� Einreichungsfristen
			�   Lastschriften sind vom Kunden innerhalb der in Anlage 

A geregelten Fristen bei der Bank einzureichen. Wer­
den Lastschriften nach Ablauf der maßgeblichen Ein­
reichungsfrist eingereicht, darf die Bank die Ausfüh­
rung ablehnen.

1.3		� Abzug von Entgelten von der Lastschriftgutschrift
			�  Die Bank darf die ihr zustehenden Entgelte von dem 

gutzuschreibenden Lastschriftbetrag abziehen.
1.4		� Unterrichtung
			�  Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal 

monatlich über die Ausführung oder Ablehnung von 
Lastschriftinkassoaufträgen und Lastschriftrückgaben 
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit 
Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und 
Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung 
gesondert vereinbart werden. Bei Kunden, die keine 
Verbraucher sind, werden, soweit gesondert verein­
bart, bei Sammelgutschriften von Lastschrifteinzügen 
nicht die einzelnen Zahlungsvorgänge ausgewiesen, 
sondern nur der Gesamtbetrag.

1.5		� Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
1.5.1	� Unterrichtungspflicht des Kunden
			�   Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung 

fehlerhaft ausgeführter Lastschrifteinzüge zu unter­
richten.

1.5.2	� Ansprüche bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung eines Lastschriftinkassoauftrags durch die 
Bank und bei verspätetem Eingang des Lastschrift- 
betrags

			   (1) �Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus­
führung eines Lastschriftinkassoauftrags durch die 
Bank kann der Kunde verlangen, dass die Bank die­
sen unverzüglich, gegebenenfalls erneut, an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlers übermittelt.

			   (2) �Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 
(1) hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen 
Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehler­
haften Ausführung eines Lastschriftinkassoauftrags 
in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto 
des Kunden belastet hat.

			   (3) �Ist der Lastschriftbetrag lediglich verspätet bei der 
Bank eingegangen, kann der Kunde von der Bank im 
Rahmen des § 675y Absatz 4 BGB verlangen, dass 
sie die Gutschrift des Lastschriftbetrags auf dem 
Konto des Kunden so vornimmt, als sei der Zah­
lungsvorgang ordnungsgemäß ausgeführt worden.

1.5.3	� Schadensersatz bei Pflichtverletzung
			  (1) �Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 

Ausführung eines Lastschriftinkassoauftrags kann 
der Kunde von der Bank den Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu ver­
treten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beige­
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

			   (2) �Soweit es sich bei dem Kunden nicht um einen Ver­
braucher handelt, ist die Haftung der Bank für 
Schäden der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendma­
chung von Folgeschäden handelt, ist die Haftung 
zusätzlich auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat.

1.5.4	� Haftungs- und Einwendungsausschluss
			�  Ansprüche des Kunden nach Nummer 1.5.2 und 1.5.3 

und Einwendungen des Kunden gegen die Bank auf­
grund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Inkassoauf­
träge sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank 
nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der 
Buchung mit einem fehlerhaft ausgeführten Inkasso­
vorgang hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über den Vor­
gang entsprechend dem für Kontoinformationen ver­
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich.

1.6		� Sonstige Sonderregelung mit Kunden, die keine Ver­
braucher sind

			  (1) �Bei Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten  
§ 675 d Abs. 1, Absätze 3 bis 5 (Informationspflich­
ten) und § 675f Abs. 5 Satz 2 (Auslagen und Ent­
gelte für die Erfüllung von Nebenpflichten) des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht.

			  (2) �Die Mindestkündigungsfrist von zwei Monaten in 
Nummer 19 Absatz 1 Satz 3 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gilt nicht für die Inkasso­
vereinbarung mit Kunden, die keine Verbraucher 
sind.

1.7		� Zurverfügungstellung von Kopien der Lastschriftman­
date

			�  Auf Anforderung hat der Kunde der Bank innerhalb 
von sieben Geschäftstagen Kopien der Einzugser­
mächtigung, des SEPA-Lastschriftmandats bzw. des 
SEPA-Firmenlastschrift-Mandats und gegebenenfalls 
weitere Informationen zu den eingereichten Lastschrif­
ten zur Verfügung zu stellen. Liegt ihm keine Kopie vor, 
hat er anderweitig nachzuweisen, dass er die Last­
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schrift aufgrund einer gültigen Einzugsermächtigung 
bzw. eines gültigen Mandats eingereicht hat.

2. SEPA-Basislastschrift
2.1		� Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftver­

fahrens
			�  Das SEPA-Basislastschriftverfahren richtet sich nach 

dem „SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook“ des 
European Payments Council.

			�   Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann ein Zahler 
über seinen Zahlungsdienstleister an den Zahlungs­
empfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets 
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single 
Euro Payments Area“, SEPA1) bewirken.

			�   Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis­
lastschriften muss der Zahler vor dem Zahlungsvor­
gang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Lastschrift­
mandat erteilen.

			�   Der Kunde als Zahlungsempfänger löst den jeweiligen 
Zahlungsvorgang aus, indem er über die Bank dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlers die Lastschriften 
vorlegt.

			�  Der Zahler kann bei einer autorisierten Zahlung auf­
grund einer SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist 
von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbu­
chung auf seinem Konto von seinem Zahlungsdienst­
leister die Erstattung des belasteten Lastschriftbetra­
ges ohne Angabe von Gründen verlangen. Dies führt 
zu einer Rückgängigmachung der Gutschrift auf dem 
Konto des Kunden als Zahlungsempfänger.

2.2		� Kundenkennungen
			  Für das Verfahren hat der Kunde
			  – �die ihm von der Bank erteilte IBAN – und bei grenz- 

überschreitenden Lastschrifteinzügen in Staaten 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (z. B. 
Schweiz) – zusätzlich den BIC der Bank – als seine 
Kundenkennung sowie

			   – �die ihm vom Zahler mitgeteilte IBAN – und bei grenz- 
überschreitenden Lastschrifteinzügen in Staaten 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums1 (z. B. 
Schweiz) – zusätzlich den BIC des Zahlungsdienst­
leisters des Zahlers – als die Kundenkennung des 
Zahlers

			   zu verwenden.
			�  Die Bank ist berechtigt, den Einzug der Lastschriften 

ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kun­
denkennungen durchzuführen.

2.3		� Übermittlung von Lastschriftdaten
			�  Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftda­

ten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem 
der Society for Worldwide Interbank Financial Tele­
communication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und 
Rechenzentren in der Europäischen Union, in der 
Schweiz und in den USA weitergeleitet werden.

2.4		 SEPA-Lastschriftmandat
2.4.1	� Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct 

Debit Mandate)
			�  Der Kunde muss vor Einreichung von SEPA-Basislast­

schriften vom Zahler ein SEPA-Lastschriftmandat ein­
holen. In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die fol­
genden Erklärungen des Zahlers enthalten sein:

			   – �Ermächtigung des Kunden durch den Zahler, Zahlun­
gen vom Konto des Zahlers mittels SEPA-Basislast­

schrift einzuziehen, und
			   – �Weisung des Zahlers an seinen Zahlungsdienstleister, 

die vom Kunden auf das Konto des Zahlers gezoge­
nen SEPA-Basislastschriften einzulösen.

			�   Der Kunde muss hierzu den als Anlage B.1 beigefügten 
Text oder einen inhaltsgleichen Text in einer Amtsspra­
che der in Anlage D genannten Staaten und Gebiete 
gemäß den Vorgaben des European Payments Council 
(www.europeanpaymentscouncil.eu) verwenden.

			�   Zusätzlich müssen folgende Angaben im Mandat ent­
halten sein:

			   – �Name des Kunden, seine Adresse und seine Gläubiger- 
Identifikationsnummer (diese wird für in Deutschland 
ansässige Kunden von der Deutschen Bundesbank 
vergeben, siehe http://glaeubiger-id.bundesbank.de),

			   – �Angabe, ob das Mandat für wiederkehrende Zahlun­
gen oder eine einmalige Zahlung gegeben wird,

			   – �Name des Zahlers oder Bezeichnung gemäß Anlage C, 
Nr. 2,

			   – �Kundenkennung des Zahlers (siehe Nr.2.2),
			   – �Zeichnung durch den Zahler sowie
			   – �Datum der Zeichnung durch den Zahler.
			�  Die vom Kunden individuell vergebene Mandatsrefe­

renz
			   – �bezeichnet in Verbindung mit der Gläubiger-Identifi­

kationsnummer das jeweilige Mandat eindeutig,
			   – �ist bis zu 35 alphanumerische Stellen lang und
			  – �kann bereits im Mandat enthalten sein oder muss 

dem Zahler nachträglich bekannt gegeben werden.
			�   Über die genannten Daten hinaus kann das SEPA-Last­

schriftmandat zusätzliche Angaben enthalten.
2.4.2	� Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
			  (1) �Der Kunde kann eine vor dem 1. Februar 2014 

erteilte Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschrift­
mandat nutzen. Dazu müssen die folgenden Vor­
aussetzungen vorliegen:

					     – �Der Zahler hat dem Kunden als Zahlungsempfän­
ger eine schriftliche Einzugsermächtigung erteilt, 
mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, 
Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen.

					    – �Der Zahler und dessen Zahlungsdienstleister 
haben vereinbart, dass

						     – �der Zahler mit der Einzugsermächtigung 
zugleich seinen Zahlungsdienstleister anweist, 
die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen, und

						     – �diese Einzugsermächtigung als SEPA-Last­
schriftmandat genutzt werden kann.

			   (2) �Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisie­
rungsdaten enthalten:

					     – �Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
					     – �Bezeichnung des Zahlers,
					     – �Kundenkennung nach Nummer 2.2 oder Konto­

nummer und Bankleitzahl des Zahlers.
					�     Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Ein­

zugsermächtigung zusätzliche Angaben enthalten.
			   (3) �Vor dem ersten SEPA-Basislastschrifteinzug hat der 

Kunde den Zahler über den Wechsel vom Einzug 
per Einzugsermächtigungslastschrift auf den Ein­
zug per SEPA-Basislastschrift unter Angabe von 
Gläubiger-Identifikationsnummer und Mandatsrefe­
renz in Textform zu unterrichten.

¹ Für die Mitgliedsstaaten siehe Anlage D
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					�    Auf Nachfrage der Bank hat der Kunde die Unter­
richtung des Zahlers nach Satz 1 in geeigneter 
Weise nachzuweisen.

			  (4) �Die erste SEPA-Basislastschrift, die nach dem 
Wechsel von der Einzugsermächtigungslastschrift 
erfolgt, wird als Erstlastschrift gekennzeichnet. Im 
Datensatz der eingereichten Lastschriften ist als 
Datum der Unterschrift des Zahlers das Datum der 
Unterrichtung des Zahlers nach Absatz 3 anzugeben.

2.4.3	� Aufbewahrungspflicht
			�  Der Kunde ist verpflichtet, das vom Zahler erteilte 

SEPA-Lastschriftmandat – einschließlich Änderungen – 
in der gesetzlich vorgegebenen Form aufzubewahren. 
Nach Erlöschen des Mandats ist dieses noch für einen 
Zeitraum von mindestens 14 Monaten, gerechnet vom 
Einreichungsdatum der letzten eingezogenen Last­
schrift, aufzubewahren.

2.4.4 	� Widerruf
			�  Widerruft ein Zahler gegenüber dem Kunden ein 

SEPA-Lastschriftmandat, darf der Kunde keine weite­
ren SEPA-Basislastschriften mehr auf Grundlage dieses 
SEPA-Lastschriftmandats einziehen.

			�  Erhält der Kunde eine SEPA-Basislastschrift mit dem 
Rückgabegrund „no valid mandate“ zurück, teilt der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers damit dem Kunden 
mit, dass der Zahler das dem Kunden erteilte 
SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat. Der Kunde darf 
dann keine weiteren SEPA-Basislastschriften mehr auf 
Grundlage dieses SEPA-Lastschriftmandats einziehen.

2.5		� Ankündigung des SEPA-Basislastschrift-Einzugs
			�   Der Kunde hat dem Zahler spätestens 14 Kalendertage 

vor der Fälligkeit der ersten SEPA-Basislastschrift-Zah­
lung den SEPA-Basislastschrift-Einzug anzukündigen 
(z. B. durch Rechnungsstellung); Kunde und Zahler 
können auch eine andere Frist vereinbaren. Bei wieder­
kehrenden Lastschriften mit gleichen Lastschriftbeträ­
gen genügt eine einmalige Unterrichtung des Zahlers 
vor dem ersten Lastschrifteinzug und die Angabe der 
Fälligkeitstermine.

2.6		� Einreichung der SEPA-Basislastschrift
			  (1) �Das vom Zahler erteilte SEPA-Lastschriftmandat 

verbleibt beim Kunden als Zahlungsempfänger. Die­
ser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwa­
ige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Ein­
ziehung von SEPA-Basislastschriften. Der jeweilige 
Lastschriftbetrag und der Fälligkeitstag der Last­
schriftzahlung werden vom Kunden angegeben. 
Wird die SEPA-Basislastschrift auf ein Konto des 
Zahlers außerhalb des Europäischen Wirtschafts­
raums (z. B. Schweiz) gezogen, ist im Datensatz 
zusätzlich die Anschrift des Zahlers anzugeben.

			   (2) �Der Kunde übermittelt elektronisch den Datensatz 
zur Einziehung der SEPA-Basislastschrift unter 
Beachtung der vereinbarten Einreichungsfristen an 
die Bank. Die Lastschrift ist gemäß Anlage C zu 
kennzeichnen. Der Zahlungsdienstleister des Zah­
lers (Zahlstelle) ist berechtigt, die Lastschrift nach 
der Kennzeichnung zu bearbeiten.

			  (3) �Fällt der im Datensatz vom Kunden angegebene 
Fälligkeitstag auf keinen TARGET2-Geschäftstag², 
ist die Bank berechtigt, den folgenden TARGET2- 

Geschäftstag als Fälligkeitstag im Lastschrift­
datensatz anzugeben.

			  (4) �Reicht der Kunde zu einem SEPA-Lastschriftman­
dat in einem Zeitraum von 36 Monaten (gerechnet 
vom Fälligkeitstermin der zuletzt vorgelegten 
SEPA-Basislastschrift) keine SEPA-Basislastschrift 
ein, hat er Lastschrifteinzüge auf Basis dieses Man­
dats zu unterlassen und ist verpflichtet, ein neues 
SEPA-Lastschriftmandat einzuholen, wenn er 
zukünftig SEPA-Basislastschriften von dem Zahler 
einziehen möchte. Die Bank ist nicht verpflichtet, 
die Einhaltung der Maßnahmen in Satz 1 zu prüfen.

			   (5) �Die Bank wird die rechtzeitig und ordnungsgemäß 
eingereichte SEPA-Basislastschrift so an den Zah­
lungsdienstleister des Zahlers übermitteln, dass die 
Verrechnung an dem im Lastschriftdatensatz ent­
haltenen Fälligkeitstag ermöglicht wird.

2.7		�� Ausführung des Zahlungsvorgangs und Rücklast­
schriften

			   (1) �Der Zahlungsdienstleister des Zahlers leitet den von 
ihm dem Konto des Zahlers aufgrund der SEPA-Basis- 
lastschrift belasteten Lastschriftbetrag der Bank zu.

			   (2) �Bei einer von dem Zahlungsdienstleister des Zah­
lers nicht eingelösten oder wegen des Erstat­
tungsverlangens des Zahlers zurückgegebenen 
Lastschrift macht die Bank die Vorbehaltsgut­
schrift beziehungsweise Gutschrift rückgängig. 
Gleiches gilt, wenn die Bank den Betrag nicht 
erhält oder kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt 
wurde. Dies geschieht unabhängig davon, ob in 
der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt 
wurde.

3. SEPA-Firmenlastschrift
3.1		� Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmenlastschriftver­

fahrens
			�   Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren richtet sich nach 

dem „SEPA Business to Business Direct Debit Scheme 
Rulebook“ des European Payments Council. Das 
SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann nur von Zahlern 
genutzt werden, die keine Verbraucher sind.

			�  Mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann ein 
Zahler über seinen Zahlungsdienstleister an den Zah­
lungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des 
Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums 
(„Single Euro Payments Area“, SEPA¹) bewirken.

			�  Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Fir­
menlastschrift

			  – �müssen der Zahlungsempfänger und dessen Zah­
lungsdienstleister das SEPA-Firmenlastschriftverfah­
ren nutzen,

			   – �muss der Zahler vor dem Zahlungsvorgang dem Zah­
lungsempfänger das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
erteilen und

			  – �muss der Zahler seinem Zahlungsdienstleister die 
Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 
bestätigen.

			�   Der Kunde als Zahlungsempfänger löst den jeweiligen 
Zahlungsvorgang aus, indem er über die Bank dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlers die Lastschriften 
vorlegt.

¹ Für die Mitgliedsstaaten siehe Anlage D
² �TARGET2 steht für Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System. TARGET2 ist täglich außer samstags, sonntags, an Neujahr, am Karfreitag und Ostermontag, 

am 1. Mai sowie am 25. und 26. Dezember geöffnet.
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			�  Der Zahler kann bei einer autorisierten Zahlung auf­
grund einer SEPA-Firmenlastschrift von seinem Zah­
lungsdienstleister keine Erstattung des seinem Konto 
belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

3.2		� Kundenkennungen
			  Für das Verfahren hat der Kunde
			  – �die ihm von der Bank erteilte IBAN – und bei grenz­

überschreitenden Lastschrifteinzügen in Staaten 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (z. B. 
Schweiz) – zusätzlich den BIC der Bank – als seine 
Kundenkennung sowie

			   – �die ihm vom Zahler mitgeteilte IBAN – und bei grenz­
überschreitenden Lastschrifteinzügen in Staaten 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums1 (z. B. 
Schweiz) – den BIC des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlers als die Kundenkennung des Zahlers zu ver­
wenden.

			�  Die Bank ist berechtigt, den Einzug der Lastschriften 
ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kun­
denkennungen durchzuführen.

3.3		 Übermittlung von Lastschriftdaten
			�   Bei SEPA-Firmenlastschriften können die Lastschriftda­

ten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem 
der Society for Worldwide Interbank Financial Tele­
communication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und 
Rechenzentren in der Europäischen Union, in der 
Schweiz und in den USA weitergeleitet werden.

3.4		 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
3.4.1	� Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA 

Business-to-Business Direct Debit Mandate)
			�   Der Kunde muss vor Einreichung von SEPA-Firmenlast­

schriften vom Zahler ein SEPA-Firmenlastschrift-Man­
dat einholen. In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
müssen die folgenden Erklärungen des Zahlers enthal­
ten sein:

			  – �Ermächtigung des Kunden, Zahlungen vom Konto 
des Zahlers mittels SEPA-Firmenlastschrift einzuzie­
hen, und

			   – �Weisung des Zahlers an seinen Zahlungsdienstleister, 
die vom Kunden auf das Konto des Zahlers gezoge­
nen SEPA-Firmenlastschriften einzulösen.

			�   Der Kunde muss hierzu den als Anlage B.2 beigefügten 
Text oder einen inhaltsgleichen Text in einer Amtsspra­
che der in Anlage D genannten Staaten und Gebiete 
gemäß den Vorgaben des European Payments Council 
(www.europeanpaymentscouncil.eu) verwenden.

			�   Zusätzlich müssen folgende Angaben im Mandat ent­
halten sein:

			   – �Name des Kunden, seine Adresse und seine Gläu­
biger-Identifikationsnummer (diese wird für in 
Deutschland ansässige Kunden von der Deutschen 
Bundesbank vergeben, siehe http://glaeubiger-id.
bundesbank.de),

			   – �Angabe, ob das Mandat für wiederkehrende Zahlun­
gen oder eine einmalige Zahlung gegeben wird,

			   – �Name des Zahlers,
			   – �Kundenkennung des Zahlers (siehe Nr. 3.2),
			   – �Zeichnung durch den Zahler sowie
			   – �Datum der Zeichnung durch den Zahler.
			�   Die vom Kunden individuell vergebene Mandatsreferenz
			   – �bezeichnet in Verbindung mit der Gläubiger-Identifi­

kationsnummer das jeweilige Mandat eindeutig,

			   – �ist bis zu 35 alphanumerische Stellen lang und
			  – �kann bereits im Mandat enthalten sein oder muss 

dem Zahler nachträglich bekannt gegeben werden.
			�   Über die genannten Daten hinaus kann das SEPA-Fir­

menlastschrift-Mandat zusätzliche Angaben enthalten.
3.4.2	� Aufbewahrungspflichten
			�  Der Kunde ist verpflichtet, das vom Zahler erteilte 

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat – einschließlich Ände­
rungen – im Original aufzubewahren. Nach Erlöschen 
des Mandats ist dieses im Original noch für einen Zeit­
raum von mindestens 14 Monaten, gerechnet vom Ein­
reichungsdatum der letzten eingezogenen Lastschrift, 
aufzubewahren.

3.5		� Ankündigung des SEPA-Firmenlastschrift-Einzugs
			�   Der Kunde hat dem Zahler spätestens 14 Kalendertage 

vor der Fälligkeit der ersten SEPA-Firmenlastschrift- 
Zahlung den SEPA-Firmenlastschrift-Einzug anzukün­
digen (z. B. durch Rechnungsstellung); Kunde und 
Zahler können auch eine andere Frist vereinbaren. Bei 
wiederkehrenden Lastschriften mit gleichen Last­
schriftbeträgen genügt eine einmalige Unterrichtung 
des Zahlers vor dem ersten Lastschrifteinzug und die 
Angabe der Fälligkeitstermine.

3.6		� Einreichung der SEPA-Firmenlastschrift
			   (1) �Das vom Zahler erteilte SEPA-Firmenlastschrift- 

Mandat verbleibt beim Kunden. Dieser über­
nimmt die Autorisierungsdaten und etwaige 
zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einzie­
hung von SEPA-Firmenlastschriften. Der jeweilige 
Lastschriftbetrag und der Fälligkeitstag der Last­
schriftzahlung werden vom Kunden angegeben. 
Wird die SEPA-Firmenlastschrift auf ein Konto 
des Zahlers außerhalb des Europäischen Wirt­
schaftsraums (z. B. Schweiz) gezogen, ist im 
Datensatz zusätzlich die Anschrift des Zahlers 
anzugeben.

			   (2) �Der Kunde übermittelt elektronisch den Datensatz 
zur Einziehung der SEPA-Firmenlastschrift unter 
Beachtung der vereinbarten Einreichungsfristen an 
die Bank. Die Lastschrift ist gemäß Anlage C zu 
kennzeichnen. Der Zahlungsdienstleister des Zah­
lers (Zahlstelle) ist berechtigt, die Lastschrift nach 
der Kennzeichnung zu bearbeiten.

			  (3) �Fällt der im Datensatz vom Kunden angegebene 
Fälligkeitstag auf keinen TARGET2-Geschäfts­
tag², ist die Bank berechtigt, den folgenden  
TARGET2-Geschäftstag als Fälligkeitstag im Last­
schriftdatensatz anzugeben.

			  (4) �Reicht der Kunde zu einem SEPA-Firmenlast­
schrift-Mandat in einem Zeitraum von 36 Monaten 
(gerechnet vom Fälligkeitstermin der zuletzt vorge­
legten SEPA-Firmenlastschrift) keine SEPA-Firmen­
lastschrift ein, hat er Lastschrifteinzüge auf Basis 
dieses Mandats zu unterlassen und ist verpflichtet, 
ein neues SEPA-Firmenlastschrift-Mandat einzuho­
len, wenn er zukünftig SEPA-Firmenlastschriften 
von dem Zahler einziehen möchte. Die Bank ist 
nicht verpflichtet, die Einhaltung der Maßnahmen 
in Satz 1 zu prüfen.

			   (5) �Die Bank wird die rechtzeitig und ordnungsgemäß 
eingereichte SEPA-Firmenlastschrift so an den Zah­
lungsdienstleister des Zahlers übermitteln, dass die 
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Verrechnung an dem im Lastschriftdatensatz ent­
haltenen Fälligkeitstag ermöglicht wird.

3.7		� Ausführung des Zahlungsvorgangs und Rücklastschriften
			   (1) �Der Zahlungsdienstleister des Zahlers leitet den von 

ihm dem Konto des Zahlers aufgrund der SEPA-Fir­
menlastschrift belasteten Lastschriftbetrag der 
Bank zu.

			   (2) �Bei einer von dem Zahlungsdienstleister des Zah­
lers nicht eingelösten Lastschrift macht die Bank 
die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Gleiches gilt, 
wenn die Bank den Betrag nicht erhält oder kein 
SEPA-Firmenlastschriftmandat erteilt wurde. Dies 
geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischen­
zeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

Anlage A – Einreichungsfristen

SEPA-Basislastschrift
frühestens 15 Kalendertage vor Lastschriftfälligkeit
Spätestens 2 Geschäftstage bis 17:00 Uhr vor Lastschriftfällig­
keit

SEPA-Firmenlastschrift
frühestens 15 Kalendertage vor Lastschriftfälligkeit
Spätestens 2 Geschäftstage bis 17:00 Uhr vor Lastschriftfällig­
keit

Anlage B.1: �Text für das SEPA-Lastschriftmandat 
an den Zahlungsempfänger

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige/Wir ermächtigen [Name des Zahlungsemp­
fängers], Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meinen/weisen wir 
unseren Zahlungsdienstleister an, die von [Name des Zah­
lungsempfängers] auf mein/unser Konto gezogenen Last­
schriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mei­
nem/unserem Zahlungsdienstleister vereinbarten Bedingun­
gen.

Anlage B.2: �Text für das SEPA-Firmenlastschrift- 
Mandat an den Zahlungsempfänger

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
Ich ermächtige/Wir ermächtigen [Name des Zahlungsemp­
fängers], Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meinen/weisen wir 
unseren Zahlungsdienstleister an, die von [Name des Zah­
lungsempfängers] auf mein/unser Konto gezogenen Last­
schriften einzulösen.
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von 
Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind. 
Ich bin/Wir sind nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlö­
sung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. 
Ich bin/Wir sind berechtigt, meinen/unseren Zahlungsdienst­
leister bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht 
einzulösen.

Anlage C

1	� Kennzeichnung der jeweiligen Lastschriftverfahren im
	 Datensatz
Verfahren – Kennzeichnung des Datensatzes	
SEPA-Basislastschrift – „CORE“ im Element „Code“ der Ele­
mentgruppe “Local instrument“	
SEPA-Firmenlastschrift – „B2B“ im Element „Code“ der Ele­
mentgruppe “Local instrument“	

2	 Name des Zahlers gemäß Nummer 2.4.1 Absatz 3 dritter 
	 Spiegelstrich
Sofern ein Lastschriftmandat für eine SEPA-Basis-Lastschrift 
(„Local Instrument“ enthält „CORE“) am POS (Point Of Sale/
Kartenterminal) aus Bankkartendaten generiert wird und 
soweit der Name des Zahlers nicht verfügbar ist, können zur 
Identifizierung des Zahlers anstelle des Namens auch Daten 
der Karte wie folgt angegeben werden: Konstante /CDGM 
(Card Data Generated Mandate), gefolgt von /Kartennummer, 
/Kartenfolgenummer und /Verfalldatum der Karte (vierstellig 
im Format JJMM). Soweit die Kartennummer nicht verfügbar 
ist, ist die PAN zu verwenden. Um eine gleiche Feldlänge Kar­
tennummer/PAN zu bewirken, ist die Kartennummer links­
bündig mit Nullen auf 19 Stellen aufzufüllen.

Anlage D: �Liste der zu SEPA gehörigen Staaten 
und Gebiete

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (ein­
schließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König­
reich von Großbritannien und Nordirland, Zypern.
Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete
Ålandinseln, Gibraltar, Monaco, Schweiz, St. Barthélmy, St. 
Martin (französischer Teil), Saint-Pierre und Miquelon, San 
Marino, Jersey, Guernsey, Isle of Man.
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